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Gemeinde Geroldswil. Festlegung des
Gewaisserraums im Siedlungsgebiet.
Kommunale Gewasser.

Geroldswil, Oetwil an der Limmat

— Dorfbach, 6ffentliches Gewasser Nr. 2112

— Stettengraben, 6ffentliches Gewasser Nr. 2112

— Lattenbachli, offentliches Gewasser Nr. 2113

— Langgenbach, éffentliches Gewasser Nr. 2114

— Technischer Bericht vom 17. Januar 2023 inkl. Anhang

— Detailplane Gewasserraum Nrn. 1-3, Mst. 1:500 vom 17. Januar 2023
- Stellungnahme zu den Einwendungen vom 1. November 2023

Sachverhalt

Der Gemeinderat Geroldswil stimmte am 18. April 2023 der Festlegung des Gewésser-
raums an den kommunalen Gewassern im Siedlungsgebiet zu. Die Gemeinde Geroldswil
Ubermittelte dem Amt fir Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) die zugehdrigen Unter-
lagen zur Beurteilung und Festlegung des Gewasserraums an den kommunalen
Gewassern im Siedlungsgebiet.

§ 15 e der Verordnung Uber den Hochwasserschutz und die Wasserbaupolizei vom

14. Oktober 1992 (HWSchV; LS 724.112) bestimmt, dass die Gemeinde dem AWEL den
Entwurf fir die Festlegung des Gewasserraums von Gewassern von lokaler Bedeutung
im Sinne von § 13 Abs. 2 des Wasserwirtschaftsgesetzes vom 2. Juni 1991 (WWG;

LS 724.11) in Bauzonen, kommunalen Freihaltezonen, Erholungszonen und Reservezo-
nen zur Vorprifung einreicht.

Der Entwurf der Unterlagen fur die Festlegung des Gewasserraums an den kommunalen
Gewassern im Siedlungsgebiet wurde vom AWEL im Sinne von § 15 e HWSchV vorge-
pruft (Schreiben des AWEL zuhanden der Gemeinde Geroldswil vom 13. Juli 2021).

Die Antrage der kantonalen Fachstellen gemass dem Vorpriifungsbericht sind in den nun
vorliegenden Akten beriicksichtigt.

Die Unterlagen der Gewasserraumfestlegung lagen vom 12. Mai 2023 bis 11. Juli 2023
éffentlich auf. Uber den Beginn der dffentlichen Auflage hat die Gemeinde gestiitzt auf

§ 15 g Abs. 2 HWSchV die von der Festlegung betroffenen Grundeigentliimer schriftlich
informiert, soweit diese Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz haben oder der Gemeinde
schriftlich ein inléndisches Zustelldomizil bezeichnet haben. Wahrend dieser Frist sind
drei Einwendungen mit insgesamt zwei Antragen gegen die Gewasserraumfestlegung er-
hoben worden.
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Im Sinne der Stellungnahme zu den Einwendungen vom 1. November 2023 werden alle
drei Einwendungen abgewiesen.

Erwagungen

A. Formelle Priufung
Die massgebenden Unterlagen sind vollstandig.

B. Materielle Priifung
Ausgangslage

Im Siedlungsgebiet von Geroldswil wird der Gewasserraum im Sinne von Art. 41a der Ge-
wasserschutzverordnung vom 28. Oktober 1998 (GSchV; SR 814.201) an folgenden
Gewassern festgelegt:

— Dorfbach, 6ffentliches Gewasser Nr. 2112

— Stettengraben, 6ffentliches Gewasser Nr. 2112
— Lattenbachli, 6ffentliches Gewasser Nr. 2113
— Langgenbach, offentliches Gewéasser Nr. 2114

Das Lattenbéchli liegt an der Grenze zur Gemeinde Oetwil an der Limmat. Es handelt
sich dabei um ein Grenzgewésser. Der Gewdasserraum wird beidseitig durch die Ge-
meinde Geroldswil festgelegt.

Bei der Limmat (6ffentliches Gewésser Nr. 2000) handelt es sich um ein kantonales Ge-
wasser. Der Gewasserraum wird in einem separaten Verfahren durch den Kanton
festgelegt.

Am Dorfbach, im Bereich zwischen der Huebwiesenstrasse und der Limmattalstrasse,
wurde der Gewasserraum bereits zu einem friiheren Zeitpunkt im Verfahren zur Festset-
zung von Wasserbauprojekten festgelegt.

Das Gewasserschutzgesetz vom 24. Januar 1991 (GSchG; SR 814.20) definiert in
Art. 36a den Begriff Gewasserraum als den Raum, den oberirdische Gewasser bendtigen,
um folgende Funktionen gewéhrleisten zu kénnen:

a. die natlrlichen Funktionen der Gewasser;
b. den Schutz vor Hochwasser;
c. die Gewassernutzung.

Gestitzt auf die Ausflihrungsbestimmungen in Art. 41a ff. GSchV ist zu prifen, ob der
vorliegende Vorschlag flir die Festlegung des Gewasserraums in diesem Sinne rechtmas-
sig und zweckmassig ist.

Minimaler Gewédsserraum

Da sich keiner der Abschnitte im Perimeter in einem Schutzgebiet gemass Art. 41a Abs. 1
GSchV befindet, ist der minimale Gewasserraum gestutzt auf Art. 41a Abs. 2 GSchV zu
ermitteln.
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Bei den eingedolten Gewasserabschnitten wird die rechnerisch ermittelte nattrliche Ge-
rinnesohlenbreite (Dolendurchmesser x Korrekturfaktor) anhand der natirlichen Gerinne-
sohlenbreiten von ober- und/oder unterhalb angrenzenden, offenen und moglichst natur-
nahen, natlrlichen oder wenig beeintrachtigten Gewasserabschnitten plausibilisiert. Die
jeweiligen Gewasserraume werden auf Grundlage der plausibilisierten naturlichen Gerin-
nesohlenbreiten ermittelt.

Nach Art. 41a Abs. 2 GSchV resultiert fiir alle Gewasserabschnitte, mit Ausnahme der
Abschnitte L1 und L2 des Langgenbachs, ein minimaler Gewasserraum von 11 m. An den
beiden Abschnitten des Langgenbachs betrégt die minimale Breite 14.5 m (L1), respek-
tive 17 m (L2).

Erhéhung Gewdsserraum

In einem néchsten Schritt ist zu priifen, ob der Gewasserraum gestiitzt auf Art. 41a Abs. 3
GSchV erhoht werden muss, damit er die Funktionen gemass Art. 36a GSchG erfiillen
kann.

Gemass Gefahrenkarte «Limmattal» (Baudirektionsverfigung Nr. BD01066141 vom

3. Februar 2023) liegt flr die Abschnitte D3 des Dorfbachs, S1 und S2 des Stettengra-
bens und Laett2 des Léattenbéchlis eine geringe bis erhebliche Geféahrdung (gelber, blauer
und roter Bereich) oder eine Restgefahrdung vor. Aus den Hochwasserschutznachwei-
sen, welche flr die massgebenden Abschnitte D1 bis D11 des Dorfbachs sowie fir die
Abschnitte L1 und L2 des Langgenbachs erbracht wurden, geht hervor, dass eine Erho-
hung des minimalen Gewéasserraums nicht erforderlich ist.

Gemass kantonaler Revitalisierungsplanung weisen die Abschnitte L1 und L2 des Lang-
genbachs einen grossen Revitalisierungsnutzen auf. Flr beide Abschnitte wird im
technischen Bericht (S. 44 — 46) plausibel dargelegt, weshalb trotz vorhandenem Revitali-
sierungspotenzial der Gewasserraum nicht nach Biodiversitatskurve festgelegt wird. Es
kann aufgezeigt werden, dass eine Breite von 14.5 m ausreicht, um die Funktionen ge-
mass Art. 36a GSchG zu erflllen.

Im Festlegungsperimeter sind keine Gewéassernutzungen im Sinne von Wasserkraftanla-
gen (aktive Wasserrechte) oder sonstige Anlagen zur Sanierung Wasserkraft (wie z.B.
Fischtreppen) vorhanden. Der Stellenwert der Erholungsnutzung resp. der Bezug der Er-
holungsnutzung zum Gewasser wird als gering eingestuft. Eine Erh6hung aus Sicht
Gewadssernutzung ist somit nicht angezeigt.

Anpassung an die baulichen Gegebenheiten und Harmonisierung mit bestehenden
Vorgaben

Vorliegend wird der Gewasserraum an keinem Abschnitt asymmetrisch angeordnet.

Gemass Art. 41a Abs. 4 Bst. a GschV kann die Breite des Gewasserraums in dicht Uber-
bauten Gebieten den baulichen Gegebenheiten angepasst werden, soweit der Schutz vor
Hochwasser gewahrleistet ist.

Aufgrund der Topografie, des Langs- und Quergefalles und der baulichen Gegebenheiten
besteht an den eingedolten Abschnitten D2 und D10 des Dorfbachs kein Offnungspoten-
zial. Es wird ein reduzierter Gewéasserraum von 4.65 m (D2), respektive von 4.9 m (D10)
festgelegt. Der Hochwasserschutz und die Zuganglichkeit fur den Unterhalt resp. flr eine
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praktikable minimale Eingriffsbreite, so dass andere Leitungsflihrungen im Strassenraum
nicht zu stark behindert werden, bleiben im reduzierten Gewasserraum gewabhrleistet.

Die Abschnitte D8 und D9 des Dorfbachs verlaufen eingedolt durch das Hauptsiedlungs-
gebiet von Geroldswil und werden als dicht Gberbaut beurteilt. Der minimale
Gewasserraum von 11 m wird an beiden Abschnitten auf die aus Sicht Hochwasserschutz
notwendige Breite von 8.5 m reduziert. Die Zuganglichkeit fur den Unterhalt bleibt im re-
duzierten Gewasserraum gewabhrleistet.

Die Zuweisung weiterer Abschnitte zu dicht tiberbaut oder nicht dicht tiberbaut, ohne de-
taillierte Beurteilung in den Unterlagen, sind im Sinne einer Tendenz und nicht als
abschliessende Zuteilung zu verstehen.

Der Planungstrager hat die Gewasserraumlinien jeweils bis zu einem sinnvollen Mass ge-
neralisiert.

Schlusspriifung und Interessenabwagung

Von der Gewasserraumfestlegung in der Gemeinde Geroldswil sind keine Fruchtfolgefla-
chen betroffen.

Durch die Reduktion in den Abschnitten L1 und L2 des Langgenbachs auf den nachweis-
lich ermittelten, mindestens erforderlichen Raumbedarf zur Umsetzung von
Revitalisierungsmassnahmen respektive zur Erflllung der Anforderungen an den Natur-
und Landschaftsschutz wird der Spielraum fiir eine kinftige Revitalisierung optimal ge-
nutzt. An den Abschnitten D2, D8, D9 und D10 des Dorfbachs bleibt durch die Reduktion
eine verhéaltnismassige bauliche Nutzung und eine zweckmassige Bewirtschaftung mog-
lich.

Die bauliche Entwicklung der noch bestehenden Baulticken und die innere Verdichtung
auf bereits bebauten Parzellen bleibt weiterhin méglich. Der Abschnitt D9 des Dorfbachs
tangiert ein Denkmalschutzobjekt von Giberkommunaler Bedeutung. Die Abschnitte Laett1
des Lattenbéchlis, D5, D6, D7 des Dorfbachs und L2 des Langgenbachs tangieren die
IVS-Objekte ZH 4.2.1, ZH 4.2.2 und ZH 1085. Es handelt sich dabei um Objekte von loka-
ler und nationaler Bedeutung ohne Substanz. Mit der vorliegenden Festlegung wird der
Erhalt der betroffenen IVS-Objekte nicht verhindert.

C. Ergebnis

Die Festlegung des Gewasserraums im Siedlungsgebiet von Geroldswil wird zusammen-
fassend als rechtméssig, zweckmassig und verhéltnismassig beurteilt.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Gewésserabstand von 5 m gemass § 21 WWG bis
zu einer allfalligen Anpassung des Wasserwirtschaftsgesetzes weiterhin Gliltigkeit behalt.
Somit ist flir alle Gewdasser ein Abstand von 5 m von ober- und unterirdischen Bauten und
Anlagen freizuhalten.

Die rechtskraftigen Gewésserrdume werden vom AWEL in einem Ubersichtsplan darge-
stellt (§ 15 n HWSchV). Aufgrund des Bundesgesetzes vom 5. Oktober 2007 Uber
Geoinformation (GeolG; SR 510.62) und seinen Ausflihrungsbestimmungen missen die
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Daten im Geografischen Informationssystem des Kantons Zirich (GIS-ZH) erfasst und mit
Hilfe des GIS-Browsers der Offentlichkeit zur Verfigung gestellt werden.

Die Baudirektion verfiigt:

Der Gewasserraum wird im Sinne von Art. 41a GSchV und gestitzt auf § 15 h
HWSchV an folgenden Gewassern im Siedlungsgebiet der Gemeinde Geroldswil
festgelegt:

- Dorfbach, 6ffentliches Gewasser Nr. 2112

- Stettengraben, 6ffentliches Gewasser Nr. 2112
- Lattenbachli, 6ffentliches Gewasser Nr. 2113
- Langgenbach, offentliches Gewasser Nr. 2114

Massgebende Unterlagen:

= Technischer Bericht vom 17. Januar 2023 inkl. Anhang
- Detailplane Gewasserraum Nrn. 1-3, Mst. 1:500 vom 17. Januar 2023
- Stellungnahme zu den Einwendungen vom 1. November 2023

Die Einwendungen vom 10. Juli 2023 (Antrag 2) und 11. Juli 2023 (Antrége 1 und 2)
betreffend die Abschnitte L1 und L2 des Langgenbachs und D1 des Dorfbachs werden
im Sinne der Stellungnahme vom 1. November 2023 nicht berlicksichtigt.

Die Gemeinde Geroldswil wird eingeladen,

- diese Verfligung im kantonalen Amtsblatt und im gemeinde(iblichen Publikati-
onsorgan o6ffentlich bekannt zu machen und zusammen mit der
Stellungnahme zu den Einwendungen vom 1. November 2023 6ffentlich auf-
zulegen (§ 15 i Abs. 1 HWSchV),

- nach Rechtskraft der Festlegung des Gewasserraums das AWEL durch die
Zustellung einer Rechtskraftbescheinigung dartiber zu informieren.

IV. Die Gemeinde Oetwil an der Limmat wird eingeladen,

- diese Verfligung im kantonalen Amtsblatt und im gemeindetblichen Publikati-
onsorgan Offentlich bekannt zu machen und 6ffentlich aufzulegen (§ 15 i
Abs. 1 HWSchV),

e die offentliche Bekanntmachung und Auflage mit der Gemeinde Geroldswil
zeitlich zu koordinieren,

- nach Rechtskraft der Festlegung des Gewasserraums das AWEL durch die
Zustellung einer Rechtskraftbescheinigung darlber zu informieren.
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V. Gegen diese Verfligung kann innert 30 Tagen, von der Veroffentlichung an gerech-
net, beim Baurekursgericht, Postfach, 8090 Zrich, schriftlich Rekurs eingereicht
werden. Die in dreifacher Ausfliihrung einzureichende Rekursschrift muss einen An-
trag und dessen Begriindung enthalten. Die angefochtene Verfligung ist beizulegen.
Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit méglich beizule-
gen. Materielle und formelle Entscheide der Rekursinstanz sind kostenpflichtig; die
Kosten hat die im Verfahren unterliegende Partei zu tragen.

Mitteilung an

a) die Gemeinde Geroldswil, Marco Kuehn, Huebwiesenstrasse 34, 8954 Geroldswil,
flr sich und zur Eréffnung an die Einwender, mit folgender Beilage (einfach): Stel-
lungnahme zu den Einwendungen vom 1. November 2023

b) die Gemeinde Oetwil an der Limmat, Daniel Berweger Alte Landstrasse 7, 8955
Oetwil an der Limmat;

¢) das Planungsblro swr+, Martin Gutmann (martin.gutmann@swrplus.ch);

d) das Generalsekretariat der Baudirektion (elektronisch an gs-stab@bd.zh.ch);

e) die Volkswirtschaftsdirektion, Amt flr Mobilitat, Stab, llaria Ghezzi (elektronisch);

f) das Amt fiir Landschaft und Natur, Strategie, Koordination & Recht, (elektronisch
an aln@bd.zh.ch);

g) das Amt fir Landschaft und Natur, Fachstelle Naturschutz, Nina Dahler (elektro-
nisch);

h) das Tiefbauamt, Strasseninspektorat, David Amrein (elektronisch);

i) das Amt fir Raumentwicklung, Abteilung Raumplanung, Ute Sakmann (elektro-
nisch);

j) das AWEL, Abteilung Wasserbau, Sektion Kommunaler Wasserbau, Ueli Bieri und
Tobias Schlafli (elektronisch);

k) das AWEL, Abteilung Wasserbau, Sektion Geoinformation und Hydrometrie,
Ruedi Karrer (elektronisch);

I) das AWEL, Abteilung Wasserbau, Sektion Planung, Reto lten (elektronisch).

Im Auftrag der Baudirektion:

Christoph Zemp
Amtschef

2 ey

3 0. Nov. 2023
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Baurekursgerlcht GK Frist | Gemeinde Geroldswil
des Kantons Zurich 19, Juli 2024
1. Abteilung

Pré iEafm’ra! FiA !! BaDi! SrAI] BA !laadm
Unser Zeichen nk ‘ Gemeinderat Geroldswil
Kontaktperson Niga Kafrosh Huebwiesenstrasse 34
Direktwahl 043 257 39 23 8954 Geroldswil
E-Mail niga.kafrosh@baurekursgericht-zh.ch
Datum 18. Juli 2024

Verfiigung der Baudirektion Kanton Ziirich Nr. BD01241759 vom 30. November
2023; Festlegung des Gewisserraums im Siedlungsgebiet an den 6ffentlichen
Gewissern Dorfbach, Stettengraben, Lattenbéachli und Lianggenbach, Gerolds-
wil

Rechtskraftbescheinigung

Sehr geehrte Damen und Herren

Gegen die vorgenannte Verfiigung wurde ein Rekurs erhoben (G.-Nr. R1L.2024.00004).
Im Rekursverfahren wurde die aufschiebende Wirkung wie folgt beschrankt:

Die aufschiebende Wirkung des Rekurses wird auf den Gewéasserraumabschnitt D1
des offentlichen Gewassers Nr. 2112, Dorfbach, in Geroldswil beschrénkt.

Da ansonsten keine weiteren Rekurseingénge zu verzeichnen waren, ist die mit der
angefochtenen Verfiigung der Baudirektion vom 30. November 2023 verbundene
Genehmigung der brigen Betreffnisse der Gewasserfestlegung zwischenzeitlich in
Rechtskraft erwachsen.

Mit freundlichen Grussen
BAUREKURSGERICHT
1. Abteilung
Abteilungssekretariat

1\/\,\

Niga Kafrosh

Telefon: 043 257 39 39
Briefadresse: Postfach, 8090 Ziirich / Domizil: Sihistrasse 38, 8001 Zurich
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GK Frist | Gemeinde Geroldswil
Baurekursgericht
des Kantons Ziirich 31 Jan. 2005
1. Abteilung Pri [Balffa] Fis | socc bosi| S| 8h | tands

Unser Zeichen nk

Kontaktperson Niga Kafrosh

Direktwahl " 043 257 39 23

E-Mail niga.kafrosh@baurekursgericht-zh.ch
Datum 29. Januar 2025

Rechtskraftbescheinigung

Sehr geehrte Damen und Herren

Gemeinderat Geroldswil
Huebwiesenstrasse 34
8954 Geroldswil

Gegen die Verfiigung der Baudirektion Kanton Ziirich Nr. BD01241759 vom 30. No-
vember 2023 wurde ein Rekurs (G.-Nr. R1L.2024.00004) erhoben. Dieser wurde mit
BRGE | Nr. 0220/2024 vom 6. Dezember 2024 rechtskraftig abgewiesen. Weitere

Rekurse wurden nicht eingereicht.

Demnach ist die Verfugung der Baudirektion Kanton Ziirich Nr. BD01241759 vom 30.
November 2023 "Festlegung des Gewasserraums im Siedlungsgebiet an den &ffent-
lichen Gewassern Dorfbach, Stettengraben, Lattenbachli und Langgenbach, Ge-
roldswil" zwischenzeitlich in Rechtskraft erwachsen.

Mit freundlichen Griissen
BAUREKURSGERICHT
1. Abteilung
Abteilungssekretariat

'\\ /’
\/ J—

Niga Kafrosh

Telefon: 043 257 39 39

Briefadresse: Postfach, 8090 Ztirich / Domizil: Sihistrasse 38, 8001 Zurich



Kanton Zirich
Baudirektion

Stellungnahme zu den Einwendungen zur Festle-
gung des Gewasserraums an den kommunalen
Gewassern im Siedlungsgebiet der Gemeinde
Geroldswil gemass § 15 h HWSchV.

1. November 2023
1/5

1. Offentliche Auflage

Die Gemeinden Geroldswil und Oetwil an der Limmat legten den nach der kantonalen
Vorpriifung gemass § 15 e der Verordnung iber den Hochwasserschutz und die Was-
serbaupolizei (HWSchV, LS 724.112) Gberarbeiteten Entwurf der Gewasserraumfestle-
gung gemass § 15 g HWSchV vom 12. Mai 2023 bis zum 11. Juli 2023 wahrend 60
Tagen offentlich auf und machte die Planauflage 6ffentlich bekannt. Uber den Beginn
der offentlichen Auflage informierten die Gemeinden Geroldswil und Oetwil a.d.L. die
von der Festlegung betroffenen Grundeigentimer schriftlich, soweit diese Wohnsitz
oder Sitz in der Schweiz haben oder der Gemeinde schriftlich ein inlandisches Zustell-
domizil bezeichnet haben. Wahrend dieser Frist konnte jedermann zum Entwurf Ein-
wendungen erheben (§ 15 g Abs. 4 HWSchV).

2. Einwendungen und Entscheid

Innert der Auflagefrist sind 3 Einwendungen mit insgesamt 2 Antragen eingegangen.
Gleich- oder ahnlich lautende Antrage aus verschiedenen Einwendungen werden
nachfolgend zusammengefasst.

Antrag 1: Betreffend Langgenbach, Abschnitte L1 und L2 (vom 11. Juli 2023)

Die Abschnitte L1 und L2 des Langgenbachs seien als nicht dicht Gberbaut zu beurtei-
len und der Raumbedarf aus Sicht Revitalisierung (nach Art. 41a Abs. 3 GSchV) kor-
rekt zu ermitteln und festzulegen.

Entscheid der Baudirektion
Der Antrag wird nicht beriicksichtigt.

Begriindung
Zu «dicht Giberbaut» / «nicht dicht (iberbaut»:

e Flrden Abschnitt L1 des Langgenbachs erfolgt mit der vorliegenden Festle-
gung keine abschliessende Beurteilung, ob der Abschnitt L1 des Langgen-
bachs in dicht iberbautem Gebiet liegt oder nicht.

e FUrden Abschnitt L2 wird die Lage im dicht iiberbauten Gebiet geltend ge-
macht, weil der Abschnitt im Hauptsiedlungsgebiet liegt, die Grundstlicke
mehrheitlich tGberbaut sind und einige Bauten direkt ans Bachufer grenzen.

Zur Gewésserraumbreite:

Der Langgenbach weist kein Hochwasserschutzdefizit auf. Gemass kantonaler Revita-
lisierungsplanung wird fiir die Abschnitte L1 und L2 des Langgenbachs ein Revitalisie-
rungspotenzial (grosser Nutzen im Verhaltnis zum Aufwand) ausgewiesen. In Anleh-
nung an Art. 41a Abs. 3 GSchV ist zu prifen, ob der Gewasserraum aus Sicht Revitali-
sierung zu erhéhen ist. Bei der Gewasserraumfestlegung im Siedlungsgebiet im Kan-
ton Zurich erfolgt die Erhéhung aufgrund Revitalisierung i.d.R. nach der Biodiversitats-
kurve (Art. 41a Abs. 1 GSchV). Dem Antrag, den Raumbedarf aus Sicht Revitalisie-
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rung zu ermitteln und festzulegen, wird bereits im 6ffentlich aufgelegten Dossier statt-
gegeben. Im Technischen Bericht wird aufgezeigt, dass, wenn der Gewasserraum
nach Art. 41a Abs. 1 GSchV festgelegt wiirde, sich die Breite von 14.5 m auf 23 m
(Abschnitt L1) resp. von 17 m auf 29 m (Abschnitt L2) erhhen wiirde. Diese massive
Erhdhung der Gewasserraumbreite ist aus Sicht Revitalisierung nicht gerechtfertigt
und nicht verhaltnismassig. Im Technischen Bericht wurde der Raumbedarf aus Sicht
Revitalisierung ermittelt und es wird nachgewiesen, dass der Raumbedarf flr kiinftige
Revitalisierungsmassnahmen innerhalb von 14.5 Metern ausreichend ist. Im Gewas-
serraum von 14.5 m besteht gentigend Platz, um die Verbauungen zu entfernen, die
Bdschungen abzuflachen, die Uferbestockung aufzuwerten sowie die Sohle zu struktu-
rieren und in Breite und Tiefe zu variieren. Mit diesen Massnahmen kénnen die Ziele
des Natur- und Landschaftsschutzes erreicht werden: standorttypische Lebensgemein-
schaften, Strukturvielfalt, bessere Langs-/Quervernetzung und eine dynamische Ent-
wicklung des Gewassers. Das Gerinne ist heute gemass Okomorphologie-Erhebung
des Kantons kiinstlich/naturfern. Die Béschung und die Sohle sind verbaut und die B6-
schung ist sehr steil.

e Am Abschnitt L1 wird der minimale, symmetrisch angeordnete Gewasserraum
von 14.5 m festgelegt.

e Im Abschnitt L2 wird der minimale Gewasserraum von 17 m auf 14.5 m redu-
ziert. Die reduzierte Gewasserraumbreite entspricht dem minimalen Gewasser-
raum im oberhalb liegenden Abschnitt L1 sowie dem bereits festgelegten Ge-
wasserraum am Langgenbach auf Gemeindegebiet von Weiningen ZH (Baudi-
rektionsverfligung Nr. 0533 vom 7. Oktober 2019). Die Reduktion des minima-
len Gewasserraums ist gemass Art. 41a Abs. 4 GSchV mdglich, da der Hoch-
wasserschutz auch im reduzierten Gewasserraum gewabhrleistet ist und das
Gebiet als dicht Uberbaut gilt.

Eine Erhdhung des Gewasserraums aus Revitalisierungsgriinden ist demnach nicht
notwendig und gegentiber den baulichen Gegebenheiten nicht verhaltnismassig.

Antrag 2: Betreffend Dorfbach, Abschnitt D1 (vom 10. Juli 2023 und 11. Juli
2023)

Auf die Festlegung des Gewasserraums im eingedolten Abschnitt D1 des Dorfbachs
sei zu verzichten, da es sich um ein Rinnsal handle, kein Revitalisierungspotenzial be-
stehe, im Grundbuch eine 6ffentlich-rechtliche Eigentumsbeschrankung betreffend den
eingedolten Dorfbach angemerkt sei und nach Art. 21 WWG gegeniber dem eingedol-
ten Dorfbach ein Gewasserabstand von 5 m Breite einzuhalten sei. Der Zugang zur
Dole (fiir Unterhalt und Ersatz) sei damit durch "anderweitige planerische Festlegun-
gen" hinreichend sichergestellt.

Sollte ein Verzicht auf die Gewasserraumfestlegung nicht moglich sein, sollte der Ge-
wasserraum wie folgt angepasst und reduziert werden:

- Der Gewasserraum im Bereich der Liegenschaften Bergstrasse 21, 23 und 25 ent-
lang der 6stlichen Grundstiicksgrenzen sei einseitig Richtung West auf 4.0 m zu
reduzieren, so dass der Gewasserraum gesamthaft 9.5 m (asymmetrisch; Rich-
tung West (neu) = 4.0 m, Richtung Ost (unverandert) = 5.5 m) betragen wiirde. Mit
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dieser Anordnung ware im Zusammenhang mit einer Revitalisierung eine Gewas-
serverlegung Richtung Osten (Waldrand) denkbar.

- Eventualiter sei der Gewasserraum entlang der 6stlichen Grundstiicksgrenzen auf
8.5 m (symmetrisch) zu reduzieren.

Eine Offenlegung/Revitalisierung des Dorfbachs im Abschnitt D1 sei auf Jahrzehnte
hinaus vdllig unrealistisch, da dadurch die wichtige Erschliessungsfunktion der Berg-
strasse fur die Wohngebiete an der Bihlistrasse und der Waldritistrasse beeintrachtigt
wurde oder mit unverhaltnismassigen Kosten zu rechnen ware. Die Festlegung des mi-
nimalen, symmetrischen Gewasserraums von 11.0 m flhre zu einer unnétigen planeri-
schen Einschrankung der betroffenen Grundstiicke im Hinblick auf kiinftige bauliche
Entwicklung. Die genaue Lage des eingedolten Dorfbachs geht aus dem Plan nicht
hervor. Die Lage des Gewasserraums sei daher zu reduzieren, damit eine grosstmaogli-
che Flexibilitat bei einer kiinftigen Neulberbauung der betroffenen Liegenschaften ge-
wahrleistet ist oder es ist ein masslicher Bezug des Gewasserraums zur jeweiligen
Grundstlicksgrenze herzustellen.

Entscheid der Baudirektion
Der Antrag wird nicht bertcksichtigt.

Begriindung
zur Festlegung eines Verzichts auf den Gewésserraum:

Gemass Art. 41a Abs. 5 GSchV kann, soweit keine Giberwiegenden Interessen entge-

genstehen, auf die Festlegung des Gewasserraums verzichtet werden, wenn das Ge-

wasser eingedolt (Art. 41a Abs. 5 Bst. b GSchV) oder sehr klein (Art. 41a Abs. 5 Bst. d
GSchV) ist. Von der Eindolung des Dorfbachs im Abschnitt D1 geht eine Hochwasser-
gefahrdung aus; womit einem Verzicht Giberwiegende Interessen entgegenstehen. Die
bestehende Dole weist eine Schwachstelle aufgrund hydraulischer Kapazitat und Ver-
klausung auf.

Gemass Art. 38 Abs. 1 des Gewasserschutzgesetzes vom 24. Januar 1991 (GSchG;
SR 814.20) durfen Fliessgewasser nicht liberdeckt oder eingedolt werden. Ausnahmen
kann die Behorde gemass Art. 38 Abs. 2 Bst. e GSchG fiir den Ersatz bestehender
Eindolungen und Uberdeckungen bewilligen, sofern eine offene Wasserfiinrung nicht
moglich ist oder fir die landwirtschaftliche Nutzung erhebliche Nachteile mit sich
bringt. Die vorliegende Gewasserraumfestlegung dient dazu, spatestens fir den Zeit-
punkt, an dem die Dole das Ende ihres Lebenszyklus erreicht und ein Ersatz fallig
wird, genligend Raum flr die Unterhaltsarbeiten und den hochwassersicheren Ausbau
der Dole (ggf. eine allfallige Bachéffnung) zu sichern und das Gewasser vor Uberstel-
lung zu schitzen.

Die Formulierung «sehr kleine Gewasser» wurde durch den Verordnungsgeber be-
wusst offengehalten. Dadurch erhalten die Kantone einen gewissen Ermessensspiel-
raum. In jedem Fall muss jedoch sichergestellt sein, dass ein Gewasser auch bei der
Festlegung eines Verzichts auf die Festlegung des Gewasserraums seine Funktionen
gemass Art. 36a GSchG erflllen kann. Aus diesem Grund gelten im Kanton Zirich die
im Gewasserplan bezeichneten Gewasser grundsatzlich nicht als «sehr kleine Gewas-
ser» gemass Formulierung in Art. 41a Abs. 5 Bst. d GSchV. Gemass § 7 WWG wer-
den die offentlichen Oberflachengewasser vom Staat bezeichnet und in einem Plan
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dargestellt. Weiter prazisiert § 1a HWSchV, dass die 6ffentlichen Oberflachengewas-
ser des Kantons Zirich mittels Verfligung festgestellt und in einem Plan sowie in ei-
nem Verzeichnis gemeindeweise geflihrt werden. Dabei ist unerheblich, ob es sich um
Gewasser von kommunaler, regionaler oder kantonaler Bedeutung handelt, denn ge-
mass § 5 WWG sind ausgeschiedene 6ffentliche Oberflachengewasser Eigentum des
Staates. Der Dorfbach, offentliches Gewasser Nr. 2112, wird im Verzeichnis und im
Gewasserplan vom 5. Februar 2001 gefiihrt, weil er die Gewassereigenschaft erfillt.
Das Gewasser gilt somit nicht als «sehr kleines» Gewasser.

Der Gewasserabstand von 5 m nach Art. 21 des Wasserwirtschaftsgesetztes vom
2. Juni 1991 (WWG; LS 724.11) gilt heute und behalt seine Gilltigkeit auch nach der
Gewasserraumfestlegung. Bei einem allfalligen Verzicht auf die Festlegung des Ge-
wasserraums und mit dem kiinftigen Ausserkrafttreten des WWG ware die Dole des
Dorfbachs kiinftig nicht mehr vor Uberstellung geschiitzt.

Dem Antrag auf die Festlegung eines Verzichts auf den Gewasserraum kann somit
nicht stattgegeben werden, da ein langfristiger Schutz vor Uberstellung nicht gegeben
ist und ein Hochwasserschutzdefizit (sowie ein theoretisches Offnungspotential) be-
steht.

zur Reduktion der Gewésserraumbreite / Anpassung der Anordnung:

Der Abschnitt D1 des Dorfbachs fliesst eingedolt zwischen Vorgarten der Wohnzone
W1 und der Bergstrasse, die an Wald angrenzt. Aufgrund seiner Lage am Rand des
Siedlungsgebiets liegt der Abschnitt nicht in dicht Gberbautem Gebiet. Soweit der
Hochwasserschutz gewahrleistet ist, kann die Breite des Gewasserraums in dicht
Uberbauten Gebieten an die baulichen Gegebenheiten angepasst werden (Art. 41a
Abs. 4 GSchV). Reduktionen des Gewasserraums konnen bei Eindolungen fallweise
auch ausserhalb von dicht Gberbautem Gebiet geprift werden, namentlich bei einge-
dolten Fliessgewassern im Strassenraum oder wenn das Gewasser langfristig nur mit
unverhaltnismassigem Aufwand zu revitalisieren ware (§ 15 k Abs. 3 HWSchV und Art.
41a Abs. 4 GSchV). Wie oben bereits erwahnt, liegt der Abschnitt D1 in nicht dicht
Uberbautem Gebiet und an der bestehenden Dole besteht ein Hochwasserschutzdefizit
sowie ein (theoretisches) Offnungspotenzial. Das Unterschreiten des minimalen Ge-
wasserraums von 11 m Breite ist somit nicht méglich.

Die flachendeckende Festlegung des Gewasserraums im Siedlungsgebiet im soge-
nannten vereinfachten Verfahren ist eine libergeordnete planerische Festlegung. Sie
dient der langfristigen Sicherung der Gewasserinteressen auf der Grundlage der gege-
benen Hochwassersituation und bekannter Planungen und Bauvorhaben zum Zeit-
punkt der Festlegung. Bei der Festlegung des Gewasserraums im vereinfachten Ver-
fahren muss das Gewasser immer innerhalb des Gewasserraums zu liegen kommen.
Die Festlegung alternativer Anordnungen des Gewasserraums fir allfallige kiinftige
Gewasserrevitalisierungen/-verlegungen kann ohne Vorliegen von entsprechenden
Grundlagen (Wasserbauprojekt auf Stufe Vorprojekt) zum jetzigen Zeitpunkt nicht er-
folgen. Sollte sich die Ausgangslage andern und zu einem spateren Zeitpunkt entspre-
chende Uberlegungen und Grundlagen vorliegen, besteht jedoch die Maglichkeit, den
Gewasserraum zu revidieren, bspw. im Rahmen des Verfahrens zur Festsetzung von
Wasserbauprojekten bei Vorliegen eines entsprechenden Projekts.
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Dem Antrag auf eine Reduktion / asymmetrische Anordnung des Gewasserraums wird
nicht stattgegeben, da durch eine Reduktion / Anpassung in der Summe keine bessere
Losung fir das Gewasser resultiert.

Zu den Einschrankungen:

Nutzungseinschrankungen entlang der Gewasser haben schon vor der Einfiihrung des
Gewasserraums bestanden. So missen Bauten und Anlagen gemass dem kantonalen
Wasserwirtschaftsgesetz (§ 21 WWG) bereits heute einen Abstand von mindestens

5 m zum Gewasser einhalten. Vor diesem Hintergrund resultiert fir die vom Gewas-
serraums des Abschnitts D1 des Dorfbachs betroffenen Grundstiicke Kat. Nrn. 100,
125, 132 und 133 mit dem festgelegten minimalen Gewasserraum von 11 m im Ver-
gleich zur bisherigen Situation keine erhebliche zusatzliche Einschrankung in Bezug
auf die kinftige bauliche Entwicklung der Grundstiicke. Das betroffene Gebaude As-
sek. Nr. 755 befindet sich innerhalb der Bauzone, weshalb geméass § 15 m HWSchV
die erweiterte Bestandesgarantie nach § 357 des Planungs- und Baugesetztes (PBG;
LS 700.1) gilt, sofern es rechtmassig erstellt und bestimmungsgemass nutzbar ist. Un-
ter dem Titel der erweiterten Bestandesgarantie nach § 357 PBG bleiben gewisse Um-
und Ausbauten, Erweiterungen sowie Nutzungsanderungen maoglich. Gemass § 151
HWSchV wird die an die bauliche Ausnitzung von Grundstiicken anrechenbare Flache
durch Nutzungsbeschrankungen nach Art. 41c GSchV infolge der Gewasserraumfest-
legung nicht geandert.
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Unterrubrik: Wasserwirtschaft
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Publizierende Stelle
Gemeinde Geroldswil, Huebwiesenstrasse 34, 8954 Geroldswil

Festlegung des Gewasserraums an den
kommunalen Gewassern im Siedlungsgebiet der
Gemeinde Geroldswil - Genehmigung

Betrifft: 8954 Geroldswil, 8951 Fahrweid

Seit 2011 gelten in der Schweiz neue gesetzliche Vorschriften zum Gewasserschutz. Sie
sollen dazu beitragen, dass die Schweizer Gewasser wieder naturnaher werden. Unter
anderem mussen die Kantone entlang aller Flisse, Bache und Seen einen sogenannten
Gewasserraum festlegen. Er verhindert, dass die Gewasser starker zugebaut werden und
schiitzt ihre Uferbereiche.

Der Entwurf fur die Festlegung des Gewasserraums an den kommunalen Gewassern im
Siedlungsgebiet der Gemeinde Geroldswil wurde vom 12. Mai 2023 bis zum 11. Juli 2023
offentlich aufgelegt. Wahrend dieser Frist konnte jedermann Einwendungen zum
Entwurf erheben.

Die Baudirektion hat die Einwendungen geprUft. Der Entscheid Gber den Umgang mit
den Einwendungen ist in der Stellungnahme zu den Einwendungen
(Einwendungsbericht) dokumentiert.

Die Baudirektion Kanton Zirich hat mit Verfigung vom 30. November 2023 den
Gewadsserraum im Sinne von Art. 41a GSchV und gestitzt auf § 15 h HWSchV im
Siedlungsgebiet der Gemeinde Geroldswil festgelegt.

Angaben zur Auflage:

Gestitzt auf § 151 HWSchV macht die Gemeinde Geroldswil die Festlegung 6ffentlich
bekannt. Die Verfigung vom 30. November 2023 wird — zusammen mit der
Stellungnahme zu den Einwendungen —vom 12. Januar 2024 bis zum 12. Februar 2024
wahrend 30 Tagen in der Gemeindeverwaltung, Abteilung Prasidiales, 1. Stock zur
Einsichtnahme 6ffentlich aufgelegt.

Samtliche Unterlagen sind auch auf der Website abrufbar:

www.geroldswil.ch unter "Raum/Umwelt" / "Gewasserraum"

Die Gewasserraume sind zudem im kantonalen GIS-Browser (www.maps.zh.ch)
publiziert.



Erganzende rechtliche Hinweise:

Gegen die erwdhnte Verfigung kann innert 30 Tagen, von der Verdffentlichung an
gerechnet, beim Baurekursgericht, Postfach, 8090 ZUrich, schriftlich Rekurs eingereicht
werden. Die in dreifacher Ausfiihrung einzureichende Rekursschrift muss einen Antrag
und dessen Begriindung enthalten. Die angefochtene Verfligung ist beizulegen. Die
angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit wie moglich
beizulegen. Materielle und formelle Entscheide der Rekursinstanz sind kostenpflichtig;
die Kosten hat die im Verfahren unterliegende Partei zu tragen.

Frist: 30 Tage
Ablauf der Frist: 12.02.2024

Kontaktstelle:

Gemeinde Geroldswil
Abt. Bau und Infrastruktur
Huebwiesenstrasse 34
8954 Geroldswiil
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Gemeinde Oetwil a.d.L., Alte Landstrasse 7, 8955 Oetwil a.d. Limmat

Festlegung des Gewasserraums an den
kommunalen Gewassern im Siedlungsgebiet der
Gemeinde Geroldswil mit Betroffenheit des
Gemeindegebietes Oetwil an der Limmat -
Genehmigung

Betrifft: 8955 Oetwil a.d. Limmat

Seit 2011 gelten in der Schweiz neue gesetzliche Vorschriften zum Gewasserschutz. Sie
sollen dazu beitragen, dass die Schweizer Gewasser wieder naturnaher werden. Unter
anderem mussen die Kantone entlang aller Flisse, Bache und Seen einen sogenannten
Gewasserraum festlegen. Er verhindert, dass die Gewasser starker zugebaut werden und
schitzt ihre Uferbereiche.

Der Entwurf fUr die Festlegung des Gewasserraums an den kommunalen Gewassern im
Siedlungsgebiet der Gemeinde Geroldswil wurde vom 12. Mai 2023 bis zum 11. Juli 2023
offentlich aufgelegt. Wahrend dieser Frist konnte jedermann Einwendungen zum
Entwurf erheben.

Der Gewasserraum wird immer auf beiden Seiten des Gewassers festgelegt. Aus diesem
Grund ist am Lattenbachli (6ffentliches Gewasser Nr. 2.1) einseitig auch das
Gemeindegebiet von Oetwil an der Limmat betroffen.

Die Baudirektion Kanton Zirich hat mit Verfigung vom 30. November 2023 den
Gewasserraum im Sinne von Art. 41a GSchV und gestitzt auf § 15 h HWSchV im
Siedlungsgebiet der Gemeinde Geroldswil festgelegt.



Die Gemeinde Oetwil an der Limmat hat die Gewasserraume in ihrem Siedlungsgebiet
bereits im Jahr 2018 festgelegt.

Angaben zur Auflage:

GestUtzt auf § 15 i HWSchV macht die Gemeinde Oetwil an der Limmat die Festlegung
offentlich bekannt. Die Verfligung vom 30. November 2023 wird vom 12. April 2024 bis
zum 12. Mai 2024 wahrend 30 Tagen bei der Gemeinde Oetwil an der Limmat, Alte
Landstrasse 7, 8955 Oetwil an der Limmat 6ffentlich aufgelegt. Die physischen
Unterlagen kdnnen zu den regularen Schalter6ffnungs-zeiten der Gemeinde
eingesehenwerden und die Gewasserraume sind im kantonalen GIS-Browser
(www.maps.zh.ch) publiziert.

Erganzende rechtliche Hinweise:

Gegen die erwahnte Verfigung kann innert 30 Tagen, von der Verdffentlichung an
gerechnet, beim Baurekursgericht, Postfach, 8090 ZUrich, schriftlich Rekurs eingereicht
werden. Die in dreifacher Ausfihrung einzureichende Rekursschrift muss einen Antrag
und dessen Begriindung enthalten. Die angefochtene Verfliigung ist beizulegen. Die
angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit wie moglich
beizulegen. Materielle und formelle Entscheide der Rekursinstanz sind kostenpflichtig;
die Kosten hat die im Verfahren unterliegende Partei zu tragen.

Frist: 30 Tage
Ablauf der Frist: 12.05.2024

Kontaktstelle:

Gemeinde Oetwil a.d.L.

Bau-, Werk- und Umweltabteilung
Alte Landstrasse 7

8955 Oetwil a.d. Limmat
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ZUSAMMENFASSUNG

Gemaéss der 2011 in Kraft getretenen revidierten Gewdasserschutzgesetzgebung verpflichtet der Bund die
Kantone entlang von Seen, Flissen und Bachen (auch eingedolten) einen sogenannten Gewasserraum
festzulegen und vor Uberbauung zu schiitzen. Einerseits soll damit der nétige Spielraum fir Natur- und
Landschaftsschutzmassnahmen, fur die Erholung der Bevdlkerung sowie fir die Nutzung des Gewassers
gesichert werden. Andererseits bildet der Gewéasserraum auch eine Pufferzone zum Schutz der angrenzen-
den Grundstiicke vor Hochwasser und den Schutz des Wassers vor Verunreinigungen. Bestehende Bauten
im Gewasserraum dirfen stehen bleiben und auch kleine bauliche Anpassungen bleiben méglich.

Der Kanton scheidet den Gewasserraum an Gewassern von kantonaler und regionaler Bedeutung aus (Ge-
wasser, die ein Einzugsgebiet entwassern, welches mehrere Gemeinden umfasst) und koordiniert die Ge-
wasserraumausscheidung in den Gemeinden. Die Gemeinden scheiden den Gewéasserraum an Gewassern
von kommunaler Bedeutung innerhalb des Siedlungsgebiets aus. Die Zustandigkeiten fir die Gewasser
sind im Regierungsratsbeschluss 377/1993 geregelt.

Die Gemeinde Geroldswil hat die swrplus AG damit beauftragt, die Gewasserraume der 6ffentlichen Ober-
flachengewdasser im Siedlungsgebiet auszuscheiden. Die swrplus AG hat den Gewasserraum nach den Vor-
gaben der Informationsplattform Gewasserraum des Kantons Ziirich schrittweise ausgeschieden. Dabei
wird in einem ersten Schritt der gesetzliche minimale Gewéasserraum gemass Art. 41a der GSchV bestimmt.
Folgend wird der minimale Gewasserraum wo notwendig erhoht.

Im im Sinne des Gesetzes dicht Uberbauten Gebiet kann der minimale Gewasserraum reduziert werden,
wenn dafir erforderliche Nachweise erbracht werden. Durch die Schlussprifung wird Gberprift, ob der Ge-
wasserraum mit anderen, bestehenden Vorgaben harmonisiert werden kann und ob die Festlegung des Ge-
wasserraums eine verhaltnismassige bauliche Nutzung und eine zweckmassige Bewirtschaftung ermdglicht.

Die ausgeschiedenen Gewasserraume sind auf den beiliegenden Pléanen detailliert dargestellt. Die folgen-
den Abbildungen geben einen Uberblick tiber die Breiten. Die meisten Gewasserabschnitte in Geroldswil
haben Sohlenbreiten von weniger als 2 m. Fir sie gilt ein minimaler Gewéasserraum von 11 m Breite, d. h.
die Einschréankungen beziglich Bebauung entsprechen dem bereits durch WWG Art. 6 vorgeschriebenen
Gewasserabstand von 5 m. Beim Langgenbach ist aufgrund der grosseren Breite ein Gewasserraum von
14.5 m erforderlich. Bei denjenigen Abschnitten des Dorfbachs, bei denen nachweislich keine Mdglichkeit
zur Ausdolung besteht, wird eine minimale Eingriffsbreite von 4.65 m bzw. 4.9 m festgesetzt.

Lattenbachli und Stettengraben
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EINLEITUNG
Ausgangslage

Gewasser bilden vielfaltige und vernetzte Lebensrdume fiir Tiere und Pflanzen. Fir die
Ausbildung dieser Lebensraume brauchen die Gewasser geniigend Raum. Der Raum
entlang von Gewassern ist jedoch begehrt und wird vielerorts immer knapper. Lebendige
Gewasser mit geniigend grossen Gewasserraumen erfillen eine Vielzahl von Schutz-
und Nutzungsanspriichen an die Gewasser und sind Voraussetzung fur eine funktionie-
rende, integrale Wasserwirtschaft. Deswegen hat der Bund 2011 das revidierte Gewas-
serschutzgesetz (GSchG, SR 814.20) und die revidierte Gewasser-schutzverordnung
(GSchV, SR 814.201) in Kraft gesetzt. Mit diesen gesetzlichen Grundlagen verpflichtet
der Bund die Kantone entlang von Seen, Flissen und Bachen einen sogenannten Ge-
wasserraum festzulegen und vor Uberbauung zu schiitzen. Ei-nerseits soll damit der no-
tige Spielraum fur Natur- und Landschaftsschutzmassnah-men, fir die Erholung der Be-
volkerung sowie fiir die Nutzung des Gewassers, etwa fur die Stromproduktion aus Was-
serkraft, erhalten bleiben. Andererseits bildet der Ge-wasserraum auch eine Pufferzone
zum Schutz der angrenzenden Grundstiicke vor Hochwasser und den Schutz des Was-
sers vor Verunreinigungen. Bestehende Bauten im Gewasserraum dirfen stehen bleiben
und auch leichte bauliche Anpassungen blei-ben mdglich. Solange der Gewasserraum
nicht rechtskréftig festgelegt wurde, regeln die Ubergangsbestimmungen der GSchV di-
rekt und grundeigentiimerverbindlich die Bemessung der von Bauten und Anlagen freizu-
haltenden Uferstreifen.

Auftrag und gesetzliche Vorgaben

Wahrend der Bund die eigentlichen Bemessungsregeln festlegt, regeln die Kantone das
Vorgehen bei der Gewasserraumfestlegung. Im Kanton Zirich sind die Grunds-atze und
Verfahren zur Gewasserraumfestlegung in der Verordnung tiber den Hoch-wasserschutz
und die Wasserbaupolizei (HWSchV, LS 724.112) geregelt. Gemass § 15ff. HWSchV
sind die Gemeinden flr die Erarbeitung des Gewdasserraums an Ge-wassern von lokaler
Bedeutung und der Kanton fir die Erarbeitung des Gewasser-raums an Gewassern von
kantonaler und regionaler Bedeutung sowie an Gewassern von lokaler Bedeutung aus-
serhalb des Siedlungsgebiets zustandig.

Im Kanton Zurich wird der Gewdasserraum zunéchst im Siedlungsgebiet festgelegt. Die-
ses umfasst fir die Gewasserraumfestlegung an den kommunalen Gewassern Bauzo-
nen, kommunale Freihaltezonen, Erholungszonen und Reservezonen. Die Ge-wasser

ausserhalb des Siedlungsgebiets folgen zu einem spateren Zeitpunkt.

Der Gewasserabstand von 5 m gemass 8§ 21 Wasserwirtschaftsgesetzt (WWG) behdlt bis
zu einer allfélligen Anpassung des WWG weiterhin Gultigkeit. Somit ist fur alle Ge-wasser
generell ein Abstand von 5 m von ober- und unterirdischen Bauten und Anla-gen freizu-
halten.Gewéasser bilden vielfaltige und vernetzte Lebensrdume fur Tiere und Pflanzen.
Fur die Ausbildung dieser Lebensraume brauchen die Gewéasser geniigend Raum. Heute
verbaute und begradigte Fliisse und Bache sollen kiinftig, wo méglich, wieder naturnéher
gestaltet werden, damit sie vielfaltige und dynamische Lebensraume fir Tiere und Pflan-
zen bilden kénnen. Fur den Abfluss bei Hochwasser und fur Schutzmassnahmen ist Platz
erforderlich.

Der Raum entlang von Gewassern ist jedoch begehrt und wird vielerorts immer knapper.
Die Kantone missen deshalb im Auftrag des Bundes entlang aller Gewasser den Gewas-
serraum festlegen, in dem die mdgliche Bebauung und Nutzungen stark eingeschrankt
werden. Dies soll dazu beitragen, dass auch kinftig attraktive Naherholungsgebiete an
den Gewassern bestehen. Das Verbot von Diinge- und Pflanzenschutzmitteln im Gewas-
serraum verhindert zudem, dass schédliche Stoffe ins Gewasser gelangen.
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Ausloser fiir die Gewasserraumausscheidung ist die Revision der Gewasserschutzge-
setzgebung, die National- und Stéanderat im Dezember 2009 beschlossen haben. Fiir die
grundeigentiimerverbindliche Festlegung des Gewasserraums ist die Baudirektion zu-
standig.

Im Kanton Zurich wird der Gewasserraum zunéchst entlang der Gewdasser im Siedlungs-
gebiet festgelegt. Dieses umfasst Bauzonen, kommunale Freihaltezonen, Erholungszo-
nen und Reservezonen.

Projektperimeter

Der Projektperimeter umfasst das Siedlungsgebiet der Gemeinde Geroldswil, inkl. Kom-
munaler Freihaltezonen.

Das Lattenbachli liegt an der Grenze zur Gemeinde Oetwil a.d.L. Gemass Absprache
zwischen Herrn P. Paladino (Projektleiter Infrastruktur Gemeinde Geroldswil) und Herrn
S. Hilber (Leiter Bau-, Werk- & Umweltabteilung Gemeinde Oetwil a.d.L.) vom 27. Feb-
ruar 2018 ist der Gewdasserraum des Lattenbéachlis beidseitig durch die Gemeinde Ge-
roldswil auszuscheiden.

Produkte

Die Dokumentation besteht aus dem vorliegenden Bericht, den im Inhaltsverzeichnis er-
wahnten Anhangen und Beilagen, insbesondere den Planen mit dem ausgeschiedenen

Gewasserraum, sowie den GIS-Datenséatzen mit deren Koordinaten. Fur den Gewasser-
raum des Lattenbéchli in Oetwil wird ein separates Polygon erstellt.

Verfahren zur Festlegung des Gewdasserraums und Verfahrensablauf
Die Festsetzung erfolgt im «vereinfachten Verahren».

Grundsatzlich ist der Gewasserraum beidseitig symmetrisch zur Achse der Fliessgewas-
ser anzuordnen. Bei besonderen Verhdltnissen kann davon abgewichen werden. Dies gilt
insbesondere zur Verbesserung des Hochwasserschutzes, fur Revitalisierungen, zur For-
derung der Artenvielfalt oder bei bestehenden Bauten und Anlagen in Bauzonen (§ 15 k
Abs. 1 HWSchV).

Fur die Bestimmung des Gewasserraums werden die Gewasser abschnittsweise betrach-
tet. Der erste Schritt bei der Gewéasserraumausscheidung besteht somit aus der Ab-
schnittsbhildung (Kapitel 3). Darauffolgend wird je Abschnitt ein minimaler Gewéasserraum
bestimmt (Kapitel 4). Der minimale Gewasserraum muss in bestimmten Situationen er-
hoht werden (Kapitel 5):

e Falls eine Hochwassergefahrdung gemass Gefahrenkarte vorliegt und der mini-
male Gewasserraum nicht fir den Hochwasserschutz ausreicht

e Wenn Potential fir eine Revitalisierung vorhanden ist

e Wenn es aus Sicht des Natur- und Landschaftsschutzes eine Erh6hung des mini-
malen Gewasserraums brauch

e Wenn der minimale Gewasserraum fiir die Gewassernutzung nicht ausreichend
ist

In einem nachsten Schritt wird Uberprift, ob fir gewisse Abschnitte der minimale Gewas-
serraum reduziert werden kann. Wenn das Gebiet als dicht Uberbaut eingestuft werden
kann, ist eine Gewasserraumreduktion mdglich. Des Weiteren kann der Gewasserraum
aufgrund der lokalen Gegebenheiten asymmetrisch angeordnet werden (Kapitel 6).

Im letzten Schritt wird geprUft, ob der Gewasserraum mit bestehenden Vorgaben harmo-
nisiert werden kann, und ob die resultierenden Einschrénkungen bzgl. baulicher Nutzung
und Bewirtschaftung verhaltnismassig sind (Kapitel 0).
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Fur eingedolte Abschnitte, die keine Hochwassergefahrdung aufweisen, ist unter Um-
standen ein Verzicht auf die Gewasserraumausscheidung maglich. Kann der Nachweis
erbracht werden, dass das eingedolte Fliessgewéasser durch anderweitige planerische
Festlegungen (Gewasserbau- oder Abstandslinien) mit Sicherheit vor einer Uberstellung
mit Bauten und Anlagen geschiitzt werden kann, oder die baulichen Gegebenheiten eine
verhaltnisméassige Offenlegung der Dole verunmdglichen, ist ein Verzicht mdglich. Dies
trifft in der Gemeinde Geroldswil jedoch nirgends zu.

1.6 Ablauf des Verfahrens

Vor der Gewasserraumausscheidung muss diese inhaltlich und terminlich mit Planungen
und grossen Bauvorhaben in den Gemeinden abgestimmt werden. Dies erfolgt anhand
folgender Dokumente:

e Inhaltliche Koordination: In diesem Dokument werden Planungsgrundlagen und
bekannte Bauvorhaben aufgefiihrt und nach Status und Relevanz bewertet
(siehe Anhang 3).

e Terminliche Koordination: Mit dem Terminplan werden kommunale Planungen
und Bauvorhaben mit dem Vorgehen des Kantons koordiniert (siehe Anhang 2).

Der Ablauf der Gewasserraumausscheidung mittels vereinfachtem Verfahren
(815 HWSchV) besteht aus folgenden Schritten:

Entwurf Gewisserraumfestlegung
(Gemeinde)

Einreichen Unterlagen zur
Vorpriifung beim AWEL

Vorpriifung AWEL (60 Tage)

Bereinigung Entwurf (Gemeinde)

Offentliche Auflage und Orientierung
Grundeigentiimer (60 Tage)

Festlegung durch Baudirektion

Offentliche Bekanntmachung
der Festlegung

Evtl. Rechtsmittelverfahren
(Baurekursgericht)

Veréffentlichung rechtskriftige

Gewidsserrdume unter maps.zh.ch

Abbildung 1: Ablauf Gewasserraumausscheidung im vereinfachten Verfahren
(Quelle: Gewasserraum, das Wichtigste in Kiirze, AWEL Februar 2017)
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Grundsatze und Prinzipien

Ortsspezifische Gesamtschau

Die Gewasserraume sind in einer ortsspezifischen Gesamtschau und im Rahmen einer
umfassenden Abwégung der betroffenen 6ffentlichen und privaten Interessen in Anleh-
nung an Art. 3 RPV festzulegen. Nebst der Funktion und dem Charakter des Gewé&sser-
raums sind soweit recht- und zweckmassig auch die Bedirfnisse der Siedlungs- und
Landschaftsentwicklung zu bertcksichtigen. Innerhalb des Gewasserraums sind die na-
turlichen Funktionen des Gewassers moglichst zu verbessern (in Abstimmung mit der Re-
vitalisierungsplanung) und der Hochwasserschutz sowie die Gewassernutzung (inkl. Er-
holungsnutzung) zu gewahrleisten. Die ortsspezifische Gesamtschau ist besonders bei
einer Festlegung des Gewasserraums in einem zusammenhangenden Planungsgebiet
und bei Griinden zwingend, die fiir eine Vergrosserung oder Verkleinerung des Gewas-
serraums sprechen.

Gewasserraum an allen offenen Gewassern festlegen

Der Gewasserraum ist an allen offenen Gewassern gemass kantonalem Gewasser-plan
festzulegen. Bei privaten Gewassern erfolgt eine fallweise Beurteilung. Bei Was-ser-
rechtsanlagen im Nebenschluss von Gewassern wird nur dann ein Gewéasserraum fest-
gelegt, wenn es sich nachweislich um ein Gewdasser im Sinne der Gewasser-schutzge-
setzgebung handelt. Der Gewasserraum orientiert sich  soweit recht- und zweckmassig

an bestehenden Vorgaben (Gewéasserparzellen, Baulinien, Gewasser-abstandslinien,
Gewasserabstand etc.). Das heisst, dass nach Mdglichkeit vorhan-dene Grundlagen und
kinftige Planungen berlcksichtigt werden. Die im Gewasser-schutz erzielten Erfolge (z.
B. mit dem Gewasserabstand gemass § 21 WWG) kdénnen dadurch gesichert und gezielt
weiterentwickelt werden. Gemass GSchV des Bundes «kann die Breite des Gewasser-
raums in dicht Gberbauten Gebieten den baulichen Gegebenheiten angepasst werden,
soweit der Schutz vor Hochwasser gewahrleistet ist». Dies ermdglicht im dicht Uberbau-
ten Siedlungsgebiet einen gewissen Spielraum bei der Ausscheidung des Gewasser-
raums. Die Interessen der Siedlungsentwicklung kénnen bertcksichtigt werden, sofern
der Hochwasserschutz erfillt ist. Eine Abweichung von den Mindestvorgaben der GSchV
ist im Rahmen einer Interessenabwéagung im Einzelfall zu begriinden. Kinftige Anpas-
sungen des Gewasserraums aufgrund der baulichen Entwicklung in einem Gebiet bleiben
maoglich.

Gewadsserraum bei eingedolten Gewassern

Gemass Art. 38 Abs. 1 GSchG durfen Fliessgewdasser nicht tberdeckt oder eingedolt
werden. Eindolungen sind deshalb wo immer mdglich offenzulegen. Um den Zugang zu
einer Dole fur deren Unterhalt und Ersatz zu sichern, wird im Grundsatz bei allen einge-
dolten Gewassern (inkl. Uberdeckte Hochwasserentlastungskanéle) ein Gewasserraum
festgelegt. Zwingend ist die Festlegung bei Hochwasserschutzdefiziten oder einem vor-
handenen Revitalisierungspotenzial im Sinne einer Ausdolung.

Die Festlegung eines Verzichts auf den Gewéasserraum ist im Einzelfall maglich, wenn mit
einem rechtlich und finanziell gesicherten Hochwasserschutzprojekt nachgewiesen wird,
dass das vorliegende Hochwasserschutzdefizit mit Sicherheit nicht am gegenwartigen
Standort der Dole behoben werden kann. Die Festlegung eines Verzichts auf den Ge-
wasserraum ist ebenfalls méglich, wenn eine Dole durch anderweitige, planerische Fest-
legungen, die das Gewasser vor Uberstellung schiitzen und somit der Raumsicherung fir
das Gewasser dienen, oder durch die baulichen Gegebenheiten mit Sicherheit vor einer
Uberstellung mit Bauten und Anlagen geschiitzt ist. Da der Gewasserraum in solchen
Fallen aber zur Sicherung einer minimalen Eingriffsbreite dient, rat das AWEL grundsétz-
lich von der Festlegung eines Verzichts auf den Gewasserraum ab. Die Festlegung eines
Verzichts auf den Gewasserraum muss in jedem Fall begriindet werden. Durch die
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Ausscheidung eines minimalen Gewasser-raums von mindestens 11 Metern auch bei
eingedolten Gewassern entstehen in der Regel keine neuen Einschrankungen und die
bewéahrte Praxis mit dem 5 Meter breiten Gewéasserabstand kann beibehalten werden. In
begrindeten Fallen kann der mindes-tens 11 Meter breite Gewasserraum unterschritten
werden, insbesondere wenn kein Revitalisierungspotenzial vorhanden oder ein kleinerer
Gewasserraum fur Unterhaltszwecke ausreichend ist. Im Gewasserraum von eingedolten
Fliessgewdassern gelten die Bewirtschaftungseinschrankungen (Diinger- und Pflanzen-
schutzmittelverbot) nicht.

Nachweis der Hochwassersicherheit

Die Gewabhrleistung des Hochwasserschutzes innerhalb des Gewéasserraums ist ein zent-
rales Anliegen der revidierten Gewasserschutzgesetzgebung. Mit der Festlegung des Ge-
wasserraums muss bei einem Hochwasserschutzdefizit nachgewiesen werden, wie gross
der Gewdasserraum sein muss, um den Hochwasserschutz gewahrleisten zu kénnen. Der
Zugang fur den Gewasserunterhalt ist dabei Teil des Hochwasserschutzes und in der Re-
gel innerhalb des Gewésserraums sicherzustellen, sofern er nicht durch andere planeri-
sche Festlegungen oder die baulichen Gegebenheiten ausserhalb des Gewéasserraums
gesichert ist. Falls kein Hochwasserschutzdefizit vorliegt und keine Vergrésserung des
Gewasserraums aus 6kologischen Grunden oder auf-grund einer Gewassernutzung nétig
wird, geniigen in der Regel die Mindestbreiten gemass GSchV. Der Nachweis der Hoch-
wassersicherheit ist gemass Art. 41a GSchV auch Grundvoraussetzung fur die Anpas-
sung des Gewasserraums an die baulichen Gegebenheiten im dicht Gberbauten Gebiet.
Die Hochwassersicherheit und die Sicherung des Zugangs fir den Gewasserunterhalt
sind bei einer Anpassung des Gewdasserraums insbesondere bei einer Unterschreitung
der Mindestbreiten geméss GSchV in jedem Fall nachzuweisen.

Berticksichtigung zusatzlicher Kriterien bei der Interessenabwagung

Im Gewdasserraum sind aufgrund der Gewasserschutzgesetzgebung neben dem Hoch-
wasserschutz folgende Funktionen zu gewahrleisten:

Naturliche Funktionen: Transport von Wasser und Geschiebe, Ausbildung na-turnaher
Strukturvielfalt in den aquatischen, amphibischen und terrestrischen Le-bensrdumen,
Entwicklung standorttypischer Lebensgemeinschaften, dynamische Entwicklung des Ge-
wassers und die Vernetzung der Lebensraume. Dabei sind der Ist-Zustand und das Po-
tenzial auf Grundlage der Revitalisierungsplanung zu beachten.

Gewassernutzung: Wasserkraftnutzung, Erholungsnutzung, Anlagen zur Sanie-rung
der Wasserkraft.

Diese Funktionen kdnnen eine Vergrésserung des Gewasserraums uber die Mindest-
breiten hinaus nétig machen. Dadurch allenfalls betroffene Interessen, beispielsweise der
Siedlungsentwicklung, der Landwirtschaft (landwirtschaftliche Nutzflachen, Bewirtschaf-
tungseinschrankungen, Meliorationsanlagen, Betriebsstandorte mit Nutztierhaltung) oder
des Bodenschutzes (Fruchtfolgeflachen, naturlich gewachsene Béden), sind in der Inte-
ressenabwagung, insbesondere hinsichtlich der Frage des erforderli-chen Masses der
Vergroésserung und der Anordnung des Gewdasserraums (asymmetrische Anordnung,
Harmonisierung), zu beriicksichtigen.

Im Siedlungsgebiet ist in «dicht Gberbauten Gebieten» im Interesse der Siedlungsent-
wicklung eine Unterschreitung der Mindestbreiten des Gewasserraums moglich, sofern
die Anliegen des Gewasserschutzes im verbleibenden Gewasserraum erfillt sind. Dabei
sind in einer Interessenabwéagung weitere Kriterien zu beachten und entsprechend zu ge-
wichten:
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Ortsplanerische und stadtebauliche Aspekte (Zusammenspiel zwischen Ge-wasser-,
Siedlungs- und Strassenraum, Entwicklungsplanungen, innere Verdich-tung, Land-
schaftsbild etc.) mit dem Ziel, je nach Charakter und Bedeutung des Gewassers, beste-
hende (Lebensraum-) Qualitaten zu erhalten und neue schaf-fen zu kénnen

Einfluss auf bestehende oder geplante ober- und unterirdische Infrastrukturen, wie z.
B. Verkehrsverbindungen und Leitungen

Einfluss auf bestehende 6ffentliche und private Nutzungen

Starkung der Erholungs- und Griinraumfunktion inshesondere im dicht Uber-bauten
Gebiet

Aspekte des Ortshild- und Denkmalschutzes und der Archéologie

Auch wenn der Gewasserraum im dicht Uberbauten Gebiet den baulichen Gegebenheiten
angepasst und die Mindestbreiten unterschritten werden kénnen, muss der verbleibende
Gewasserraum den Hochwasserschutz gewahrleisten und minimale, 6kologische Funkti-
onen wahrnehmen. Der Gewdasserraum darf nur so weit beansprucht werden, wie dies
zwingend notig ist.

Anordnung des Gewasserraums

Der Gewasserraum wird in der Regel beidseitig gleichméassig zum Gewasser angeordnet.
Bei besonderen Verhéltnissen kann davon abgewichen werden, z. B. zur Verbesserung
des Hochwasserschutzes, fur Revitalisierungen, zur Forderung der Arten-vielfalt, als An-
ordnungsspielraum bei bestehenden Bauten und Anlagen oder um den Gewasserraum
im dicht Uberbauten Gebiet nicht den baulichen Gegebenheiten anpassen zu missen.
Voraussetzung daflr ist, dass in der Gesamtbilanz aller Interessen eine insgesamt bes-
sere Losung erzielt werden kann und die Funktionen des Gewasserraums nicht ge-
schmalert werden.

Bestandesgarantie und Bewilligungsfahigkeit von bestehenden Bauten und Anla-
gen

Bereits bestehende, rechtmassig erstellte und bestimmungsgemass nutzbare Bauten und
Anlagen, die sich innerhalb des Gewasserraums befinden, sind in ihrem Bestand grund-
satzlich geschiitzt. Sie dirfen weiterhin genutzt und unterhalten werden. Sie ge-niessen
in der Bauzone dariiber hinaus eine erweiterte Bestandesgarantie (8 357 PBG). Damit
bleiben gewisse Um- und Ausbauten/Erweiterungen sowie Nutzungsan-derungen mog-
lich. Vorbehalten bleiben anderslautende baurechtliche Bestimmungen. Im Grundsatz ist
keine weitere Beanspruchung des Gewasserraums durch ober- und unterirdische Bauten
und Anlagen unter dem Titel der Bestandesgarantie moglich. Fur Erweiterungen, Ersatz-
bauten und Neuanlagen im Gewdasserraum ist eine Einzelfallbe-urteilung nétig. Sie sind
grundsatzlich nur bewilligungsféhig, wenn sie nachweislich im 6ffentlichen Interesse lie-
gen und standortgebunden sind.

Nebst den in Art. 41c Abs. 1 GSchV genannten Fuss- und Wanderwegen, Flusskraft-wer-
ken und Bricken sind auch weitere im offentlichen Interesse liegende Infrastruk-tur- und
Erholungsanlagen im Gewéasserraum bewilligungsféahig, sofern sie in einem tbergeordne-
ten Gesamtkonzept stehen, die Gewasserschutz-, Natur- und Heimat-schutzinteressen
(Gefahrdung von Habitaten und Landschaften) nicht verletzen und aus topographischen
Grunden auf einen Standort am Gewasser angewiesen sind (standortgebundene Teile
von Anlagen, die der Wasserentnahme oder einleitung dienen wie z.B. ein Abwasserka-
nal im Freispiegel, Drainagehauptleitungen und Pumpwerke) oder aus erholungsfunktio-
nalen Griinden am Gewasser liegen missen. In jedem Fall miissen das 6ffentliche Inte-
resse nachgewiesen und alternative Stand-orte gepruft werden.
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Wirtschaftlichkeitstiberlegungen allein sind nicht hinreichend. Der Eingriff in den Gewas-
serraum muss so gering wie mdglich gehalten werden. Aus-serhalb der Bauzone kommt
innerhalb des Gewésserraums Art. 41¢ Abs. 2 GSchV und somit die verfassungsrechtli-
che Bestandesgarantie zur Anwendung. Fir die Er-weiterung, den Ersatz oder die Neu-
anlage von nicht standortgebundenen und/oder nicht im 6ffentlichen Interesse liegenden
Bauten und Anlagen ist bei Vorliegen neuer

Erkenntnisse in dicht Giberbauten Gebieten auch nach der Festlegung des Gewésser-
raums eine Ausnahmebewilligung méglich, falls die Bauten und Anlagen zonenkon-form
sind und keine Uberwiegenden (Gewasserschutz-) Interessen (insbesondere Hochwas-
serschutz) dagegensprechen.

Gestaltung und Bewirtschaftung im Gewasserraum

Rechtmassig erstellte und bestimmungsgemass nutzbare Bauten und Anlagen im Ge-
wasserraum sind in ihrem Bestand grundsatzlich geschiitzt. Neue Bauten und Anla-gen
sind im Gewasserraum grundsétzlich nicht mehr bewilligungsfahig, es sei denn, sie sind
im offentlichen Interesse und standortgebunden. Unter «Bauten und Anlagen» werden
nicht nur jene Bauten und Anlagen verstanden, die einer Baubewilligungspflicht nach
kantonalem Recht unterstehen. Unter «<Bauten und Anlagen» im Sinne der Gewésser-
schutzgesetzgebung fallen sémtliche Bauten und Anlagen ge-mass dem raumplanungs-
rechtlichen Begriff der Bauten und Anlagen; d. h. jene kinstlich geschaffenen und auf
Dauer angelegten Einrichtungen, die in bestimmter fester Beziehung zum Erdboden ste-
hen und die Nutzungsordnung zu beeinflussen vermdgen, weil sie entweder den Raum
ausserlich erheblich verandern, die Erschliessung belasten oder die Umwelt beeintrachti-
gen. Eine konkretisierende Begriffsumschrei-bung findet sich in § 1 der Allgemeinen Bau-
verordnung (ABV). Auch im Siedlungsge-biet darf der Gewasserraum nur extensiv bewirt-
schaftet werden. Der Einsatz von Dun-ger und Pflanzenschutzmitteln ist grundsatzlich
verboten. Eine extensive Gartennut-zung soll aber méglich bleiben. Bereits heute ist ge-
mass der Chemikalien-Risikoreduktionsverordnung des Bundes (ChemRRYV) in einem
beidseitigen Drei-Meter-Streifen entlang der Gewasser die Verwendung von Pflanzen-
schutz- und Dungemitteln verboten. Der Gewdasserraum soll derart ausgeschieden wer-
den, dass der Drei-Meter-Streifen geméass ChemRRYV in der Regel im Gewasserraum
enthalten ist.

Die Bewirtschaftung (minimal notwendiger Einsatz von Diinger und ggf. Pflanzen-schutz-
mitteln) gewisser Anlagen, fur die nachweislich ein grosses o6ffentliches Inte-resse be-
steht (z.B. Rasenflachen von 6ffentlichen Parkanlagen oder Fussballplatzen), fallt unter
den Titel der Bestandesgarantie, soweit die Vorgaben der ChemRRYV einge-halten wer-
den.

In von der Gewasserraumfestlegung betroffenen Waldarealen bleibt die Waldbewirt-
schaftung, insbesondere die Holznutzung, auch im Gewéasserraum uneingeschrankt mog-
lich. Vorbehalten bleiben die Vorgaben der forstlichen Planung (WEP) sowie Natur- und
Landschaftsschutzauflagen in Schutzgebieten. Auf die Holzlagerung im Ge-wéasserraum
ist grundsatzlich zu verzichten (Abschwemmgefahr bei Hochwasser). Sofern eine solche
Lagerung im offentlichen Interesse und standortgebunden ist, kann sie in einer Einzelfall-
beurteilung mittels Vereinbarung bewilligt werden. Bei ausparzellierten Lagerplatzen, die
im Rahmen von Meliorationen (Waldzusammenlegungen) entstanden sind, sowie bei ein-
gedolten Bachen ist keine Vereinbarung nétig. Im Rahmen des Gewésserunterhalts sind
die statisch festgesetzten Waldgrenzen zu respektieren (Mahen auf Waldareal ist nicht
zuléssig). Der durch den Gewdasserraum betroffene Waldboden bleibt weiterhin der Wald-
gesetzgebung unterstellt.
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Betroffenheit weiterer landwirtschaftlicher Interessen
Fruchtfolgeflachen im Gewasserraum

Gemass Art. 36a Abs. 3 GSchG gilt der Gewasserraum nicht als Fruchtfolgeflache (FFF).
Uberschneidet der Gewasserraum Flachen, die in den kantonalen Inventaren bereits als
Fruchtfolgeflachen (FFF) verzeichnet sind, missen die Kantone nach Art. 41chis GSchV
diejenigen Béden, die sich im Gewasserraum befinden und die (geméss Sachplan FFF
und RPV) weiterhin FFF-Qualitat haben, separat ausweisen. Diese Béden kénnen als
Potenzial weiterhin zum Kontingent gezahlt werden, erhalten aber einen besonderen
Status. Im Krisenfall sind geméass dem jeweiligen Notfallbeschluss die Béden im Gewas-
serraum mit FFF-Qualitat als Letzte und nur im &ussersten Notfall zur (voriibergehenden)
intensiven Bewirtschaftung beizuziehen; dies ist sinnvoll, da der Gewéasserraum insbhe-
sondere auch dem Schutz der Gewasser vor Eintrag von Nahr- und Schadstoffen der
Landwirtschaft dient.

Fur einen effektiven Verlust an FFF ist nach den Vorgaben der Sachplanung des Bun-
des nach Art. 13 RPG Ersatz zu leisten. Ein solcher Verlust liegt jedoch erst vor, wenn
FFF im oder ausserhalb des Gewasserraums durch ein Wasserbauprojekt effektiv bean-
sprucht werden. Falls der Gewésserraum Kulturland enthélt, so ist bei der Planung eines
Hochwasserschutz-, Revitalisierungs- oder Natur- und Landschaftsschutzpro-jekts am
Gewasser zu gegebener Zeit in einer stufengerechten Interessenabwagung zu prifen,
wie die Beanspruchung von Kulturland und insbesondere von FFF durch eine Anpassung
des Projekts minimiert werden kann (Art. 3 Abs. 2 Bst. a RPG).

Meliorationswege

Gemass Art. 41c Abs. 1 Bst. b GSchV sind land- und forstwirtschaftliche Spur- und Kies-
wege (u.a. Meliorationswege) mit Abstand von mindestens 3 m von der Uferlinie des Ge-
wassers zuldssig, wenn topografisch beschrankte Platzverhaltnisse vorliegen. Zusatzlich
kann die Behorde geméss Art. 41c Abs. 4bis GSchV bei Strassen und We-gen mit einer
Tragschicht oder bei Eisenbahnlinien entlang von Gewassern, wenn der Gewasserraum
landseitig nur wenige Meter Uber die Verkehrsanlage hinausreicht, flr den landseitigen
Teil des Gewasserraums Ausnahmen von den Bewirtschaftungsein-schrankungen nach
Art. 41c Abs. 3 und 4 GSchV bewilligen, wenn keine Dinger oder Pflanzenschutzmittel
ins Gewasser gelangen kdnnen. Diese Spezialregelung kann so-mit auch beim landseiti-
gen Teil eines Gewdasserraums, der Uber einen Meliorations-weg hinausragt, zur Anwen-
dung kommen. Meliorationswege entlang von Gewéassern werden haufig auch vom Ge-
wasserunterhalt benutzt. Dann sind sie im Gewdasserraum zuléssig, da sie damit u.a. dem
Hochwasserschutz dienen. Aus diesen Griinden sind Meliorationswege bei der Ausschei-
dung des Gewasserraums nicht speziell zu bertick-sichtigen.

Ubergangsbereich

Zusatzlich zum Gewadsserraum sollen die Gemeinden in Zukunft mit Gewéasserab-stands-
linien einen Zwischenraum bezeichnen kénnen, der einen Ubergangsbereich zwischen
dem Gewasserraum und angrenzenden Hoch- und Tiefbauten sichern soll. Dazu ist im
Entwurf des neuen Wassergesetzes vorgesehen, § 67 PBG derart anzu-passen, dass die
Gemeinden die zulassigen Nutzungen innerhalb der Gewéasserab-standslinien neu in der
BZO definieren kdnnen. Damit kann verhindert werden, dass Hoch- und Tiefbauten direkt
bis an den Gewasserraum errichtet und dadurch gewés-serseitig keine Kleinbauten und
Anlagen mehr erstellt werden kénnen oder der Zu-gang fiir den Unterhalt erschwert wird.
Bereits vorhandene Gewasserabstandslinien, die sich ortsplanerisch bewéhrt haben,
kdnnen beibehalten werden.
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Ubergeordnete Prinzipien

Folgende Uibergeordnete Prinzipien kommen bei der Ausscheidung des Gewasserraums
im Siedlungsgebiet zur Anwendung:

Die Festlegung des Gewdasserraums erfolgt im gesamten Siedlungsgebiet sowohl bei
den Fliessgewassern als auch bei den stehenden Gewassern.

Das «Siedlungsgebiet» umfasst die folgenden Zonen geméass PBG: Bauzonen, Frei-
haltezonen, Erholungszonen, Reservezonen.

Bei landwirtschaftlich genutzten Freihaltezonen, welche sich weitab vom ubrigen Sied-
lungsgebiet befinden, wird vorderhand noch keine Ausscheidung und Festlegung des Ge-
wasserraums vorgenommen. Die Festlegung erfolgt zu einem spateren Zeitpunkt mit der
Festlegung des Gewasserraums im Nicht-Siedlungsgebiet. Solange der Gewasserraum
nicht rechtskréftig festgelegt wurde, kommen die Ubergangsbestimmungen der GSchV
zur Anwendung.

Zur Bestimmung des nétigen Gewasserraums wird das Gewasser in sinnvolle Ab-
schnitte unterteilt.

Bildet ein Gewasser die Grenze zwischen dem Siedlungs- und dem Landwirt-schafts-
gebiet bzw. zwischen dem Siedlungsgebiet und dem Wald, wird der Ge-wasserraum
beidseitig ausgeschieden, d.h. auch im Landwirtschaftsgebiet und im Wald.

Bei kurzen sogenannten Verbindungsabschnitten (max. 300 m Lange) zwischen Sied-
lungsgebieten wird der Gewasserraum in der Regel durchgezogen, auch wenn dadurch
beidseitig Nicht-Siedlungsgebiet (Landwirtschaftszone oder Wald) betroffen wird.

Verlauft das Gewasser durch ein Waldsttick, welches von Siedlungsgebiet umge-ben
ist und tangieren die geltenden Ubergangsbestimmungen oder der potenzi-elle Gewés-
serraum das Siedlungsgebiet, wird der Gewasserraum auch im Wald-stiick ausgeschie-
den. Durch den Gewasserraum beanspruchter Waldboden bleibt weiterhin der Waldge-
setzgebung unterstellt.

Bildet ein Gewasser die Grenze zwischen zwei Gemeinden bzw. liegt es an der
Grenze, wo das Gewasser von der einen Gemeinde in die nachst unterliegende verlauft,
wird die Ausscheidung des Gewasserraums aufeinander abgestimmt und die Festlegung
zwischen den Gemeinden koordiniert.

Bei einer Anpassung des Gewasserraums orientiert sich dieser an zusammenhangen-
den Siedlungseinheiten/-strukturen. Gebaude sind bei der Gewéasser-raumfestlegung
grundsétzlich nicht zu umfahren, das Anschneiden durch den Gewasserraum ist, auch
bei bestehenden Schutzobjekten, in Kauf zu nehmen. Sind die Voraussetzungen fir eine
Reduktion gegeben, ist jedoch zu prufen, wie weit der Gewasserraum reduziert werden
kann, um das Anschneiden von Schutzobjekten méglichst gering zu halten bzw. zu ver-
meiden. Der Gewasserraum ist vorzugsweise gleichméassig breit als kontinuierlicher Korri-
dor auszu-scheiden, d.h. es sind keine abrupten Richtungswechsel vorzunehmen. Die
Anpassung an harmonisch verlaufende Fassadenlinien oder eine asymmetrische Anord-
nung ist mit einer entsprechenden Begriindung mdglich.

Die Ausscheidung des minimalen Gewasserraums gemass GSchV und die Prufung
zur Erhéhung des Gewésserraums sollen mit verhaltnismassigem Aufwand moglich sein.

Eine Anpassung des Gewasserraums im dicht Uberbauten Gebiet (Reduktion) macht
vertiefte Abklarungen nétig. Eine umfassende Interessenabwégung muss sichergestellt
werden. Im Rahmen der Gewasserraumfestlegung im vereinfachten Verfahren wird ein
Abschnitt nur dann abschliessend als «dicht Gberbaut» oder «nicht dicht tberbaut»
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bezeichnet, wenn fur den betreffenden Abschnitt eine Reduktion erfolgt (und damit der
detaillierte Nachweis anhand der Indizien fiir das Vorliegen von dicht Giberbautem Gebiet
zwingend erbracht werden und positiv ausgefallen sein musste) oder eine Reduktion im
Detail geprift wurde, der detaillierte Nachweis jedoch zeigte, dass die Indizien fur das
Vorliegen von dicht tGiber-bautem Gebiet nicht ausreichend erfillt sind. An Abschnitten, an
denen nicht vordergrundig die Absicht besteht, den minimalen Gewéasserraum zu redu-
zieren, soll anhand einer groben Einschétzung lediglich eine Tendenz fur «dicht tber-
baut» oder «nicht dicht Uberbaut» angegeben werden. Aus der Bezeichnung einer Ten-
denz zu dicht Gberbaut lasst sich keinen Anspruch auf eine spéatere Reduktion des Ge-
wasserraums oder auf eine Ausnahmebewilligung im Fall eines Bauvorhabens ableiten.
Umgekehrt lasst sich aus der Bezeichnung einer Tendenz zu nicht dicht Gberbaut nicht
ableiten, dass eine Reduktion des Gewésserraums oder die Erteilung einer Ausnahme-
bewilligung zu einem spateren Zeitpunkt ausgeschlos-sen ist. Die Tendenz lasst die M6g-
lichkeit offen, die abschliessende Beurteilung im Bedarfsfall zu gegebener Zeit, stufenge-
recht fir das jeweilige Vorhaben vorzu-nehmen und kann fur diesen Fall als Argument
beigezogen werden.

GRUNDLAGEN

Grundlageniibersicht

Um eine korrekte Festsetzung des Gewasserraums sicherzustellen, muss eine Vielzahl
von Grundlagen bericksichtigt werden. Im Rahmen der Vorabklarungen wurden die orts-
spezifischen Informationen abgeklart, auf ihnre Relevanz hin Gberprift und in der Tabelle
Anhang 3 zusammengestellt. Auszlige daraus sind im vorliegenden Bericht dort wieder-
gegeben, wo sie fur die Bearbeitung massgebend sind.

Rechtliche Grundlagen auf Bundesebene:
e Gewasserschutzgesetz (GSchG, SR 814.20)
e Gewasserschutzverordnung (GSchV, SR 814.201)
e Bundesgesetz tUber den Natur- und Heimatschutz (NHG, SR 451)
e Bundesgesetz Uber die Fischerei (BGF, SR 923.0)
o Umweltschutzgesetz (USG, SR 814.01)
e Bundesgesetz Uber die Raumplanung (RPG, SR 700)

Rechtliche Grundlagen auf kantonaler Ebene:
e Wasserwirtschaftsgesetz (WWG, LS 724.11)

e Verordnung uber den Hochwasserschutz und die Wasserbaupolizei (HWSchV,
LS 724.112)

e Planungs- und Baugesetz (PBG, LS 700.1)

e Anderung der Verordnung iiber den Hochwasserschutz und die Wasserbaupoli-
zei (Regierungsratsbeschluss Nr. 976/2016)

e Festlegung des Gewasserraums im Siedlungsgebiet (Regierungsratsbeschluss
Nr. 977/2016)

Weitere Grundlagen (GIS-Browser Kanton ZH):
o Gefahrenkarte Hochwasser inkl. Technischer Bericht
e Intensitatsstarken
e Wassertiefenkarte
¢ Risikokarte Kanton Ztrich
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Freibordpapier Kanton Zurich

Schwachstellenkarte Hochwasser

Revitalisierungsplanung Kanton Zirich

Kantonaler Richtplan Kanton Zirich
Raumordnungskonzept Kanton Zurich

Kantonaler Gewasseriibersichtsplan
Gewasserdkomorphologie im Kanton Zirich

Biotope von nationaler Bedeutung

Kantonale Naturschutzgebiete

Moorlandschaften von nationaler Bedeutung
Bundesinventar der Flachmoore von nationaler Bedeutung
Wasser und Zugvogelreservate von internationaler oder nationaler Bedeutung

Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmaler von nationaler Bedeutung
(BLN)

Kantonale Landschaftsschutzgebiete
Historische Gewdasserkarte

Wild- und Siegfriedkarte

Amtliche Vermessung

OREB Kataster

Kataster der belasteten Standorte (KbS)

Weiterfuhrende Grundlagen

GEP Geroldswil, 2003 - laufend, Landis AG

Kurzbericht Gewéasserraum: Verlegung Dorfbach Geroldswil im Zentrum, Aufla-
geprojekt 2016 Dorfbach, Landis AG

Hochwasserschutzmassnahmen am Langgenbach, 2008, ewz - Elektrizitatswerk
der Stadt Zirich

Massnahmenplanung nach Gefahrenkarte in der Gemeinde Geroldswil (Entwurf),
2020, swrplus AG

Abwasserleitungskataster der Gemeinde Geroldswil

Technischer Bericht «Gewdasserraumfestlegung im Siedlungsgebiet, Gemeinde
Weiningen», 2019 - Suter von Kanel Wild AG

Erneuerung Kraftwerk Wettingen, Hochwasserschutzmassnahmen Geroldswil /
Weiningen, 2007 - ewz

Privater Gestaltungsplan «Baubereich Post», 2020 - Planpartner AG

Kantonale Grundlagen

Vorgaben Verdichtungsentwicklungen ARE

Die Gemeinde Geroldswil gehdrt gemass kantonalem Richtplan zum Handlungsraum
«urbane Wohnlandschaft». Hier steht die Entwicklung der Wohnnutzung im Vordergrund.
Dabei soll die Entwicklung vor allem nach Innen gerichtet sein: Verdichtungspotenzial ak-
tivieren, Brachflachen umnutzen, Bahnhofgebiete umgestalten. Die Siedlungsrénder sind
zu pflegen und zu erhalten.
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2.3.2  Kantonaler Richtplan
2.3.2.1 Zentrumsgebiete

In Geroldswil ist kein Zentrumsgebiet geméss kant. oder reg. Richtplan festgelegt. Es gel-
ten die generellen Anforderungen der Richtplanung (Siedlungsentwicklung nach Innen,
Schutz der freien Landschaft, Pflege und Erhalt der Siedlungsrander).

2.3.3  Gewasser-Revitalisierungsplanung

Die Revitalisierungsplanung zeigt den Revitalisierungsnutzen (Nutzen fiir Natur und
Landschaft im Verhaltnis zum Aufwand) sowie die Priorisierung iber die gesamten Ge-
wassernetze des Kantons Zirich auf. Die 1. Prioritat hat einenUmsetzungshorizont von
20 Jahren (2015-2035). Die kantonale Revitalisierungsplanung hat strategischen Charak-
ter. Die Umsetzung erfolgt durch konkrete Gewéasserrevitalisierungs-Projekte der Ge-
meinden oder des Kantons.

In Geroldswil ist der Langgenbach der 1. Prioritét zugeordnet. Deshalb ist dort eine Erho-
hung des Gewasserraums zu prifen, um sicherzustellen, dass die angestrebte Revita-
liserung nicht verunmdglicht wird.

2.3.4  Naturgefahrenkarte

Der Dorfbach (Stettengraben) und das Lattenbachli befinden sich in einem Gebiet mit
mittlerer Gefahrdung. Die Gefahrdung wird aber nicht durch diese Bache, sondern durch
Hochwasser der Limmat verursacht, welches einen Riickstau erzeugt.

| “FC MM eriebliche Gefahidung  Verbolsbereich
&

I mittiere Gefanrdung  Gebotsbersich
\,/_ geringe Gefahrdung Hinweisbereich
7 Restgefahrdung Hinweisbereich

|:| Keine Gefahrdung

ausserhalt Untersuchungsgebist
5 [ Untersuchungsperimeter
O N

Fussballplatz
1614

Abbildung 2: Naturgefahrenkarte [1]

Zur Umsetzung der Naturgefahrenkarte wurden in der Massnahmenplanung der Ge-
meinde verschiedene Massnahmen vorgeschlagen. Unter anderem wird der Ruckbau
des Bachdurchlasses und Rechenersatz beim Doleneinlauf am oberen Dorfbach
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vorgeschlagen. Andere Vorschlage waren fir die betroffenen Liegenschaften in der Berg-
und Hohenstrasse Objektschutzmassnahmen mit Bordsteinen und mobilen Dammbalken
umzusetzen, oder ein Rechenersatz bei der Hohenstrasse [15]. Die Massnahmen haben
keine Auswirkung auf den Gewésserraum.

Okomorphologie der Fliessgewasser

Unter der Okomorphologie versteht man die strukturelle Auspragung eines Gewéassers
und dessen Uferbereiche. Die Okomorphologie der Gewéasser wird in der Okomorpholo-
gie-Karte abschnittsweise wie folgt klassifiziert: Naturlich-naturnah, wenig beeintrachtigt,
stark beeintrachtigt, kiinstlich-naturfremd, eingedolt und Neuerhebung zwischen 2009-
2012. Neben der Okomorphologie wurden auch vorhandenen Abstiirze und Bauwerke
erhoben. Zum Schutz wenig beeintrachtigter, naturnaher oder natirlicher Gewéasserab-
schnitte ist grundséatzlich ein erhéhter Gewasserraum auszuscheiden. Im Siedlungsgebiet
von Geroldswil finden sich keine solchen Gewasserabschnitte.

Kataster der belasteten Standorte

Auf Gemeindegebiet von Geroldswil sind einige Eintrage im Kataster der belasteten
Standorte vorhanden, bei der Mehrheit der Standorte wird davon ausgegangen, dass we-
der schadliche noch lastige Auswirkungen zu erwarten sind. Im Bereich Dornau sind drei
Uberwachungsbediirftige Standorte eingetragen, die aber nicht im Bereich der kommuna-
len Gewasser im Siedlungsgebiet liegt. Im Einflussbereich der kommunalen Gewéasser
liegen

- Die Standorte D.3.3 und D4 am Dorfbach, es sind weder schadliche noch lastige
Auswirkungen zu erwarten;

- Der Standort D.12 am Stettengraben, es sind weder schadliche noch lastige Auswir-
kungen zu erwarten;

- Der Standort D.27 am Langgenbach, er ist weder Uberwachungs- noch sanierungs-
bedurftig
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3: Ausschnitt Kataster der belasteten Standorte, www.gis.zh.ch, 24.5.2022

Abbildung 4: Ausschnitt Kataster der belasteten Standorte: Dorfbach/Stettengraben,
www.gis.zh.ch, 24.5.2022
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\ e {
Abbildung 5: Ausschnitt Kataster der belasteten Standorte, La&nggenbach, www.gis.zh.ch,
24.5.2022

2.3.7 Regionaler Richtplan
Der regionale Richtplan wurde mit Regierungsratsbeschluss vom 04.10.2017 festgesetzt.

Im Zusammenhang mit der Siedlungsentwicklung nach innen ist der Nutzungsdruck auf
Bauland (fur die bauliche Verdichtung) und Freiraum (fur die Erholung) sehr hoch. Fir
beide Nutzungen (Verdichtung und Erholung) miissen Spielraume geschaffen und gesi-
chert werden.

Zentrumsgebiete eigenen sich aufgrund ihrer Lage und ihrer Funktion als Siedlungs-
schwerpunkte fiir eine Uberdurchschnittliche Nutzungsdichte sowie kiinftige bauliche Ver-
dichtung. Zentrumsgebiete gemass regionalem Richtplan gelten als Indiz fur dicht tber-
baut.

Der regionale Richtplan zeigt in Geroldswil kein Zentrumsgebiet/kein Gebiet fir hohe
bauliche Dichte. In Hanglage wurde ein Gebiet mit niedriger baulicher Dichte bezeichnet,
ansonsten ist eine durchschnittliche, ortstypische Siedlungsdichte anzustreben.

Siedlung

Kanton Region
bestehend geplant bestehend geplant

1 Siedlungsgebiet
Zentrumsgebist
(] = Schutzwirdiges Ortsbild
= Gebiet zur Erhaltung der Siedlungsstruktur
— Arbeitsplatzgebiet
| Mischgebiet
| Gebiet fir sifentliche Bauten und Anlagen
111 Eignungsgebiet fiir Hochhauser
[111] Hohe bauliche Dichte
o Miedrige bauliche Dichte
| Gebiet fiir stark verkehrserzeugende Nutzung
B B  stand- und Durchgansplatz fir Fahrende
Landschaft
| Fruchtfolgefiache im Landwirtschaftsgebiet
|| Ubriges Landwirtschaftsgebist
Y Erveit der
| | Erholungsgebiet
® Ausflugsziel
A A Aussichtspunkt
1] [ 1] Maturschutzgebiet (in Gewassem)
\ Lol Gruben- und Ruderalbiotop
P, i \ :-'-.\?\__ — ’- N = Gewasserevitalisierung
7N ?,) \ ‘ 1 ﬁ —\\ V Vemetzungskoridor
N PN > 3 =] 7

Abbildung 6: Regionaler Richtplan tiberlagert mit Offentlichen Oberflachengewassern [1]
Die hellblaue Flache am Dorfbach ist der dort bereits ausgeschieden Gewasserraum
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2.3.8  Denkmalschutz (kantonale Schutzobjekte und archaologische Zonen)

Gemass 8 203 Abs. 1 lit. ¢ des Planungs- und Baugeset-zes (PBG) sind Schutzobjekte
Ortskerne, Quartiere, Strassen und Platze, Gebaude-gruppen, Gebéude und Teile sowie
Zugehor von solchen, die als wichtige Zeugen einer politischen, wirtschaftlichen, sozialen
oder baukunstlerischen Epoche erhaltens-wirdig sind oder die Landschaften oder Sied-
lungen wesentlich mitprégen, mitsamt der fur ihre Wirkung wesentlichen Umgebung. Dar-
Uber hinaus kdnnen auch wertvolle Park- und Gartenanlagen, Baume und Baumbe-
sténde, Feldgehdlze und Hecken Teil des Schutzobjektes sein (vgl. § 203 Abs. 1 lit. c und
f PBG). Denkmaler sind Teil des geschichtlichen Erbes. Durch ihre Denkmaler schitzt
und vertieft die Gesellschaft ihre Identitat. Aufgrund der grossen Bedeutung der Denkma-
ler hat die Offentlichkeit die Verantwortung, diese zu schiitzen und fur ihre ungeschma-
lerte Erhaltung zu sorgen. Eine Substanzerhaltung steht bei Schutzobjekten von tber-
kommunaler Bedeutung im Vordergrund.

Der Dorfbach und somit der festzusetzende Gewasserraum durchquert bei der Post-
strasse eine Umgebung mit kantonaler Bedeutung. Dort befindet sich das Gemeindezent-
rum mit unter anderem dem Gemeindehaus, der Post, den Kirchen und Wohnhausern
(Vgl. Abbildung 7).
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Abbildung 7: Dorfplatz und Innenhéfe Gemeindezentrum

2.3.9 Inventar der historischen Verkehrswege

Im IVS erfasste Wege nationaler Bedeutung mit sichtbarer historischer Wegsubstanz ste-
hen unter besonderem Schutz. Nationale Objekte «mit viel Substanz» sollen unge-
schmalert, solche «mit Substanz» in ihren wesentlichen Elementen erhalten bleiben. Fir
Wege regionaler und lokaler Bedeutung sind die Kantone zustandig. Im Kanton Zirich
sind jegliche Eingriffe in diese Objekte der kantonalen Fachstelle fur das IVS (ARE, Kan-
tonsarchéologie) zur Prufung vorzulegen. Ihren Anordnungen ist Folge zu leisten.

Die betroffenen Objekte sind in der Tabelle nach Gewéasserraumabschnitten geméss Ka-
pitel 3 aufgefuhrt und im Planausschnitt im Anhang 7 dargestellt.
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Tabelle 1: Vom Inventar historischer Verkehrswege betroffen Gewasserabschnitte

Verkehrsweg Inventar historischer Ver- Gewasserabschnitte
kehrswege IVS, historischer
Verlauf
Limmattalstrasse Nationale Bedeutung Lattenbachli Laettl (nur
Querung)
Bergstrasse Nationale Bedeutung Dorfbach D5 und D6
Dorfstrasse Nationale Bedeutung Dorfbach D7
Giessackerstrasse Kantonale Bedeutung Langgenbach L2 (nur
Querung)

2.3.10 Naturschutzgebiet

Der Langgenbach grenzt an ein Waldreservat mit Biodiversitatsforderung durch gezielte
Eingriffe. Ausserdem grenzt er an das Auenschutzgebiet Nummer 400.
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o ﬁummacher

Legende

I MCPFEL1 Keine aktiven Eingriffe

[C1MZPFEL.2 Minimale Eingriffe

[1MCPFEL 3 Biodiversitatsfarderung durch gezielte Eingriffe

-
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g 9: Auengebiete Anhang 2 beim Langgenbach [12]

2.3.11 Regionale Landschaftsentwicklungskonzepte

2.4

241

2.4.2
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Die Bache verlaufen durch das Projektgebiet «Agglomerationspark Limmattal». Mit die-
sem Projekt wollen gemeinsame Ziele der Gemeinden entwickelt werden, welche ein viel-
faltiges Freiraumnetz férdern sollen [14].

Kommunale Grundlagen

Kernzonenplan

In Geroldswil ist keine Kernzone ausgeschieden.

Zentrumsszonen

Im Zusammenhang mit der Siedlungsentwicklung nach innen ist der Nutzungsdruck auf
Bauland (fur die bauliche Verdichtung) und Freiraum (fur die Erholung) sehr hoch. Fir
beide Nutzungen (Verdichtung und Erholung) miissen Spielraume geschaffen und gesi-
chert werden. Zentrumszonen sind gemass § 51 Abs. 1 PBG firr eine dichte Uber-bauung
zur Entwicklung von Stadt-, Orts- und Quartierzentren bestimmt. Aufgrund ih-rer Funktion
als Siedlungsschwerpunkte, ihrer zentralen Lage sowie der angestrebten Ausnitzung ei-
genen sich Zentrumszonen fir eine kinftige bauliche Verdichtung.

Die Abschnitte D8 und D9 gemass Kapitel 3.1 der vorliegenden Gewdasserraumfestle-
gung liegen in einer Zentrumszone. Die Zonierung als Zentrumszone gilt als Indiz fur
dicht tberbaut (vgl. Kapitel 506.3).
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2.4.3
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2.4.6

2.5

2.6
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Sondernutzungsplanung (Sondernutzungsvorschriften, Gestaltungsplane, Er-
schliessungsplan, Quartierplane etc.)

Der Dorfbach grenzt an den Privaten Gestaltungsplan «Zentrum Ost». Damit will die Ge-

meinde das Zentrum mit weiteren Uberbauungen starken und aufwerten. Der Gewéasser-
raum ist in diesem Bereich bereits festgesetzt. [13]

Revitalisierungsprojekte

Es bestehen Ideen, den Stettenbach (unterster Teil des Dorfbaches vor dem Binzmihli-
weiher) zu revitalisieren. Bislang sind diese Ideen aber nicht konkretisiert worden.

Denkmalschutz (kommunale Schutzobjekte)

Es sind keine kommunalen Schutzobjekte betroffen.

Bestehende Gewasserabstandslinien

Am Dorfbach besteht ein Abschnitt mit bereits festgesetztem Gewéasserraum. Es sind
keine Gewasserabstandslinien vorhanden.

Begehungen

Der Verlauf der offenen Gewasser und die Gerinnesohlenbreiten wurden anlasslich von
Begehungen stichprobenweise Uberprift, insbesondere beim Langgenbach, wo wider-
sprichliche Plangrundlagen vorliegen.

Die vom Gewasserraum betroffene Umgebung aller Gewasser, auch der Eindolungen,
wurde aufgenommen. Reprasentative Abbildungen finden sich in der Fotodokumentation
(Beilage).

Abgleich mit dem Werkleitungskataster

Der Verlauf der Gewasserachsen wurde mit dem Werkleitungskataster abgeglichen.
Stichprobenweise wurden Schachtdeckel anlésslich der Begehungen lokalisiert.

ABSCHNITTSBILDUNG

Im Siedlungsgebiet von Geroldswil ist der Gewasserraum fir drei Gewasser durch die
Gemeinde auszuscheiden:

e Dorfbach (im unteren offenen Teil als Stettengraben bezeichnet)
e  Lattenbachli

e Langgenbach

Fur die Limmat erfolgt die Ausscheidung separat durch den Kanton.
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Zonenplan Geroldswil
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Abbildung 10: Oberflachengewésser im Siedlungsgebiet von Geroldswil und Bauzonen (Auszug aus

(1)

Als Siedlungsgebiet gelten auch die kommunalen Freihaltezonen, Erholungs- und Reser-
vezonen. Fir die Bestimmung des Gewasserraums werden die Gewasser abschnitts-
weise betrachtet, d.h. entlang der Gewéasserachse in einheitliche Abschnitte unterteilt.
Die Gewasserachse wurde anhand der AV-Daten und mit Luftbildern Uberprift und wo
nétig angepasst.
Die Grundséatze fir die Abschnittbildung sind in erster Linie:

e  Okomorphologie

e  Gerinnesohlenbreite

. Breitenvariabilitat

Weitere Kriterien fiir die Abschnittsbildung sind:
e  Gefahrenbereiche geméss Gefahrenkarte
e Revitalisierungspotential
e Eindolungen

. Bauzonen

Die folgende Tabelle gibt eine Ubersicht tiber die Kriterien fiir die Abschnittsbildung je Ab-
schnitt, die in der Folge naher erlautert wird:
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3.1

3.1.1
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Tabelle 2: Begruindung der Abschnittsbildung

Abschnitt

Grund fur Abschnittsbildung

D1 -D3 Bauzonen, Eindolungen und Beriicksichtigung der 6rtlichen Gegebenheiten
D4 Offenes Gewasser
D5-D11 Bauzonen, Eindolungen und Beriicksichtigung der 6rtlichen Gegebenheiten
Der Gewasserraum zwischen den Abschnitten D9 und D10 wurde in Abstim-
mung mit dem privaten Gestaltungsplan «Baufeld Post» (Planpartner AG)
ausgeschieden [5]
S1-S2 Okomorphologie, Gerinnesohlenbreite und Breitenvariabilitat
LAETT 1-2  Gerinnesohlenbreite, offenes und eingedoltes Gewasser
L1-L2 Gerinnesohlenbreite
Dorfbach
Ubersicht
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3.1.2

3.1.3

3.1.4
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Der Dorfbach (kommunales Gewasser Nr. 2.0) entspringt beim Baachliweg und erreicht
bei der Waldrtistrasse das Siedlungsgebiet. Mit Ausnahme des Abschnitts D4 oberhalb
der Hohenstrasse ist er im Siedlungsgebiet komplett eingedolt. In der Stettenstrasse
mindet die Dole in ein offenes Grabenprofil. Ab dort wird der Bach als Stettengraben
bezeichnet. Dieser fliesst an der Grenze zur Gemeinde Oetwil an der Limmat in den
Binzerliweiher und letztendlich in die Limmat.

Um die ortlichen Gegebenheiten zu berlicksichtigen, werden die eingedolten Strecken in
Abschnitte unterteilt.

Abschnitt D2

Der Abschnitt D2 verlauft quer zum Gefélle, dicht neben der deutlich hdher liegenden
Bergstrasse. Der Abschnitt D 3 folgt dann der Falllinie im Gelande.

Abschnitt D4, offenes Gerinne

Der 20 m lange Abschnitt D4 des Dorfbachs ist der einzige Abschnitt, in dem der Dorf-
bach als offenes Gewasser durch das Siedlungsgebiet von Geroldswil fliesst. Okomor-
phologisch wird dieser Abschnitt geméss [1] als kiinstlich bzw. naturfremd eingestuft.

Abschnitte D5 bis D9, Eindolung

Die Abschnitte D5 D7 (insgesamt rund 365 m lang) befinden sich geméass Bauzonen-
plan in den Wohnzonen W1.6 und W2.6. Diese Abschnitte sind komplett eingedolt und
kénnten zusammengefasst werden. Gleich wie fur die Abschnitte D1 D3 wird jedoch
der Gewasserraum unterteilt, um ggf. auf die Situation zwischen den bestehenden Bau-
ten eingehen zu kénnen.

Die Abschnitte D8 und D9 (L= 210 m) sind ebenfalls eingedolt und befinden sich komplett
innerhalb der Zentrumszone. Sie unterscheiden sich durch den Leitungsdurchmesser.

Unterhalb des Abschnitts D9 wurde der Gewéasserraum im Rahmen eines Wasserbaupro-
jekts [5] bereits im Jahr 2016 ausgeschieden. Dieser bereits ausgeschiedene Gewasser-
raum ist ca. 180 m lang.
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3.2
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Abschnitte D10 und D11

Der Abschnitt D10 beginnt unterhalb des bereits ausgeschiedenen Gewasserraums und
verlauft durch das steile Gelande zwischen der Limmattalstrasse

Der Ubergang zu D 11 ergibt sich aus dem Gefallwechsel, die Eindolung fliesst parallel
zur Autobahn nach NNW zum Stettengraben.

Stettengraben und Lattenbéchli

T —. Nl . S [ \
Abbildung 12: Abschnittsbildung Stettengraben und Léattenbachli (Auszug aus [1])

Der Stettengraben wird in zwei Abschnitte S1 und S2 mit Gerinnesohlenbreiten von 0.6 m
bzw. 0.8 m aufgeteilt. Die Okomorphologie des Abschnittes S1 ist als stark beeintrachtigt
eingestuft, die des Abschnitts S2 als kiinstlich  naturfremd. Beide Abschnitte befinden
sich im Gefahrenbereich Hochwasser mit mittlerer bis erheblicher Gefahrdung durch
Ruckstau der Limmat.

Das Lattenbachli wird ebenfalls in zwei Abschnitte aufgeteilt. Der obere Abschnitt ist zum
grossten Teil eingedolt und der untere bis zur Einmindung in den Stettengraben ist ein
offenes Gewasser.
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Langgenbach
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Abbildung 13: Abschnittsbildung Langgenbach (Auszug aus [1])

Der Langgenbach in der Fahrweid fliesst als offenes Gewasser durch die Gemeinde Ge-
roldswil und wird in zwei Abschnitte unterteilt.

Die Abschnitte L1 und L2 befinden sich im Siedlungsgebiet und unterscheiden sich durch
die Gerinnesohlenbreite von 1.5 bzw. 2.0 m. Die Gesamtlange der Abschnitte L1 und L2
betragt 225 m.

Unterhalb des Baugebiets durchfliessen der Ladnggenbach und das Dornaubéchli eine
kantonale Freihaltezone. Die Gewdasserraumausscheidung fir die Gewasser von kommu-
naler Bedeutung muss nur fir die kommunalen Freihaltezonen erfolgen. Der Gewéasser-
raum muss in diesen Bereich also nicht ausgeschieden werden. Im untersten Teil befin-
det sich der Langgenbach im Gewdasserraum der Limmat (Ausscheidung durch den Kan-
ton in Bearbeitung).

GEWASSERRAUM NACH GSCHG / GSCHV — MINIMALER GEWAS-
SERRAUM

Grundsatz

Fur sdmtliche Gewasser im Siedlungsgebiet, in den kommunalen Freihaltezonen, Erho-
lungs- und Reservezonen wird zuerst der minimale Gewasserraum nach Vorgabe vp
GSchV ausgeschieden. Dieser wird wo erforderlich und mdglich im spéateren Projektab-
lauf erhoht oder reduziert.

Offene Gerinne

Fur die Bestimmung des minimalen Gewéasserraums ist die Gerinnesohlenbreite (GSB)
massgebend (Art. 41a GSchV). Die Gerinnesohle eines Fliessgewéassers umfasst jenen
Bereich, der regelméssig mit Wasser bedeckt und umgelagert wird und deshalb keine
Vegetation aufweist. Die natiurliche Gerinnesohlenbreite wird je nach Breitenvariabilitat
mit Hilfe eines Faktors aus der aktuellen Gerinnesohlenbreite abgeleitet, um Einschran-
kungen der Breitenvariabilitéat zu berlicksichtigen, die aus Verbauungen entstanden sind.
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Die Gerinnesohlenbreite und die Breitenvariabilitat wurden mit Hilfe der Karte «Gewas-
ser-Okomorphologie» aus dem kantonalen GIS-Browser bestimmt. Erganzend werden
diese mit dem Katasterplan verglichen.

Tabelle 3: Bestimmung der natlirlichen Gerinnesohlenbreite

Breitenvariabilitat Naturliche Sohlenbreite
ausgepragt (naturliche Breitenvariabilitat) aktuelle GSB x 1
eingeschrankt aktuelle GSB x 1.5
keine (fehlende Breitenvariabilitat) aktuelle GSB x 2

In Abhé&ngigkeit der natirlichen Gerinnesohlenbreite kann folgend der minimale Gewas-
serraum festgelegt werden:

Tabelle 4: Bestimmung der minimalen Gewasserraumbreite

Gewasserart Natdrliche Mindestbreite
Gerinnesohlenbreite Gewasserraum

Fliessgewasser, offen und Weniger als 2 m 11m
eingedolt 2 m bis 15 m 2.5x nat. GSB + 7 m
Art. 41a Abs. 2 GSchV Mehr als 15 m kantonale Vorgabe
Fliessgewasser in nationalen  Weniger als 1 m 11m
und kantonalen Schutzgebie- 1 m bis 5 m 6 x nat. GSB + 5 m
ten Mehr als 5 m nat. GSB + 30 m
Art. 41a Abs. 1 GSchV
Stehende Gewasser Wasserflache > 0.5 ha 15 m ab der Uferlinie
Art. 41b GSchV

Die Gewasserraumausscheidung in Geroldswil erfasst keine Biotope von nationaler Be-
deutung, kantonale Naturschutzgebiete, Vogelreservate oder Landschaftsschutzgebiete.
Das angrenzende Naturschutzgebiet Geroldswiler Auen befindet sich im (projektierten)
Gewasserraum der Limmat. Im ganzen Bearbeitungsperimeter gelangt somit Art. 41a, Zif-
fer 2 zur Anwendung:

Gemass kantonaler Informationspattform Gewasserraumausscheidung ist bei eingedol-
ten Gewassern im Einzelfall ein Verzicht auf eine Gewéasserraumausscheidung méglich,
wenn die Dole kein Hochwasserschutzdefizit aufweist und sie vor Uberstellung geschiitzt
ist. Ein Verzicht auf die Gewasserraumausscheidung fir eingedolte Gewasser ist in Ge-
roldswil nicht méglich, weil von den eingedolten Abschnitten z.T. eine Hochwassergefahr-
dung ausgeht und/oder diese nicht durch anderweitige planerische Festlegungen vor
Uberstellung geschiitzt sind.

Die naturliche Gerinnesohlenbreite der eingedolten Abschnitte wird anhand von Refe-
renzabschnitten der angrenzenden offenen Gewasserabschnitte hergeleitet. Die Gerinne-
sohlenbreite des offenen Abschnitts oberhalb der Eindolung des Dorfbachs am Sied-
lungsrand und des Abschnitts D4 betragt gemass kantonaler Okomorphologie-Karte
0.2m.

Mit Ausnahme des Langgenbachs weisen somit alle Abschnitte nattirliche Gewéassersoh-
lenbreiten von weniger als 2 m auf und es ergibt sich so ein minimaler Gewasserraum
von 11.0 m Breite.

Beim Langgenbach ergibt sich eine minimale Gewéasserraumbreite von 14.5 m bzw. 17.0
m.
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ERHOHUNG GEWASSERRAUM

Der minimale Gewasserraum muss ggf. aufgrund folgender Kriterien erhéht werden:
e Hochwasserschutz
e Reuvitalisierung
e Natur und Landschaftsschutz
e (Gewassernutzung

Hochwasserschutz

Grundséatze

Fur die Abschnitte, die geméss Gefahrenkartierung ein Hochwasserschutzdefizit aufwei-
sen, muss Uberpruft werden, ob der minimale Gewasserraum fir den Hochwasserschutz
ausreichend ist. Es sind nur Schwachstellen relevant, die aufgrund von hydraulischen Ka-
pazitatsengpéassen entstehen. Schwachstellen aufgrund von Verklausung bzw. Verstop-
fung kénnen in der Regel nicht durch einen erhdhten Gewasserraum behoben werden
und sind daher nicht zu beriicksichtigen.

Schutzziele

Die geltenden Schutzziele fur Naturgefahren wurden im Jahr 2009 durch den Zircher
Kantonsrat im kantonalen Richtplan festgelegt. Die Ausgestaltung der Hochwasser-
schutzmassnahmen richtet sich nach der folgenden Abbildung:

Schutzziele des Kantons Ziirich fiir Hochwasser

Naturraum, Wald | kein besonderer Hochwasserschutz

Landwirtschaftliche Flachen

Einzelgebaude, lokale Infrastrukturanlagen

Infrastrukturanlagen von nationaler Bedeutung
(Autobahnen, Eisenbahnen)

Geschlossene Siedlungen, Industrieanlagen

Sonderobjekte, Sonderrisiken "im Einzelfali zu bestimmen

HQ HQ HQ HQ HQ HQ EHQ

1 10 20 50 100 300
— vollstandiger Schutz gewéhrleistet, minimale Schaden

: begrenzter Schutz gewaéhrleistet, Schaden treten ein

w fehlender Schutz, grosse Schaden
Quelle: Richtplan Kanton Zirich

Abbildung 14: Schutzziele verschiedener Objektkategorien im Kanton Zirich (Quelle: Richtplan
Kanton Zurich, Stand 22. Oktober 2018)
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Abbildung 15: Gefahrenkarte Geroldswil aus [1] (rot: hohe Gefahrdung, blau: mittlere Gefahrdung,
gelb: geringe Gefahrdung)

Liegen Sonderrisikoobjekte in der Gefahrdungszone oder ist geméass kantonaler Risiko-
karte das Hochwasserrisiko im betrachteten Gebiet mittel bis hoch, so ist ein HQ300 als
massgebender Abfluss fiir die Querprofilbetrachtung anzuwenden, ansonsten ein HQ100.

In den Hochwassergefahrdungsbereichen in Geroldswil befinden sich keine Sonderrisi-
koobjekte. Gemass kantonaler Risikokarte besteht im Bereich des Dorfbachs, des unte-
ren Stettengrabens und des Lattenbachlis ein kleines Risiko. Im Bereich des Stettengra-
bens und des Langgenbachs besteht ein mittleres Risiko und dort muss der Nachweis fur
HQ300 erfolgen.
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Klein

|:| Null oder nicht untersucht
zur Zeit in Revision/Teilrevision

Abbildung 16: Risikokarte in Geroldswil (Auszug aus [1])

Hydrologie

Gemass der aktuell publizierten Gefahrenkarte [1] ist der Hochwasserabfluss im Dorfbach
bis zum offenen Abschnitt D4 bei einem 100-jahrlichen Hochwasser 0.40 m3/s, unterhalb
davon 0.70 m3/s. Die neue Gefahrenkarte nennt HQ100 von 0.50 m3/s fur den oberen
Teil und 1.0 m3/s fur den unteren Teil.

Die Gefahrdung im Bereich des Stettengrabens wird geméass Gefahrenkartierung durch
ein Hochwasser der Limmat verursacht. Eine Erh6hung des Gewasserraums des Stetten-
grabens wirde diese Schwachstelle nicht beheben. Die Querprofilbetrachtung erfolgt nur
der Vollstandigkeit halber fur den effektiven Abfluss bei HQ300, unter Berlicksichtiung
des tatsachlichen Einzugsgebiets:

In der Gefahrenkartierung wurde fir den Stettengraben oben ein HQ100 von 5.6 m3/s
und ein HQ300 von 8.2 m3/s angenommen. Man ging dabei irrtimlich davon aus, dass
der Entlastungskanal der Regenbeckens Geroldswil 1 in der Steinhaldenstrasse in den
Dorfbach entwassert. Im Zusammenhang mit der Uberpriifung des Leitungskatasters
wurde festgestellt, dass der Entlastungskanal ordnungsgemass in die Limmat gefuhrt ist.
Ohne diese Einleitung bleibt ein HQ100 von 1.2 m3/s bzw. ein HQ300 von 1.8 m3/s.

Fur den Langgenbach wurde ein HQ300 von 13.5 m3/s ermittelt.
Das Lattenbachli wird in der Gefahrenkartierung nicht bearbeitet, es ist auch keine Hoch-

wasssergefahr bekannt. Im GEP wurde es als Regenwasserkanal gerechnet, mit einem
(zehnjahrlichen) Qmax von 177 /s bei einer Kapazitét von 660 I/s. Die Einstufung in der
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Risikokarte ist nicht nachvollziehbar. Der minimale Gewasserraum von 11 m ist mit Si-
cherheit ausreichend, auf eine Querprofilbetrachtung wird verzichtet.

Nachweise Gewahrleistung Hochwasserschutz offene Profile

Die Prufung des Hochwasserschutzes erfolgt geméss Info-Plattform mittels Querprofilbe-
trachtungen. Die Durchleitung eines HQuoo / HQz00 mit Freibord (geméss Freibordpapier
des Kantons Zirich) in einem Regelprofil (Béschungen 1:2) und fixer Sohlenlage (nicht
veranderbar) muss mit dem minimalen Gewasserraum gemass GSchV sichergestellt
sein. Ansonsten muss der Gewasserraum erhoht werden. Gemass Vorprufungsbericht ist
auch fir die eingedolten Abschnitte des Dorfbachs ein Nachweis fiir ein offenes Tra-
pezprofil unter der Annahme einer Ausdolung zu erbringen. Die dargestellten Profile sind
eine theoretische Grundlage zur einheitlichen Bestimmung des Gewasserraums. Allfallige
Ausbau- und Ausdolungsprojekte missen selbstverstandlich die lokalen Gegebenheiten
und Eigentumsverhaltnisse berlicksichtigen.

erforderlicher Raumbedarf HWS
3m am
Unterhalt Unterhalt

HQ100/300

Sohlenbreite (variabel)

Abbildung 17: Querprofilbetrachtung fir offene Oberflachengewasser [7]

Die erforderliche Gerinnebreite fir ein HQ1o0 bzw. HQs00 wird mit der Fliessformel von
Gauckler-Manning-Strickler bestimmt:

2 1
Uy = kg " R3-12

Das Freibord wird gemass [9] mit folgender Formel berechnet:

7 f  erforderliches Freibord
f= \/(;—) + (0.06 + 0.06 + h)> Wellenbildung und Riickstau an Hindernisse
“ v mittlere Fliessgeschwindigkeit

g Erdbeschleunigung 9.81 m/s’
Unschérfe in der Abflussrechnung

h  mittlere Abflusstiefe

Unschdrfe der massgeblichen Sohlenlage

Folgende minimale bzw. maximale Freiborde sind einzuhalten:
Bei freier Fliessstrecke:
alle Fliessgewasser: 05m<f<15m

Abbildung 18: Freibordberechnung gemass [9]
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Dorfbach: offener Abschnitt D4

Tabelle 5: Dorfbach offener Abschnitt D4, Gewasserraum aus Sicht Hochwasserschutz
Dorfbach D4

Normalabflussberechnung Gefalle [ - 0.0500 50 %o
Wasser | Breite F U R Kst \Y Q h, |Froude| Freibord
tiefe

Geometrie m m m2 | m m mis| m¥s | m

Rechteckprofil tiber Gerinnesohle

Tiefe [m] 0.35 0.35{0.123| 1.05|0.117 25| 1.33 0.16/ 0.09 0.72 0.12

Uferbereichl, Dreieckprofil, Hohe Ansatz uber Sohle

Rechteckprofil m 0 0.35 0.7{0.123| 0.78] 0.16 20( 1.30 0.16( 0.09 0.70]
Quergefélle/Steigung h/b[ 0.50

Uferbereich2, Dreieckprofil, Hohe Ansatz tber Sohle

Rechteckprofil [m] 0 0.35 0.7{0.123| 0.78] 0.16 20( 1.30 0.16( 0.09 0.70]
Quergefalle/Steigung h/b| 0.50

Total Abflusskapazitat 0.48

Breite des Wasserspiegels 1.75

Breite fiir Freibord ( Freibord Minimum 0.5 m) 0.50

Total Gerinnebreite 3.8

Unterhaltsstreifen 6.0

Total erforderlicher Gewéasserraum Hydraulik 9.8

Hydraulisch erforderlicher Gewasserraum 9.8 m
3m : Unterhaltsstreifen 3 m

erforderliche Gerinnebreite mit Bo: 3.8m
1 2 3 4 5 6

0.2
Freibord, minimal verlangt 0.5 m

Gerinnetiefe 0.85m b Geschwindigkeitshéhe h,0.13m J

-0.6

-0.8
1 Erforderliche Gerinnesohlenbreite 0.35 m

Fliesstiefe™Q1000.35m

Abbildung 19: Querprofil Dorfbach offener Abschnitt D4, Platzbedarf aus Sicht Hochwasserschutz

5.1.5.2
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Der minimale Gewasserraum ist im Abschnitt D4 jedenfalls fir den Hochwasserschutz
ausreichend.

Dorfbach: Allfallige Ausdolungen

Mit Ausnahme des Dorfkerns, fiir den der Gewasserraum bereits festgesetzt ist, wird fir
alle eingedolten Abschnitte des Dorfbachs ein theoretisches Ausdolungspotential ange-
nommen und deshalb der hydraulische Nachweis fir ein offenes Trapezprofil verlangt.
Eine Ausdolung des Dorfbachs kann jedoch nicht auf der heutigen Sohlenlage der Eindo-
lungen erfolgen. Sie muss jedenfalls héher liegen als die heutige Eindolung, um ein at-
traktives, einsehbares Profil realisieren zu kdnnen. Infolge des mehrheitlich grossen Ge-
falles kann dies auch abschnittweise erfolgen, es sind vergleichsweise kurze Strecken
mit geringem Gefélle des Gerinnes erforderlich, um dieses ausreichend nahe an die
Oberflache zu bringen.

Der hydraulische Nachweis erfolgt fir eine Profiltiefe von 1 m, und mit kst-Werten von 10
und 20, mit denen der fir den Nachweis verlangte strémende Abfluss in einem Normal-
profil erreicht werden kann. Bei einem allfélligen Revitalisierungsprojekt kann dies inner-
halb der ermittelten Profile mit htheren kst-Werten mittels eines abgetreppten geringeren
Gefalles und Abstirzen oder Blockrampen erfolgen, oder eine Gestaltung gewahlt wer-
den, die einen gefahrlosen schiessenden Abfluss gewéhrleistet.

Beim mittleren Gefalle von 77  wirden eine Sohlenbreite von 0.4 m und eine Gerinne-
breite von 4.4 m ausreichen. Jedenfalls ist gegeniiber dem minimalen Gewasserraum
von 11 m keine Erhéhung aus hydraulischen Griinden notwendig.




SWr+

Geroldswil, Gewéasserraum: Technischer Bericht

Tabelle 6: Dorfbach, allféllige Ausdolungen, Gewéasserraum aus Sicht Hochwasserschutz

MNormalabflussberechnung

Gefille [ - 0.0770 7 %e

Rechteckprofil tber Gerinneschle

Tiefe [m] 0.5 04 02| 04 05 10] 1.78 0.35) 0.16 0.18

Uferbereiche, Dreieckprofil, Héhe Ansatz iiber Sohle

Rechteckprofil m 0 0.5 1] 0.25] 1.12] 022) 20 2.04 051 021 0.92
Quergefalle/Steigung h/b| 0.50

Uferbereich2, Dreieckprofil, Hiahe Ansatz Gber Sohle

Rechteckprofil [m] 0 0.5 1] 0.25] 1.12] 0.22) 20[ 2.04 0.51] 021 0.92
Quergefalle/Steigung h/b| 050

Total Abflusskapazitat 1.37

Breite des Wasserspiegels 2.4

Breite fiir Freibord { Freibord Minimum 0.5 m) 0.50]

Tatal Gerinnebreite 4.4

Unterhaltsstreifen 6.0

Total erforderlicher Gewasserraum Hydraulik 10.4

Hydraulisch erforderlicher Gewdsserraum 10.4 m < minimaler Gewdsserraum (11 m)

Unterhaltsstreifen 3 m

Hydraulisch erforderliche Gerinnebreite mit Béschungen1:2 4.4 m

Unterhaltsstreifen 3 m

-2 -1 0

5.1.5.3

39186

Abbildung 20: Querprofil Dorfbach, allfallige Ausdolung, Platzbedarf aus Sicht Hochwasserschutz

1 2 3 4

6

Freibord, minimal verlangt 0.5 m

Geschwindigkeitshohe h;;0.16 mi

F iefe HQ 100 0.5 m

Erforderliche Gerinneschlenbreite 0.4 m

Dorfbach im dicht tiberbauten Gebiet

Die Querprofilbetrachtung wird fiir das geringste Sohlengefalle von 5.7

Gerinnetiefe Ausdolung 1 m

durchgeftihrt.

In diesem flachen Abschnitt ist die Fliessgeschwindigkeit unproblematisch und wird eine
Sohlenrauhigkeit von kst = 30 eingesetzt, die mit einer naturnahen Bachsohle erreichbar
ist. Die Berechnung zeigt, dass fur die hydraulische Abflusskapazitat ein Gerinne von 5.2
m Breite ausreichend ist. Da es sich um einen kleinen Bach handelt und die Zuganglich-
keit auch von der Dorfstrasse bzw. der Poststrasse gegeben ist, reicht ein einseitiger Un-

terhaltsstreifen aus. Daraus ergibt sich eine minimale Breite von 8.5 m, auf die der Ge-

wasserraum in den Abschnitten D8 und D9 im dicht besiedelten Gebiet reduziert werden

kann.
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Tabelle 7: Dorfbach im dicht Uberbauten Gebiet D8 und D9, allféllige Ausdolungen, Gewasserraum

aus Sicht Hochwasserschutz

Normalabflussberechnung Gefalle [ - 0.0057] 5.7 %o

Rechteckprofil iber Gerinnesohle

Tiefe [m] 0.5 1.45)0.725| 245)0.296] 30/ 1.01 0.73] 0.05 0.45 0.10

Uferbereich1, Dreieckprofil, Héhe Ansatz (ber Sohle

Rechteckprofil m 0 0.5 1] 0.25] 112] 022 20| 0.56 0.14] 0.02 0.25
Quergefalle/Steigung h/b| 0.50

Uferbereich2, Dreieckprofil, Héhe Ansatz Gber Sohle

Rechteckprofil [m] 0 0.5 1] 0.25] 112] 022 20| 0.56 0.14] 0.02 0.25
Quergefalle/Steigung h/b| 0.50

Total Abflusskapazitat 1.01

Breite des Wasserspiegels 3.45

Breite fir Freibord ( Freibord Minimum 0.5 m) 0.50]

Total Gerinnebreite 5.5

Unterhaltsstreifen 3.0

Total erforderlicher Gewésserraum Hydraulik 8.5

Hydraulisch erforderlicher reduzierter Gewédsserraum 8.5 m

Hydraulisch erforderliche Gerinnebreite mit Boschungen1:2 5.5m

Unterhaltsstreifen einseitig 3 m

0 1 2 3 4 5

6 7

Freibord, minimal verlangt 0.5 m

I Fliesstiefe HQ 100 0.5 m

Erforderliche Gerinnesohlenbreite 1.45 m

§ Geschwindigkeitshohe h,010m Gerinnetiefe Ausdolung 1 m

Abbildung 21: Querprofil allfallige Ausdolung Dorfbach im dicht Giberbauten Gebiet, Platzbedarf aus

Sicht Hochwasserschutz

5.1.5.4 Lé&nggenbach, Abschnitt L1
HQ300 13.5 m3/s

Tabelle 8: Langgenbach L1, Gewasserraum aus Sicht Hochwasserschutz
Langgenbach, Abschnitt L1

Normalabflussberechnung Gefalle [ - 0.0300) 30 %o

Rechteckprofil Giber Gerinnesohle

Tiefe [m] 1.1 3] 3.3] 5.2[0.635 20| 2.56 8.44( 0.33 0.78 0.36

Uferbereichl, Dreieckprofil, Hohe Ansatz tiber Sohle

Rechteckprofil m 0] 1.1 2.2 1.21] 2.46] 0.49 20 2.16 2.61 0.24 0.66 0.27]
Quergefalle/Steigung h/b| 0.50

Uferbereich2, Dreieckprofil, Hohe Ansatz Gber Sohle

Rechteckprofil [m] o) 1.1 2.2 1.21] 2.46] 0.49 20[ 2.16 2.61 0.24 0.66 0.27]
Quergefalle/Steigung h/b| 0.50

Total Abflusskapazitat 13.67

Breite des Wasserspiegels 7.4

Breite fiir Freibord ( Freibord Minimum 0.5 m) 0.50]

Total Gerinnebreite 9.4

Unterhaltsstreifen 3.0

Total erforderlicher Gewéasserraum Hydraulik 12.4

40|86
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Hydraulisch erforderlicher Gewésserraum 12.4 m < minimaler Gewéasserraum

Hydraulisch erforderliche Gerinnebreite mitBéschungen1:2 9.4 m
3 4 5 b 7

Freibord, minimalverlangt0.5m
$ Geschwindigkeitshéhe h, 0.33m

L Fliesstiefe HQ 100 1.1 m

Erforderliche Gerinnesohlenbreite 3.0m

10

Unﬁrhaltsstreifeq?m

Gerinnetiefe 1.6 m

Abbildung 22: Querprofil Langgenbach, Abschnitte L 1, Raumbedarf aus Sicht Hydraulik

5.1.5.5 Léanggenbach, Abschnitt L2

Tabelle 9: Langgenbach L2, Gewasserraum aus Sicht Hochwasserschutz

Langgenbach L2

Normalabflussberechnung Gefélle [ - 0.0100} 10 %o

Rechteck tiber Gerinnesohle

Tiefe [m] 1.32 4| 5.28| 6.64]|0.795 20| 1.72 9.06| 0.15 0.48 0.20

Uferbereichl, Dreieckprofil, Hohe Ansatz tber Sohle

Rechteckprofil m 0, 1.32 2.6411.742| 2.95| 0.59 20| 1.41 2.45| 0.10 0.39

Quergefalle/Steigung h/b| 0.50
Uferbereich2, Dreieckprofil, Hohe Ansatz tber Sohle
Rechteckprofil [m] 0, 1.32 2.64[1.742| 2.95| 0.59 20| 1.41 2.45[ 0.10 0.39
Quergefalle/Steigung h/b| 0.50

Total Abflusskapazitat 13.97

Breite des Wasserspiegels 9.28

Breite fiir Freibord ( Freibord Minimum 0.5 m) 0.50

Total Gerinnebreite 11.3

Unterhaltsstreifen 3.0

Total erforderlicher Gewéasserraum Hydraulik 14.3

Unterhaltsstreifen 1.3 u]
¥ isch erfor i a 113.5 m < fiir Revitalisierung erforderlicher Gews 4 G Taum
Hydraulisch erforderliche Gerinnebreite mit Bischungen1:2 11.3m < Unterhaltsstreifen 3Im ———
o 1 2 3 4 5 3 7 8 g 10 11 12 13 14
° Freibord, minimal|jverlangt 0.5 m
Geschwindigkeitshihe h, 013 m

4 Hiesstiefe HO,100 132 m Gerinnesse TR M
-2 Erforderliche Gerinmesohlenbraited m

Abbildung 23: Querprofil LA&nggenbach, Abschnitte L 1, Raumbedarf aus Sicht Hydraulik

5.1.6  Nachweis fur die Eindolungen des Dorfbachs

Fur den Dorfbach wird wegen der Hochwassergefahr ein hydraulischer Nachweis auch

fur die Eindolungen verlangt.

In Tabelle 10 sind die erforderlichen Durchmesser nach Normalabflussberechnung fir

Kreisrohre mit kst 85 (Betonrohre) und Teilfullung angegeben.

Fur die Abschnitte D2 und D10 fliesst der erforderliche Durchmesser in die Bestimmung
der minimalen Eingriffsbreite ein (Seite 50). Der minimale Gewéasserraum von 11 m ist

jedenfalls fiir alle Eindolungen ausreichend.

41186
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Tabelle 10: Erforderliche Rohrdurchmesser Eindolungen

Abschnitt KS oben HQ100 Gefalle D erforder-
m3/s %o lich
m
D1 1002 0.400 107 0.50
D2 1006 0.500 122 0.50
D3 1007 0.500 77 0.50
D5 1011 1.000 76 0.50
D6 1017 1.000 77 0.50
D7 1022 1.000 86 0.50
D8 1025 1.000 84 0.50
D9 1028 1.000 97 0.70
D10 1040 1.000 48 0.70
D11 1044 1.000 97 0.70
D12 1046 1.000 110 0.70
5.2 Revitalisierung

Um abzuklaren, ob der Gewdasserraum fir eine Revitalisierung ausreichend ist oder er-
héht werden muss, wird gepruft, ob fiir den betrachteten Gewéasserabschnitt gemass kan-
tonaler Revitalisierungsplanung Potenzial besteht. Potenzial fur eine Revitalisierung be-
deutet, dass im Verhéaltnis zum Aufwand ein grosser Nutzen fir Natur und Landschaft be-
steht oder dass es sich um einen prioritdren Abschnitt handelt (Umsetzungshorizont 20
Jahre).

In der Gemeinde Geroldswil gibt es zwei Abschnitte, die einen grossen Revitalisierungs-
nutzen aufweisen. Das sind die Abschnitte L1 und L2 des Langgenbachs. Der Gewasser-
raum flr Abschnitte mit Revitalisierungspotential muss gemass Biodiversitatskurve be-
rechnet werden.

42186
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Abbildung 24: Revitalisierungsnutzen in Geroldswil (Auszug aus [1])
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Auch fir wenig beeintrachtigte und naturnahe Gewasser und Vorranggebiete gemass
kantonalem Richtplan muss der Gewasserraum nach Biodiversitatskurve ausgeschieden
werden. In der Gemeinde Geroldswil gibt es keine Vorranggebiete.
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Abbildung 25: Gewéasser-Okomorphologie in Geroldswil (Auszug aus [1])

Fur die Abschnitte mit Revitalisierungspotential wird der Gewéasserraum nach Biodiversi-
tatskurve ausgeschieden:

a. fur Fliessgewasser mit einer Gerinnesohle von weniger als 1 m naturlicher
Breite: 11 m;

b. fur Fliessgewasser mit einer Gerinnesohle von 1-5 m naturlicher Breite: die 6-
fache Breite der Gerinnesohle plus 5 m;

C.

fur Fliessgewasser mit einer Gerinnesohle von mehr als 5 m naturlicher Breite:
die Breite der Gerinnesohle plus 30 m.

Fir die Abschnitte L1 und L2 ergeben sich Erhéhungen geméass folgender Tabelle.

Tabelle 11: Abschnitte mit einem erhéhten Gewasserraum fiir Revitalisierungen

Abschnitt Gerinnesohlenbreit Nattrliche Gerinne- Erhohter Gewasser-
sohlenbreite raum

L1 1.5m 3m 23.00 m

L2 20m 4m 29.00 m

Der Gewasserraum fiir die zwei Abschnitte des Langgenbachs mit einem grossen Revita-
lisierungsnutzen betragt nach Biodiversitatskurve also 23 bzw. 29 m.

Im Rahmen der Gewasserraumausscheidung des Langgenbachs in der Nachbarge-
meinde Weinigen wurde in der kantonalen Verfiigung der Baudirektion des 8. Oktobers
2019 auf zwei Einwendungen eingegangen, die wahrend der ¢ffentlichen Auflage ge-
mass 8 15 HWSchV eingetroffen sind. Beide Einwender beantragten, den Gewéasserraum
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fur den Langgenbach auf die minimale Breite zu reduzieren beziehungsweise den not-
wendigen Raumbedarf fur eine Revitalisierung zu ermitteln.

Dem Antrag wurde seitens Baudirektion stattgegeben. In Kap. 4.2 des Technischen Be-
richts «Gewasserraumfestlegung im Siedlungsgebiet, Gemeinde Weiningen», 11. Juni
2019 von Suter von Kénel Wild AG wird nachgewiesen, dass eine Erhdhung des Gewas-
serraums des Langgenbachs aus Revitalisierungsgriinden nicht notwendig ist.

Die massive Erhéhung des Gewésserraums mittels Biodiversitatskurve ist aus Sicht Na-
tur- und Landschaftsschutz in diesem Abschnitt nicht gerechtfertigt. Der Mindestabfluss
des Langgenbachs betragt 11 I/s. Es besteht ausreichend Platz, um die Verbauungen zu
entfernen, Béschungen abzuflachen und die Ufervegetation aufzuwerten und somit dem
Bachverlauf eine natirlichere Langs-/Quervernetzung zu geben, um die charakteristi-
schen Tier- und Pflanzenarten zu férdern.

Schema Revitalisierung Langgenbach

Minimaler Gewadsserraum 14.5m

Parzelle 8m

* ¢ 387.8
@ﬂ. Freibord 0.5 m w

_HQyg0 126 m/s 1:3

Variierende Boschung 7 1:3 < e

386.2

Abbildung 26: Minimaler Gewésserraum des Langgenbachs fiir eine Revitalisierung (Quelle: Ge-
wasserraumfestlegung im Siedlungsgebiet Weiningen, Technischer Bericht, 11.6.2019 Suter von
Kéanel Wild AG)

In Absprache mit der Baudirektion (Telefonat mit Frau H&ni vom 11. Oktober 2019) wird
auch fir die Abschnitte L1 und L2 des Langgenbachs in der Gemeinde Geroldswil der
Gewasserraum nicht nach Biodiversitatskurve ausgeschieden. Der Nachweis wurde er-
bracht, dass ein reduzierter Gewasserraum fiir eine Revitalisierung und fir den Hoch-
wasserschutz ausreichend ist.

Abbildung 26 zeigt, dass ein Gewéasserraum von 14.5 m Breite fir eine Revitalisierung in
den Abschnitten L1 und L2 ausreichend ist.
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Tabelle 12: Langgenbach L2, hydraulischer Nachweis fur Boschungen 1:3

Langgenbach L2 revitalisiert (schematisch)

Normalabflussberechnung Gefélle [ - 0.0100 10 %o

Rechteck Uiber Gerinnesohle

Tiefe [m] 1.32 3.2| 4.224( 5.84]|0.723 20| 1.61 6.81 0.13 0.45] 0.19]

Uferbereichl, Dreieckprofil, Hohe Ansatz tiber Sohle

Rechteckprofil m 0 1.32 4] 2.64| 4.21| 0.63 20| 1.46 3.87| 0.11 0.41
Quergefalle/Steigung h/b[ 0.33

Uferbereich2, Dreieckprofil, Hohe Ansatz tUber Sohle

Rechteckprofil [m] 0 1.32 4] 2.64| 4.21| 0.63 20| 1.46 3.87[ 0.11 0.41]
Quergefalle/Steigung h/b[ 0.33

Total Abflusskapazitat 14.54

Breite des Wasserspiegels 11.2

Breite fir Freibord ( Freibord Minimum 0.5 m) 0.50)

Total Gerinnebreite 14.2

Unterhaltsstreifen 0.0

Total erforderlicher Gewasserraum Hydraulik 14.2

Hvdraulisch erforderlicher Gewdsserraum 14.2m < fiir Revitalisierung erforderlicher Gewasserraum < minimaler Gewésserraum

5.3

5.4

54.1
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1 2

Hydraulisch erforderliche Gerinnebreite mitBéschungen1:3  14.2
3 4 5 6 7

Freibord,/minimal verlangt 0.5m
¢ Geschwindigkeitshohe h, 0.13m

8

9

Eliesstiefe HQ100-1.32m

Erforderliche Gerinnesohlenbreite 3.2m

10

11

12

Gerinnetiefe 1.82m

Abbildung 27: Querprofil Langgenbach, Abschnitt L 2, Hydraulik bei Revitalisierung mit Bodschungs-

neigung 1:3.

Abschnitt L1 hat das gleiche Profil (Abschnitt der 6komorphologischen Aufnahmen) wie
der dargestellte unterste Abschnitt des Langgenbachs in Weiningen.

Die Abschnitte L1 und L2 unterscheiden sich durch die Breite der Gerinnesohle, die der-
zeit unterschiedlich verbaut ist, die etwas gréssere Eintiefung und das Langsgefélle. Bei

einer Revitalisierung wird die Gerinnesohle jedendfalls neu gestaltet. Die hydraulische

Abflusskapazitat fir HQ300 ist auch beim geringeren Gefélle mit der Béschungsneigung
1:3 noch gewahrleistet (Vgl. Tabelle 12 und Abbildung 27).
Aus diesen Griinden wird der Gewasserraum am Langgenbach nicht erhéht, sondern in
der fur eine Revitalisierung notwendigen Breite von 14.5 m festgesetzt.

Natur- und Landschaftsschutz

Aus Sicht Natur- und Landschaftsschutz gibt es in Geroldswil keinen Grund zur Erhéhung

des minimalen Gewasserraums.

Gewassernutzung

Wasserkraftnutzung

In der Gemeinde Geroldswil gibt es keine Wasserkraftwerke.

14
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Erholungsnutzung

Neben der Erholungsnutzung fir die Anwohner (Zugang zum Gewasser) sind Spazieren-
gehen, Wandern, Radfahren auf Uferwegen (Durchgéangigkeit in Langsrichtung) als mog-
liche Erholungsnutzung in Betracht zu ziehen.

Die kommunalen Gewasser im Siedlungsgebiet von Geroldswil werden nicht als Erho-
lungs- oder Baderaum genutzt. Einzig der Weg entlang des Stettengrabens dient als
Spazierweg. Dessen Erholungsnutzen kann durch eine naturndhere Gestaltung des Stet-
tengrabens erhoht werden. Dies ist im minimalen Gewéasserraum von 11 m jedenfalls
moglich.

Der Dorfbach ist mehrheitlich eingedolt und als Gewasser nicht erkennbar. Abschnitt-
weise Ausdolungen kénnte den Erholungswert des 6ffentlich zugéanglichen Raums erho-
hen. Der ausgeschiedene minimale Gewasserraum von 11 m bietet daftir mehr aus aus-
reichend Platz.

Bei einer Revitalisierung des Langgenbachs misste insbesondere der Zugang des neuen
Profils von den Querungen her gewéhrleistet werden, heute ist das Profil mehrheitlich gar
nicht zugénglich. Abbildung 1Abbildung 26 zeigt, dass im minimalen Gewéasserraum eine
Revitalisierung moglich ist, die noch Platz fur einen unbefestigten Spazierweg lasst.

Aus Sicht Gewassernutzung gibt es in Geroldswil keinen Grund zur Erhéhung des mini-
malen Gewasserraums, er genlgt fur einen ausreichenden Erholungsnutzen.

ANPASSUNG GEWASSERRAUM

Asymmetrische Anordnung des Gewasserraums

Es gibt keine Abschnitte, wo durch eine asymmetrische Anordnung des Gewasseraums
eine gesamthaft bessere Lésung begriindet werden konnte. Eine geringere Belastung auf
einer Seite musste durch eine jeweils grossere Belastung auf der anderen Seite oder ei-
nen kleineren fir das Gewasser ggf. verfligbaren Raum erkauft werden. Es wird in kei-
nem Abschnitt eine asymmetrische Anordnung des Gewasserraums festgelegt.

Abschnitte ohne Offnungspotential

Abschnitt D2

Aufgrund der Topografie, des Léangs- und Quergefélles und der baulichen Gegebenheiten
ist im Abschnitt D2 kein Offnungspotenzial vorhanden. Die Eindolung verlauft quer zum
steilen, Uberbauten Hang (Vgl. Abbildung 28 und Fotodokumentation). Eine Ausdolung ist
unter diesen Bedingungen nicht realisierbar.
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Abbildung 28: Querprofil Abschnitt D2 Dorfbach
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Abbildung 29: DTM mit Hohenkurven, Eindolung Abschnitte D2 und D3, Lage Querprofil
in gelb

Es wird eine minimale Eingriffsbreite festgelegt, innerhalb derer nétigenfalls die Eindo-
lung ersetzt werden kdnnte. Dabei wird nach den hydraulischen Vorgaben der Infoplatt-
form (Teilfullung < 60%) ein Ausbau auf D 500 mm angenommen. Fir Baugrubensiche-
rung und Zufahrt ist talseits der Eindolung eine Arbeitsbreite von 2 m notwendig. Berg-
seits wird fur die Hangsicherung und Baugrubensicherung ebenfalls eine Breite von 2 m
ausgeschieden. Fir Installationen und Anlieferung kann temporér der Strassenraum ge-
nutzt werden. Somit ist eine minimale Eingriffsbreite von 4.65 m erforderlich (vgl. Abbil-
dung 30).

Bergstr. 30

10
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Bergstrasse
Bergstr. 30

: Dorfbach
! Eindolung
| Daccmm
i D 500 mm

|
Hangsicherung
O

1.25*%D Arbeitsbreite|
=0.65m 2m

Gewisserraum Abschnitt D2
Mihimale Eingriffsebreite 4.65 m
|

-5 0 5

Abbildung 30: minimale Eingriffsbreite am Dorfbach Abschnitt D2

6.2.2 Abschnitt D10

Im Abschnitt D10 verhalt sich die Situation &hnlich wie im Abschnitt D2. Auch hier ist
keine Ausdolung maoglich (Vgl. Abbildung 31 und Fotodokumentation). Mit einer Verle-
gung des untersten Abschnittsteils in die benachbarte, noch unbebaute Parzelle 1153
kénnte man eine Offenlegung ermdglichen. Dies musste jedoch im Rahmen eines Was-
serbauprojekts erfolgen, mit dem auch der Gewasserraum neu festgesetzt wirde.

385

394 — — —

., Steinhaldenstrasse 30
393

392 S
391 O
350 Dérfbach

Eifjdolung
D 700 mm
i
389

-10 -5 v] 5

Abbildung 31: Querprofil Abschnitt D10 Dorfbach
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Abbildung 32: DTM mit H6henkurven, Eindolung Abschnitt D10, Lage Querprofil (gelb)

i
i
Zufahrt :
1
|

D)

Hangsicherung 125%D Arbeitsbreite
2m = 030m 2m

Taum Abschnitt D10
Minimale Eingriffsbreite 4.9 m
0

Abbildung 33: minimale Eingriffsbreite am Dorfbach Abschnitt D10

Fur den Abschnitt D10 ergibt sich aufgrund der gleichen Uberlegungen wie beim Ab-
schnitt D2 mit einem Durchmesser der Eindolung von 0.7 m eine Eingriffsbreite von 4.90
m (vgl. Abbildung 33).

Reduktion des Gewéasserraums im dicht Gberbauten Gebiete

Dorfbach D8 und D9

Die Abschnitte D8 und D9 befinden sich geméss Bauzonenplan der Gemeinde Gerolds-
wil in der Zentrumzone, fiir welche die Siedlungsentwicklung nach innen vorgesehen ist.
Die Abschnitte grenzen nicht an landwirtschaftliche Nutzflachen, sondern liegen vielmehr
mitten im Hauptsiedlungsgebiet. Die Grundstiicke in der Umgebung sind bereits weitge-
hend ausgenutzt. Es gibt keine Griinzonen oder Uferbereiche mit Ufervegetation in der
Nahe. Die Abschnitte kdnnen als dicht (iberbaut beurteilt werden.
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Deshalb wird fur diese Abschnitte der Gewasserraum von 11.00 m auf die fiir den Hoch-
wasserschutz erforderliche Breite von 8.50 m reduziert. Mit dieser Reduktion sind beste-
hende Bauten nur geringfiigig vom Gewasserraum tangiert.

Dorfbach D10 und D11

Der Abschnitt D10 liegt geméass Bauzonenplan der Gemeinde Geroldswil in der Wohn-
und Gewerbezone WG 3.2, im Hauptsiedlungsgebiet. Die Grundstiicke in der Umgebung
sind mehrheitlich bebaut, aber erst teilweise ausgenitzt. Der Abschnitt ist somit eher als
«dicht uberbaut» zu beurteilen. Da kein Offnungspotential besteht, ist der Gewasserraum
aber bereits auf die minimale Eingriffsbreite reduziert.

Der Abschnitt D11 liegt gemass Bauzonenplan der Gemeinde Geroldswil in der Gewer-
bezone G 4.5, am Rand des Hauptsiedlungsgebiets, angrenzend an die Autobahn. Die
Grundstiicke in der Umgebung sind nur teilweise Uberbaut und ausgenutzt. Es sind keine
Uferbereich mit Ufervegetation vorhanden. Der Abschnitt ist eher nicht als dicht Gberbaut
zu beurteilen.

Langgenbach

Der Abschnitte L2 liegt im Hauptsiedlungsgebiet (Ortsteil Fahrweid) und grenzt nicht an
landwirtschaftliche Nutzflachen. Das Gebiet ist mehrheitlich Gberbaut, die Grundstiicke in
der Umgebung sind baulich ausgenutzt. Einige Bauten in der Fahrweid grenzen direkt an
das Bachufer, es ist keine naturbelassene Ufervegetation vorzufinden. Der Abschnitt L2
kann als «dicht tiberbaut» beurteilt werden.

Fir diesen Abschnitt kann der Gewéasserraum somit auf die fur die Revitalisierung erfor-
derliche Breite von 14.50 m reduziert werden. Auf die Erweiterung des Gewasserraums
um einen einseitigen oder beidseitige Unterhaltsstreifen kann verzichtet werden. Der
Langgenbach wird von mehreren Briicken gequert. Ausgehend von diesen Briicken ist
die punktuelle Zuganglichkeit des Gewassers zu Unterhaltszwecken gewahrleistet.

Harmonisierung

Gemass ChemRRYV darf im Bereich von 3 m ab Béschungsoberkante von Fliessgewas-
sern kein Dunger zum Einsatz kommen. Pflanzenschutzmittel sind in einem Bereich von
6 m ab Bdschungsoberkante untersagt. Der Gewasserraum in Geroldswil umfasst gross-
mehrheitlich den 3-m-Pufferstreifen. Dort, wo dieser nicht eingehalten ist, gilt weiterhin
die ChemRRYV (minimale Eingriffsbreite Abschnitt D2).

Gemass 8§21 WWG mussen ober- und unterirdische Bauten und Anlagen gegentiber offe-
nen und eingedolten 6ffentlichen Oberflachengewassern einen Abstand von 5 m haben.
Dies wird neben dem Gewasserraum kiinftig bei Baugesuchen weiterhin beriicksichtigt.
Im jetzigen Zustand gibt es Gebaude in Geroldswil, die diesen Mindestabstand nicht ein-
halten.

Es bestehen im Bearbeitungsperimeter keine Gewasserbaulinien oder abstandslinien

Der Stettengraben und der Langgenbach haben eigene Gewasserparzellen. Der Gewas-
serraum dieser beiden Gewasser ist jedoch deutlich breiter als die Parzellen. Somit ist
die Gewdsserparzelle fur die betroffenen Abschnitte komplett im Gewéasserraum enthal-
ten.

Am Stettengraben wird der Gewasserraum nicht auf den Weg entlang des Grabens har-
monisiert. Der Weg verlauft nicht durchgehend entlang dem Gewasser, und hat keine ei-
gene Parzelle. Stellenweise liegen Teile der Béschung ausserhalb des Gewasserraums.
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Eine Harmonisierung des Gewdasserraums mit der Béschungsoberkante durch eine
asymmetrische Anordnung wirde zu einer unterschiedlichen Belegung der rechtsufrig
angrenzenden Grundstiicke fihren und wéare mit dem Grundsatz einer Gleichbehandlung
schwer vereinbar. Bei einer Neugestaltung des Gewassers (Abs. 2.4.4) ist in jedem Fall
eine Anpassung der Béschungen und des Weges zu erwarten, um eine naturndhere, at-
traktivere Linienfiihrung und Fliessdynamik zu erreichen. Der Gewé&sserraum von 11 m
bietet dafiir ausreichend Raum. Auch eine Harmonisierung mit den tangierten rechtsufri-
gen Ablagerungen im Kataster der belasteten Standorte (Abbildung 4, Seite 22) ist nicht
angezeigt. Der Gewasserraum kann unmaglich véllig ausserhalb verschoben werden.

Am Langgenbach tangiert der Gewasserraum Gebaude. Unter Berticksichtigung der
dichten Uberbauung wurde er bereits auf das gesetzlich vorgegebene, fir den Hochwas-
serschutz erforderliche Minimum reduziert.

SCHLUSSPRUFUNG
Interessensabwagung

Der Gewasserraum ist im Rahmen einer umfassenden Abwagung von 6ffentlichen und
privaten Interessen festzulegen. Das Bewahren der Mdglichkeit, Bachlaufe offen zu legen
und zu revitalisieren sowie der Schutz vor Hochwasser sind von 6ffentlichem Interesse
und gesetzlich vorgeschrieben.

Eigentumsbeschrankungen unterliegen dem Grundsatz der Verhéaltnismassigkeit (Art. 36
Abs. 3 BV). Es muss ein vernlnftiges Verhaltnis zwischen den 6ffentlichen und den priva-
ten Interessen bestehen.

Die meisten Gewasserabschnitte der kommunalen Gewasser in Geroldswil (und auch
das Lattenbéchli in Oetwil an der Limmat) haben Sohlenbreiten von weniger als 2 m. Fir
sie gilt ein minimaler Gewéasserraum von 11 m Breite. Die Einschrédnkungen bezuglich
Bebauung entsprechen dem bereits durch WWG Art. 21 vorgeschriebenen Gewéasserab-
stand von 5 m.

Beim Langgenbach wird ein Gewasserraum von 14.5 m Breite festgesetzt, um eine Nut-
zung des grossen Revitalisierungspotentials zu erméglichen. Dabei ist beriicksichtigt,
dass das Gewasser im dicht Uberbauten Gebiet liegt und wird durch den Verzicht auf Un-
terhaltsstreifen eine erschwerte Zuganglichkeit fur den Unterhalt in Kauf genommen.

Bei denjenigen Abschnitten des Dorfbachs, bei denen nachweislich keine Méglichkeit zur
Ausdolung besteht, wird eine minimale Eingriffsbreite von 4.65 m bzw. 4.9 m festgesetzt,
um die Zuganglichkeit fir Reparaturen oder nétigenfalls einen Ersatz der Eindolung zu
sichern.

Resultate

Grundstiicke, Bauten und Anlagen innerhalb des Gewésserraums bleiben im Eigentum
ihrer Inhaber. Der Gewasserraum stellt jedoch eine 6ffentlich-rechtliche Eigentumsbe-
schréankung dar. Wird dadurch die Nutzung des Grundstiicks in schwerwiegender Weise
eingeschrankt (uniberbaubar), kann dies einer materiellen Enteignung gleichkommen.

Gemass GSchV dirfen im Gewésserraum nur standortgebundene, im 6ffentlichen Inte-
resse liegende Anlagen neu erstellt werden. Innerhalb des Gewéasserraums gelten ver-
schiedene Nutzungseinschrankungen, die aber bei Eindolungen nicht zur Anwendung
kommen. Rechtmassig erstellte nutzbare Anlagen sind in ihrem Bestand grundsatzlich
geschutzt.


https://awel.zh.ch/internet/baudirektion/awel/de/wasser/planungen/gewaesserraum/funktion--groesse-und-nutzung--ueberblick-/nutzung.html
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In der Gesamthilanz aller Interessen wurde mit den ausgeschiedenen Gewasserraumen
in Geroldswil und fur das Lattenbachli in Oetwil an der Limmat eine insgesamt fir alle
Parteien (soweit mdglich) vorteilhafte Losung erzielt.

Mit dem vorgeschlagenen Gewasserraumausscheidung bleibt weiterhin eine sinnvolle
Nutzung des Siedlungsgebiets [11] mdglich. Auch nach der Festlegung des Gewasser-
raums kann eine erwinschte stadtebauliche Entwicklung erfolgen.

AUSSCHEIDUNG GEWASSERRAUM

Aufgrund der in den vorherigen Kapiteln aufgefihrten Erhéhungen und Reduktionen des
Gewasserraums fur die jeweiligen Abschnitte wird der Gewasserraum wie folgt ausge-
schieden:

Tabelle 13:Auszuscheidender Gewasserraum

Abschnitt Erhohung minimaler Reduktion / An- Gewasserraum
Gewasserraum passung
D1 Nein Nein 11.00 m (symmetrisch)
D2 Nein Nein 4.65 m (symmetrisch)
D3 Nein Nein 11.00 m (symmetrisch)
D4 Nein Nein 11.00 m (symmetrisch)
D5 Nein Nein 11.00 m (symmetrisch)
D6 Nein Nein 11.00 m (symmetrisch)
D7 Nein Nein 11.00 m (symmetrisch)
D8 Nein Reduktion 8.5 m (symmetrisch)
D9 Nein Reduktion 8.5 m (symmetrisch)
D10 Nein Nein 4.9 m (symmetrisch)
D11 Nein Nein 11.00 m (symmetrisch)
S1 Nein Nein 11.00 m (symmetrisch)
S2 Nein Nein 11.00 m (symmetrisch)
LAETT1 Nein Nein 11.00 m (symmetrisch)
LAETT2 Nein Nein 11.00 m (symmetrisch)
L1 Nein Reduktion 14.50 m (symmetrisch)
L2 Nein Reduktion 14.50 m (symmetrisch)

BETROFFENE FRUCHTFOLGEFLACHEN

Im Siedlungsgebiet der Gemeinde Geroldswil sind keine Fruchtfolgeflachen vom Gewas-
serraum der kommunalen Gewéasser tangiert.

*kkkk
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[9] Freibordpapier Kanton Zrich

[10] Richtplan Kanton Zirich
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[13] Verflugung Privater Gestaltungsplan «Zentrum Ost» - Genehmigung, Baudirektion Kanton
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Anhang 2: Terminliche Vorabklarung

Meilensteine / terminliche Koordination Gewéasserraumausscheidung Gemeinde Ge-

roldswil

Grundlage/Vorhaben

2011-2014

2015-2018

¢ Festlegung Gewasserraum
(kantonale Planung/Vorgabe)

2019-2022

¢ Festlegung Gewasserraum
Dorfbach Bereich Zentrum

¢ Revision BZO

« Offentlicher Gestaltungsplan
Zentrum Ost

¢ Privater Gestaltungsplan
«Baufeld Post»

¢ Landschaftsentwicklungskon-
zept = keine Planungen

¢ Revitalisierungsprojekt >
keine Planungen

e Infrastrukturprojekt: Fern-
warme, nicht im Gewasserbe-
reich

e Massnahmenplanung nach
Gefahrenkarte
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Anhang 3: Inhaltliche Vorabklarung

Legende
Festlegung Gewasserraum — Vorabklarun Sats neevanz
Gemeindg gGeroIdswiI g - nicht vorhanden - gross
: in Arbeit/ 5 ittel
Gewasser: Dorfbach, Lattenbach, Langgenbach l:jmra:;;u sroRneen LTllaI'-.li:fkeine
Germeinde. Oetwil an der Limmat (L&ttenbach rechtsufrig)
Grundlagen/Vorhaben (inhaltliche Koordination)
Grundlage/Vorhaben Status Relevanz | Bemerkungen zu Relevanz und Status

Grundlagen und Planungsinstrumente auf Stufe Bund:

e Bundesinventar Waldreservat Bereich Langgenbach
(BLN /ML /AG /IVS /1SOS)

¢ Wild- und Siegfriedkarten

Kantonale Grundlagen, Planungsinstrumente und Vorhaben (vgl. auch www.gis.zh.ch):

e Raumordnungskonzept Kanton
Zurich

¢ Kantonaler Richtplan

¢ Gruben- und Ruderalbiotope _ Nicht vorhanden

e Landschaftsschutz und -forder- Im Siedlungsgebiet nicht vorhanden
gebiete
¢ Vernetzungskorridor Nicht vorhanden
o Schwerpunkte fir Gewasserauf- Nicht vorhanden
wertungen
¢ Erholungsgebiete Im Siedlungsgebiet nicht relevant
¢ Landschaftsverbindung Nicht vorhanden
o Freihaltegebiete Nicht vorhanden
¢ Kantonale Nutzungsplane
¢ Vorgaben Verdichtungsentwick-
lungen ARE
e Revitalisierungsplanung* Fliess- Grosses Revitalisierungspotential fur den
gewasser Langgenbach in der Fahrweid
¢ Naturgefahrenkarte* Neuer Entwurf mit neuer Hydrologie liegt
vor
e Massnahmenplanung zur Umset- 20.11.2018, enthalt nur lokale Massnah-
zung Naturgefahrenkarte men und Objektschutz
e Gewassernutzung* und Wasser- Keine Wasserrechtsfassungen oder ka-
rechte* nale vorhanden
¢ Hochwasserschutzprojekte umgesetzt Limmat: Hochwasserschutz und 6kologi-
sche Ausgleichsmassnahmen der Fluss-
strecke im Gebiet Dietikon - Geroldswil >
ndrdl. Limmatufer: Revitalisierung Auen-
landschaft (Erstellung Flutmulde und Aus-
baggerung Flussarme)

Anhang 3: 1/4



Grundlage/Vorhaben

Status

Relevanz

Bemerkungen zu Relevanz und Status

e Infrastrukturprojekte (Strassen,
Kunstbauten, Werkleitungen)

Strassenbaupro ekt Sanierung Kan-
tonstrasse zwischen Oetwil a.d.L. und
Unterengstringen (Abschnitt Geroldswil
April 2017  April 2018) - nicht relevant,
da Gewasserraum im Bereich
Limmattalstrasse fir den Dorfbach bereits
ausgeschieden

e Inventar historischer Verkehrs-
wege

Die Limmattalstrasse, Dorfstrasse/Berg-
strasse und Giessackerstrasse sind in-
ventarisiert und werden vom Gewasser-
raum tangiert (Abs. 2.3.9)

¢ Denkmalschutz (kantonale
Schutzobjekte) und archéologi-
sche Zonen

Das Dorfzentrum steht im Inventar der
Denkmalschutzobjekte von tiberkommu-
naler Bedeutung. Es wird vom eingedol-
ten Dorfbach durchquert (Abs. 2.3.8).

Es gibt keine arch&ologische Zonen, die
fur die Gewdasserraumausscheidung rele-
vant waren.

« Offentliche Oberflachengewas-
ser*

Grundlage Gewasserachse

e Okomorphologie Fliessgewas-
ser*

Grundlage Gerinnesohlenbreiten fir of-
fene Abschnitte, Grundlage fur Entscheid
Uber Erhdhung

e Gewasserschutzkarte

Keine Grundwasserschutzzonen, Lang-
genbach und unterster Bereich Dorfbach
in Gewasserschutzbereich Au

o Kataster der belasteten Stand-
orte

Fur Langgenbach und Stettengraben evtl.
relevant

e Historische Gewésserkarte im
GIS-Browser

Im Siedlungsgebiet nicht relevant

Regionale Grundlagen, Planungsinstru

mente und Vorhaben:

¢ Regionales Raumordnungskon-
zept

¢ Regionaler Richtplan

¢ Okologische Vernetzung

Festgesetzt mit Regierungsratsbeschluss
vom 04.10.2017

¢ Naturschutzgebiet

Waldreservat / Auenschutzgebiet Lang-
genbach, ausserhalb Perimeter

e Inventar der Natur- und Land-
schaftsschutzgebiete von Uber-
kommunaler Bedeutung

o Naturschutzobjekte

¢ Landschaftsschutzobjekte

Feuchtbiotop, Altwassergebiet
Dornau/Brunau (kant. Bedeutung)
Altwassergebiet Dornau/Brunau Gerolds-
wiler Auen Naturschutzzone | und Wald-
schutzzone IVA

Alles ausserhalb Perimeter

¢ Regionale Landschaftsentwick-
lungskonzepte

Agglomerationspark Limmattal, Verdich-
tung
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Grundlage/Vorhaben

Status

Relevanz

Bemerkungen zu Relevanz und Status

Kommunale Grundlagen, Planungsinst

rumente und Vorhaben:

e Kommunaler Richtplan

Letzte Uber-

Gemass Rucksprache mit Gemeinde ist

arbeitung in nur der regionale Richtplan relevant
den 70ger
Jahren
e Kommunaler Richtplan Nachbar-
gemeinden
Dietikon Kant. Schutzgebiet Limmatlaufe, Antoni-
loch, Schachen, Werd dazwischen; Regi-
onales Freiraumkonzept Agglomerations-
park Limmattal
Weiningen Nur komm. Verkehrsrichtplan, nicht rele-
vant
Oetwil a.d.L Nur komm. Verkehrsrichtplan, nicht rele-

vant

¢ Inventar der Natur- und Land-
schaftsschutzgebiete von Uber-
kommunaler Bedeutung

¢ Naturschutzobjekte

¢ Landschaftsschutzobjekte

Altwassergebiet Dornau/Brunau Gerolds-
wiler Auen Naturschutzzone | und Wald-
schutzzone IVA

Feuchtbiotop, Altwassergebiet
Dornau/Brunau (kant. Bedeutung)
Altwassergebiet Dornau/Brunau Gerolds-
wiler Auen Naturschutzzone | und Wald-
schutzzone IVA

Alle ausserhalb Perimeter

*BZ0O

In Kraft seit 17. Januar 2014

¢ BZO Nachbargemeinden

e Kernzonenplan

Oetwil flr Lattenbachli.

e Sondernutzungsplanung (Son-
dernutzungsvorschriften, Gestal-
tungsplane, Erschliessungsplan,
Quartierpléne etc.)

Keine Kernzonen

Sondernutzungsplanung Zentrumtber-
bauung Ost; Privater Gestaltungsplan
«Baufeld Post»: Grundlage fir bereits
ausgeschiedenen Gewasserraum

¢ Massnahmenplanung zur Umset-
zung Naturgefahrenkarte

e Hochwasserschutzprojekte

Bearbeitung 2018, keine Massnahmen,
die

¢ Revitalisierungsprojekte

Bereits umgesetzt Bereich Fahr-
weid/Limmat

¢ Punktuelle Gefahrenbeurteilung*
(wenn keine Naturgefahrenkarte
vorhanden)

Langfristige Projekte (keine Planungen):
Bereich Wiesentélibach offener Teil ober-
halb Siedlungsgebiet)

Bereich Stettengraben: unterster Teil des
Dorfbaches vor Binzmuhliweiher

e Infrastrukturprojekte (Strassen,
Kunstbauten, Werkleitungen)

Nicht notwendig, da Naturgefahrenkarte
vorhanden

Fernwarme Bereich Steinhaldenstrasse,
nicht im Bereich Gewéasser

e Denkmalschutz (kommunale
Schutzobjekte)

o Grosse Bauvorhaben (z. B. Are-
aluberbauungen) am Gewasser

Evt. im Bereich Poststrasse (Dorfbach)
relevant

Keine weiteren geplant, Bereich Zentrum
ist Gewasserraum bereits ausgeschieden
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Grundlage/Vorhaben Status Relevanz | Bemerkungen zu Relevanz und Status

¢ Bestehende Gewasserabstands-
linien

¢ Kommunale Konzepte (Master-
plane, Leitbilder, Testplanungen,
Entwicklungskonzepte etc.)

¢ Grundlagen zum gewasserpra-
genden Einfluss von Ortsbild und
Identitat

* Diese Dokumente missen fir eine Festlegung des Gewdasserraums zwingend vorhanden sein.
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Indizien Abschnitt | Abschnitt Abschnitt Abschnitt | Abschnitt | Abschnitt
(gem. Informationsplattform Gewidsserraum) D8 D9 D10 D11 L1 L2
[ia/nein] [ia/nein] [ia/nein] [ia/nein] [iafmein] [ja/nein]

Das zur Bebauung geplante Grundstiick/Gebiet befindet sich im ja ja ja ja ja ja

Hauptsiedlungsgebiet

Das zur Bebauung geplante Grundstick ist nicht durch landwirt- ja ja ja ja ja ja

schaftliche Nutzflachen vom Hauptsiedlungsgebiet abgegrenzt

Das zur Bebauung geplante Grundstiick bildet eine Bauliicke nein nein nein nein nein nein

Das zur Bebauung geplante Grundstick/Gebiet ist fir eine bauli- ja ja ja nein ja ja

che Verdichtung pradestiniert oder entspricht einer planerisch

erwiinschten Siedlungsentwicklung

Das zur Bebauung geplante Grundstiick/Gebiet liegt in einer Zone ja ja nein nein nein nein

mit hoher Ausniitzung.

Das zur Bebauung geplante Gebiet ist bereits weitgehend mit ja ja ja nein ja ja

Bauten und Anlagen (berstellt.

Die Grundsticke in der Umgebung sind baulich weitgehend ja ja ja nein ja ja

ausgeniitzt.

Das Vorhaben tangiert keine bedeutenden, siedlungsinternen ja ja ja ja ja ja

Griinrdume.

Es sind keine grisstenteils naturbelassene Ufervegetation bzw. ja ja ja ja ja ja

grosse Griinflachen entlang des Ufers vorzufinden.

Bauten und Anlagen grenzen direkt ans Ufer. ja ja nein nein nein ja
Beurteilung dicht dicht nicht dicht dicht dicht

Eazit abschliessend iberbaut iiberbaut Uberbaut | Gberbaut | dberbaut

[dicht iiberbaut f nicht dicht Tendenz dicht iiberbaut ja

iiberbaut bzw. Angabe zur ent-

sprechenden Tendenz] Tendenz nicht dicht iiber-

baut

«ineqJaqn 1yaip» Bunjivunag 7 Bueyuy
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Kanton Ziirich
Baudirektion

Amt fir Abfall, Wasser,
Energie und Luft

Festlegung
GEWASSERRAUM

Herleitung und Resultate

GEMEINDE

8954 Geroldswil

AUTOR: swTplus AG
Schineggsirasse 30
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Kanton Ziirich
Baudirektion

Amt fiir Abfall, Wasser,
Energie und Luft

Anleitung

Vorbereitung
Termine und Grundlagen

schritt 1 schritt 2 Schritt
Abschnitts- Minimaler Erh
Gewasserraum

§

Schlussdossier

Anforderungen und Vorlagen

ABKURZUNG SVERZEICHNIS

F Freibord

GR Gewasseraum

GRmin minimaler Gewasserraum geméass Gewasserschutzgesetz

GSchG Gewasserschutzgesetz

GSchV Gewasserschutzverordnung

H Gesamthiéhe Gewassersohle bis Baschungskante

HQy, Abflussmenge bei einem Hochwasser mit x-jahrlicher Wiederkehrperiode
HWS Hochwasserschutz

| Fliessgefalle

K Rauhigkeitsbeiwert

KOHS Kommission fir Hochwasserschutz, Wasserbau und Gewasserpflege

Das Dossier halt Herleitung und Resultate zum festgelegten Gewasserraums lhrer Gemeinde fest.
Der Aufbau des Dossiers orientiert sich an der Abbildung links aus der Informations plattform
Gewasseraum (www_gewaesseraum.ch).

Die Bearbeitung des Dossiers beginnt mit dem Blatt "Schritt 1. Die Schritte 1, 2, 4 und 5 werden auf
|e einem Arbeitsblatt, der Schritt 3 auf zwei Arbeitsblattern (3a und 3b) bearbeitet. Auf dem Blatt
Resultate wird die Herleitung als Ubersicht und der festgelegte Gewasserraum pro
Gewasserabschnitt zusammengefasst.

Geschitzte Felder in den Tabellen sind hellgrau hinterlegt. Weisse Felder und farblich
hervorgehobene Resultatefelder kiénnen bearbeitet werden. Wo Nachweise erforderlich sind, ist dies
gekennzeichnet.

Das Dossier ist auf ein A3-Querformat optimiert. Bitte reichen Sie das vollstandig ausgefiillte Dossier
ausgedruckt und unterschrieben mit Ihren Gbrigen Unterlagen beim AWEL ein.
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Schritt 1: Abschnittsbildung

GEMEINDE: 8954 Geroldswil

Gewidssemummer Gewidssernamse Name A bs chnitt

[hr] Beizpizlnams

2 Dorbach

2 Dorbach

2 Dorbach

2 Dorbach

2 Dorbach

2 Dorbach

2 Dorbach

2 Dorbach

2 Dorbach

20230117_Geroldswil_Festlegung Gewaesserraum xls

Linge Abschnitt Typ Okomorphalogis, Gefahrenbereiche P otenzial gemds s kant. Eindolungen, Abstirze, MNutzungszonen,
Gerinnes chlenbreite, gemdss Revitalisierungs-planung  Kunstbauten Schutzgebiete,
Breitenvariabilitit Maturgefahrenkarte (Briicken etc.} Ubergange,
Siedlungsstruktur
fm] Puuswahl dropdown] [Tesd] [Text] [Texd] [Text [Texd]
Hgine oder Geringer Mutzen fiir Matur
wermnachlissighars und Landschat im Keine Abstize oder
125 Eingedoler Bach/Fluss Eingedalt GefShrdung (Defzitbeim  Verhditnis zum Aufwand.  Bauwerke in diesem Wohnzone W1.3
Einlauf betrifft nicht die Moch kzine Revitslisierung  Abschnit
Colz) geplant
Geringer Nutzen fiir Matur
Keine cder und Landschat im Keine Abstize oder
50 Eingedolier BachFluss Eingedalt wemachlizsighare Verhdltnis zum Aufwand.  Bauwerks in dizsem Wohnzone W1.3
GefShrdung MNoch keine Revitslisierung  Abschnitt
geplant
Geringar Nutzen fiir Matur
) ) Gerings bis mitbere und I:amtlschal: im I(einehbsﬁilzg odar
25 Eingedoler Bach./Fluss Eingedolt Gafghrdung W erhiltnis zum Aufwand. Bauwerks in dizsem Wohnzone W1.2
Moch kzine Revitslisierung  Abschnit
geplant
Miterer Mutzen fir Natur
Hibnstlich, naturiemd Hgine oder und Landschat im Hgine Abstirze oder
20 Ofiener Bach Fluss GSB:0.2m wemachlizsighars Verhdltnis zum Aufwand.  Bauwwerks in dizsem ‘Wohnzone W1.3
Breienwarisbilitit: keins GefShrdung Moch k=ine Revitslisierung  Abschnitt
geplant
Keine cder Mitterer Mutzen fir Natur
wernachlissighars und Landschat im Heine Abstize oder
52 EingedolerBachFluss  Eingadolt Gefdhrdung (Defzitbeim  Verhiltnis zum Aufwand.  Bauwerke in dizsem x;;’“"e W1.3, W1 8 und
Einlsuf betrifft nicht die Noch keine Revitalisisrung  Abschnitt
Cols) geplant
Mitterer Mutzen fir Matur
Heine oder und Landschat im Hgine Abstize oder
103 Eingedolier Bach/Fluss Eingedolt wermnachlissighars W erhiltnis zum Aufwand. Bauwerks in dizsem Wohnzone W1.6 und W26
Gefahrdung Moch kzine Revitslisierung  Abschnit
geplant
Mitterer Nutzen fir Natur
Keine cder und Landschat im Keine Abstize oder
180 Eingedoler Bach/Fluss Eingedalt wemachlizsighare Verhdltnis zum Aufwand.  Bauwerks in dizsem ‘Wohnzone W2.6
GefShrdung Moch k=ine Revitslisierung  Abschnitt
geplant
Geringer bis mittlerer
Hgine oder Nutzen fiir Nater wnd Hgine Abstirze oder
110 Eingedoler Bach/Fluss Eingedalt wemachlissighare Landschat im Verhditnis  Bauwerke in dizsem Zentrumzone £35
GefEhrdung zum Aufwand. Noch keine  Abschnitt
Revitalisisrung geplant
Geringar Nutzen fiir Matur
Keine oder und Landschat im Keina Abstize oder
100 Eingedoler Bach/Fluss Eingedolt wernachlissighars W erhiltnis zum Aufwand. Bauwerks in dizsem Zentrumzone Z35
Gefahrdung Moch kzine Revitslisierung  Abschnit
geplant
17.01.2023
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Gewdssemummer

Gewdssername

2 Dorbach

2 Dorbach

2 Dorbach

2 Stetengraben

2 StetEngraben

2.1 Litenbdchi

2.1 Litenbdchi

3 Langgenbach

2 Linggenbach

Name A bschnitt

Linge Abschnitt Typ Okomorphelegie, Gefahrenbereiche P ote nzial gemds s kant. Eindolungen, Abstiirze, MNutzungszonen,
‘Gerinnes chlenbreite, gemiss Revitalis ierungs-planung  Kunstbauten Schutzgebiete,
Breitenvariabilitit Naturgefahre nkarte (Briicken ete.) Uberginge,
Siedlungsstruktur
Geringer Nutzen fiir Natwr
Keine oder und Landschat im Keine Abstize oder
120 Eingedetier Bach/Fluss Eingedolt wernachlEssigh Verhiltnis zum Aufwand.  Bauwerke in diesem Zentrumzone Z3 6
Gefdhrdung Moch k=ine Revitslisierung  Abschnitt
geplant
Geringer Mutzen fibr Matur
Keine oder und Landschat im Kezine Abstirze oder Gewerbezone 545,
120 Eingedoler B ach/Fluss Eingedolt vemachlizsigh W erhittnis zum Aufwand. Bauwerke in dizzem Wohnzone mit
Gefdhrdung MNoch keine Revitslisierung  Abschnitt Gewerbeanteil WG 3.2
geplant
Geringer Mutzen fibr Matur
Keine oder und Landschat im Keine Abstize oder Wohnzane mit
135 Eingedoler Bach/Fluss Eingedait wemachlzssigh Werhiltnis zum Aufwand.  Bauwerke in dissem Gewerbeantsil WG 3.2,
Gefdhrdung Moch kzine Revitslisierung  Abschnit Gewerbezons
geplant
Grosseils im Geringer Mutzen filr Matur
Stark besintrichtigt G5B: Restgef@hrdungsbersich und Landschat im Freihalterone angrenzend
100 OfenerBach/Fluss 0.6 m B reitenwa riabilitit {Hinweisbersich), z.T. auch Verhiltnis zum Aufwand. 1 Bauwerk ohne Absurz an W ohnzone mi
singeschrankt in den Bereichengernings  Noch k=ine Revitslisierung Gewerbeantsil
biz mittlere GefEhrdung geplant
Geringar Nutzen fiir Natwr
Kii nstlich, nauriemd Mittlere bic erhebliche und Landschat im Freihaltezone angrenzend
220 OfenerBachFluss GSB:0&m Gefhidung Verhiltniz zum Aufwand. & Bauwerke ohne Absturz  an'Wohnzone mi
Breienwarishilitit: keins Moch k=ine Revitslisisrung Gewsrbasntsil
geplant
Geringer Nutzen fiir Matur
Keine oder und Landschat im Heine Abstize odar Wohnzone W1.8 und
20 Eingedoler B ach/Fluss Eingedolt vemachlissighars W erhittnis zum Aufwand. Bauwerke in dizzem Wohnzone mit
GefShrdung Moch kzine Revitslisizrung  Abschnit Gewsrbeantsil WG 2.0
geplant
Geringer Mutzen fibr Matur
Kiinstlich natwrfremd, und Landschat im VWohnzone mit
25 OfznerBach/Fluss G5B:0.3m Mittlzre GefShrdung Verhditniz zum Aufwand. 3 Bavwerke chne Absturz Cewerbeantsil WE 2.0
Breilenwarisbilitit: keins Moch kzine Revitalisierung .
geplant
Grosser Nutzen flir Natur
Kiinstlich naturframd, Keine oder und Landschat im - - .
45 OfiznerBachFluss BSE:15m vemachizssigh Verhsitnis zum Aufwand. ?oh;m’“‘;"“"e Aostime(bE  yyohrrane W28
Braienwarizhilitit: keins Gefdhrdung Moch k=ine Revitslisizrung
geplant
Grozser Nutzen fiir Natur
Kiinstlich natwrfremd, Keine oder und Landschat im
120 Ofizner Bach/Fluss GEB:20m wermachisssigh Verhditniz zum Aufwand. 2 Bauwerke chne Absturz  Wohnzone W 25
Breienwariabilitét: keine Gefdhrdung MNoch keine Revitalisierung

geplant
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Schritt 2: Minimaler Gewasserraum

GEMEINDE: 8954 Geroldawil
Name A bschnitt Schutzgebiet gemiss Art. Sohlenbreite® Breite mva riabilitit* Korrekturfaktor Gewd ssermum-Gutachten  natiirliche 5ohlenbreite Verzicht (Begrindungf™ Minimaler
41a Abs 1 GschV fiir Fliessgewsds ser mit Gewdsserraum™*
natiirlicher 5chlenbreite
=15m voerhanden?
uackivEs: | ha
BSP_D1 [Auswah| dropdown] fm] [Auswahl dropdown] [Auswah ] dropdown] |A uswahl dropdown] [ [Teaxt]
D1 nein 0.2 keine 2 nein 0.4
02 nein 0.2 keine 2 nein 0.4
D3 nein 0.2 keine 2 nein 0.4
D4 nein 0.2 keine 2 nein 0.4
D& nein 0.2 keine 2 nein 0.4
jui} nein 0.2 keine 2 nein 0.4
o7 nein 0.2 keine 2 mein 0.4
o2 nein 0.2 keine 2 mein 0.4
s} nein 0.2 keine 2 mein 0.4
bereits susgeschisden nein 0.2 keine 2 mein 0.4
D10 nein 0.2 keine 2 mein 0.4
Dii nein 0.2 keine 2 mein 0.4
51 nein 0.6 eingeschrankt 1.5 nein 03
52 nein 0.8 keine 2 mein i8
LAETT1 nein 0.3 keine 2 mein 08
LAETTZ nein 0.3 keine 2 mein 08
L nein 1.5 keine 2 mein 3
Lz nein 2 keine 2 mein 4
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Schritt 3: Erh6hung (Hochwass

GEMEINDE: 8854 Geroldswil

- KUNSTLICH ANGELEGTE
FLIESSGEWASSER ETEE:E:SE:;ER GEWASSER
offien eingedolt ;?f:nl.tingedch} Weiher
Name Schutzziel HG Freibord F maximal Ra uhigkeits - Fliessge- Gesamthohe Berechneter Berechneter Berechneter Erforderlicher Erforderlicher  Priifung Berechneter Kann HWS mit  Ist eine Gewdhlter
A bschnitt gemass zuldssiges be wert K fallel Sohle- Raumbedarfaus Raumbedarf aus Raumbedarf Raumbedarf aus Raumbedarf aus Unterhalts- Raumbedarf aus techn. Erhéhung aus Gewsd sser-mum
Vorgabe Kt. A bflussvolu-men Bdschungs- Sicht HWS Sicht HW S aus SichtHWS  Sicht HW5* Sicht HW 5= streifen; Sicht HWS mit  Massnahmen Sicht HWS HW 5
ZH (HG100 oder kante H Anpassung  einsettigem sichergestellt erforde dic h?
HG300) maglich? Uferstreifen werden?
o 0 [
BEF_O1 ‘[;‘r‘:sp:':‘:'.] im] [m3] Im12 /5] imim]  [m] [mi fm] jm] ml m] Emm"n] mi Elﬁrtotﬂ::rl.] 5 r::::ln .
D1 HQ100 05 04 20 0077 10.4 nein bitte suswihlen  nein
D2 HQ100 05 05 B85 4,865 nein bitte suswihlen  nein
03 HQ100 05 05 20 0077 10.4 nein bitte suswihlen  nein
D4 HQ100 05 25 005 0.85 98 nein bitte suswihlen  nein
D& HQ100 05 1 20 0077 10.4 nein bitte suswihlen  nein
D6 HQ100 05 1 20 0077 10.4 nein bitte suswihlen  nein
D7 HQ100 05 1 20 0077 10.4 nein bitte suswihlen  nein
D& HQ100 05 1 20 0057 85 ja. einseitg &5 bitte suswihlen  nein
D3 HQ100 05 1 20 0057 85 ja, sinssity 85 bitte suswihlen  nein
DEEE  HQ100 nein bitte auswihlen  nein
Db HQ100 1 B85 0048 4.9 nein bitte suswihlen  nein
D11 HQ100 05 1 20 0077 10.4 nein bitte suswihlen  nein
51 HQID0 nesin bitte auswihlen  nein
52 HQID0 nein bitte suswihlen  nein
LAETT1 HQ100 mein bitt= suswihlen  nein
LAETTZ HQI00 nesin bitte auswihlen  nein
L1 HQAD0 05 135 20 003 16 124 ja. beidseifig bitte suswihlen  nein
L2 HQ3AD0 05 135 20 001 1.82 143 ja, beidssity bitte suswihlen  nein
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wadssernutzung)

GEMEINDE: 8954 Geraldswil
REVITALISIERUNG: NATUR- UND LAMDS CHAFT SSCHUTZ GEWASSERNUTZUNG:

Mame A bse hnitt Abschnitt mit Wenig Raumbedarf Raumbedarf Ist eine Erhdhung  Raumbedarf Raumbedarf Isteine Erhéhung  Raumbedarf aus Raumbedarf Ist eine E thdhung Raum be darf
Potenzial gemdss  beeintrichtigt, anhand anhand eines aus Sicht aus Sicht anhand eines aus Sicht Natur- Sicht Natur- und anhand von aus Sicht Gewdsser- aus Sicht Gewidsser
kantonaler naturnah ocder Fachgutac hten Fachgutachtens Revitalisierung Revitalisierung Fachgutachtens und Landschafts-  Landschafts-schutz definierten Kriterien nutzung nutzung
Revitalisierungspla natirliches durchgefihrt? erforderlich? schutz erforde dich?
nung? Gewids ser gem. erfordedich?

U komophologie

ODER

Vorranggebiet kant.

Richtplan?
[Auswshl dropdown] [Auswshl dropdown]  [Auswahl dropdown]  [Text] [Auswahl dropdown] [Texd] [Auswahd dro pdown] [Teat] [Ausarahd dropdown]
nein nein nein nein nein nein
nein nein meEin nein nein nein
nein nein meEin nein nein nein
nein nein nein nein nein nein
nein nein nein nein nein nein
nein nein meEin nein nein nein
nein nein meEin nein nein nein
nein nein mein nein nein nein
nein nein nein nein nein nein
nein nein nein nein nein nein
nein nein nein nein nein nein
nein nein meEin nein nein nein
nein nein meEin nein nein nein
nein nein nein nein nein nein
nein nein nein nein nein nein
nein nein meEin nein nein nein
JE] nein £ 145 nein nein nein
=] nein £} 145 nein nein nein

hitie s aw Shien

hitte sarcwsihilen

hitte suraw Shien

hitta 3 rswShian

hite surcwShien

hithe surcwdhlen
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Schritt 4: Anp:

GEMEINDE: 8954 Geroldswil

Name A bschnitt Erforderlicher Gewidsse maum Gefihrdung vorhanden? Nachweis dicht Gberbaut? [ja: Nachweis asymmetrische Machweis: Reduktion aufgrund  Ergebnis der Angepasster
gemiss Schritt3 Verweis auf Kapitel, nein] Anordnung? HWS mdglich? Interessensabwigung mit Gewisserraum

[ja: Verweis auf Kapitel; nein] [la: Verweis auf Kapitel; nein] Verweis auf Kapitel (A symmetrie/Reduktion)

BSP_01 m] [Auswahl dropdown] [Teset] [Tesdt] [Tt [Text]

D1 11 nein nein nein nein Kap. 7.1

Dz 11 nein nein nein J& (Hap. 82.1) Kap. 7.1

D3 11 nein nein nein nein Kap. 7.1

D4 11 nein nein nein nein Kap. 7.1

D5 11 nein nein nein nein Kap. 7.1

D& 11 nein nein nein nein Kap. 7.1

o7 11 nein nein nein nein Kap. 7.1

D& 11 nein j= (Hap. B2.7) nein 3 (Hap. 5.1) Hap. 7.1

D3 1 nein j2 (Hap. B2.0) nein 3 (Hap. 51) Hap. 7.1

bereits ausgeschisden 11 nein Ja nein nein Kap. 7.1

(53 [} 11 nein eher ja nein & (Kap. 823) Kap. 7.1

D11 11 nein nein nein nein Kap. 7.1

51 11 nein nein nein nein Kap. 7.1

52 11 nein nein nein nein Kap. 7.1

LAETTi 11 nein nein nein nein Kap. 7.1

LAETTZ 11 nein nein nein nein Kap. 7.1

L1 14.5 nein nein nein nein Kap. 7.1

Lz 14.5 nein j=(Hap. B22) nein ja (Hap. £.1) Hap. 7.4
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Schritt 5: Schlussprufung

GEMEINDE: 8954 Geroldswil
Name A bsc hnitt Erfordedicher Gewdsserraum gemidss Schritt 4 MNachweis Priifung Ham onisierung Nachweis Priifung der recht- und zweckmd ssigen Gesamtbeurte ilung
Ausgestaltung des Gewds sermums (worgesc hlagene Breite des GR)
BSP_01 [m] [Texq [Textf
D1 1 Wap. 832 Kap. 7.2
Dz 455 Wap. 832 Kap. 7.2
D3 1 Wap. 832 Kap. 7.2
D4 1 Kap. 63 Kap. 7.2
D& 1 Kap. 63 Kap. 7.2
D& 1 Kap. 63 Kap. 7.2
DT 1 Kap. 63 Kap. 7.2
D& 85 Kap. 63 Kap. 7.2
Da 85 Kap. 63 Kap. 7.2
bereits ausgeschisden T6 Kap. 63 Kap. 7.2
D0 45 Kap. 63 Kap. 7.2
Dii i1 Kap. 63 Kap. 7.2
51 i1 Wap. 83 Kap. 7.2
52 i1 Wap. 83 Kap. 7.2
LAETT1 i1 Wap. 83 Kap. 7.2
LAETT2 i1 Wap. 83 Kap. 7.2
L1 i4.5 Wap. 83 Kap. 7.2
Lz i4.5 Wap. 83 Kap. 7.2

2
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Ubersicht Resultate

GEMEINDE: 8954 Geroldswil

Gewidssernummer  Gewidssemame Name Abschnitt Linge Abschnitt minimaler Erhéhung aufgrund  Erhéhung aufgrund  Erhdhung aufgrund  Erhéhung aufgrund  Reduktion miglich?  Anpassung Ausscheidung
Gew dsserraum™ Hochwasser-schutz  Revitalisierung Natur- und Land- Gew dsser-nutzung maglich ¥ Gewisse maum
schaftsschutz

] Beispiziname BSP_01 Im ™l I dropdown]  [Auswshldropdown]  [Auswshldropdown]  [Auswshldropdown]  [Auswahl dropdown]  [Auswshl dropdown]
2 Darfbach D1 125 11 nain nein nein nein nein nain
=3 Dorfbach DZ ) 11 nein nein nein nein = nein
2 D D2 25 11 nzin nsin nein nein nin nein
2 Darfbach D4 20 1 nzin nein nein nein nein nein
2 D Ds a2 11 nain nein nein nein nein nein
2 Darfbach [ 103 11 nain nain nein nein nein nain
2 D o7 120 11 nzin nsin nein nein nin nin
2 Darfbach D8 110 1 nzin nein nein nein = nein
2 D D3 100 11 nain nein nein nein = nein
o Dorfbach bereits ausgeschieden 120 1 nein nein nein nein nein nein
B Dorfbach D10 120 1 rein nein nein nein nein nein
2 D D11 135 11 nzin nein nein nein nein nein
2 Siettengraben St 100 1 nzin nein nein nein nein nein
2 Siettengrab =2 220 1 nein nein nein nein nein nein
21 Lstienbs LAETTI 0 11 nzin nein nein nein nein nein
2.1 Lstients LAETT2 25 1 nzin nein nein nein nein nein
3 Linggentach [ 45 145 nain = nein nein nein nein
3 Linggentach 2 120 17 nain = nein nein = nain
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Kanton Z{nch
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. :] Amt fur Abfall, Wasser, Energie
A und Luft
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Bau und Infrastruktur ] 15 Juli 2021 ’ 1 rachepiatz 2
Marco Kuhn g S = 8090 Zlrich
Huebwiesenstrasse 34 " | = l T, Telefon +41 43 259 43 49
Postfach oy el | l 1 | mikalmueller@bd.zh.ch
—d 1 ; rbau.zh.ch
8954 Geroldswil prmassa
13. Juli 2021

Geroldswil. Festlegung des Gewiisserraums im Siedlungsgebiet. Kommu-
nale Gewiisser. Vorpriifung gemiss § 15 e HWSchV. Stellungnahme.

Sehr geehrter Herr Kiihn

Sie haben uns die Unterlagen fiir die Gewasserraumfestlegung im Siedlungsgebiet zur Vor-
priifung eingereicht. Der Antrag zur Festlegung des Gewdésserraums erfolgt gemass § 15 e
der Verordnung {iber den Hochwasserschutz und die Wasserbaupolizei vom 14. Oktober
1992 (HWSchV; LS 724.112). Wir bedauemn, dass wir lhnen die Stellungnahme zum Ent-
wurf nicht fristgerecht zustellen konnten.

Wir haben die Unterlagen im Sinne von § 15 HWSchV geprift und dabei weitere kantonale
Fachstellen (Amt fir Raumentwicklung (ARE), Amt fur Landschaft und Natur (ALN), Amt fir
Mobilitit (AFM) und das Tiefbauamt (TBA)) einbezogen. Die eingegangenen Antrage sind
in die vorliegende Stellungnahme eingeflossen.

A. Zu den eingereichten Unterlagen

Fur die Vorpriifung ist dem Amt fiir Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) der Entwurf
fiir die Festlegung des Gewasserraums, bestehend aus einem Plan und einem technischen
Bericht, einzureichen. Folgende Unterlagen liegen vor:

Dossier «Gemeinde Geroldswil. Festlegung des Gewasserraums im Siedlungsgebuet Ver-
einfachtes Verfahren. Dorfbach/Stettengraben, Lattenbachli, Langgenbach», bestehend
aus:

a) Ubersichtsplan Gewasserrdume (Plan-Nr. 11.46.0049-1), datiert vom 31. Januar
2020

b) Detailplane Gewasserraum (Plan-Nr. 11.46.0049-2 bis 11.46.0049-4), datiert vom
31. Januar 2020

¢) Technischer Bericht inkl. «Formular Vorabkldrung», «Tabelle Herleitung und Resul-
tate» und «Terminplan», datiert vom 3. Februar 2020

Nachstehend wird auf die Unterlagen eingegangen.

Gewdsserraumplane und Geodaten

Die Gewasserraumpléne sind Ubersichtlich und weitgehend den Darstellungsvorgaben des
AWEL entsprechend gestaltet. Die Gewéasserrdume werden im geografischen Informations-
system des Kantons Ziirich (GIS-ZH) erfasst und mit Hilfe des GIS-Browsers zum Zeitpunkt

Vorprifungsbericht des AWEL Anhang 6: 1/9
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des Beginns der &ffentlichen Auflage der Offentlichkeit zur Verfligung gestellt. Fiir weitere
Informationen wird auf das Merkblatt «Geodaten und Darstellungsvorgaben fiir den Gewés-
serraumplan» des AWEL verwiesen. Im Rahmen der Uberarbeitung sind die Gewésser-
raumpléne und die Geodaten mit den Vorgaben aus dem Merkblatt abzugleichen und ggf.
anzupassen. Dies betrifft insbesondere folgende Punkte:

* Inden Pldnen sind die Abschnittsgrenzen darzustellen und die Abschnitte zu bezeich-
nen.

« Die Signatur fiir den minimalen Gewasserraum (rote Linie) Gberlagert die Linie des
festzulegenden Gewasserraums (schwarz strich-punktierte Linie mit blauer Bandie-
rung). Die Darstellung solite umgekehrt sein, sodass der festzulegende Gewasser-
raum die Signatur des minimalen Gewasserraums (rote Linie) (iberlagert.

* Bereits rechtskraftig festgelegte oder zur Festlegung in einem anderen Verfahren pro-
jektierte Gewasserrdume sind in der Legende als ergédnzende Inhalte auszuweisen
und im Plan differenziert darzustellen (vgl. Merkblatt, S. 22). Der Gewasserraum der
Limmat wurde noch nicht offentlich aufgelegt und ist der Offentlichkeit somit noch nicht
bekannt. Erfolgt die offentiiche Auflage des vorliegenden Dossiers vor der 6ffentlichen
Auflage des entsprechenden Abschnitts der Limmat sollte der Gewasserraum der
Limmat im vorliegenden Dossier noch nicht dargestelit werden.

* Gewasserraum-Polygone von verschiedenen Bachen dirfen (auch auf den Gewdasser-
raumplanen) weder vereinigt noch Gberlappend dargestellt werden. Dies bedeutet,
dass bei Zuflissen darauf zu achten ist, dass das Gewdsserraum-Polygon des Zuflus-
ses nur bis zum Polygon des Vorfluters gezogen wird (betrifft Einmiindung des Latten-
bachlis in den Stettengraben).

* Esist sicherzustellen, dass fir die 6ffentliche Auflage auf den Pldnen die Koordinaten
aller Stitzpunkte angegeben werden.

* Inden Planen sind die Gewésserachsen sowie die Wasserflichen der AV-Daten dar-
gestellt. Die Wasserflachen sind nicht farblich hervorzuheben.

« Bei der Erfassung der Geodaten ist darauf zu achten, dass aneinander angrenzende
Gewasserraumpolygone nahtlos erfasst (gesnappt) sind. Licken/Uberlappungen wur-
den bei den an das bereits rechtskraftige Gewésserraum-Polygon des Dorfbachs an-
grenzenden Gewasserraum-Polygonen festgestelit.

* Gewasserraum-Polygone mussen immer nahtios an Gemeinde-Grenzen gesnappt
werden (unterer Abschluss Gewésserraum Stettengraben, oberer Abschluss Gewas-
serraum Langgenbach). Der Gewasserraum des Léttenbachlis wird zudem Uber die
Gemeindegrenze zu Oetwil an der Limmat ausgeschieden. In solchen Fallen muss das
Gewasserraumpolygon immer durch die Gemeindegrenzen begrenzt werden, auch
wenn dadurch fir eine zusammenhangende Gewasserraumflache mehrere Polygone
generiert werden. Ein Gewasserraumpolygon muss immer eindeutig einer Gemeinde
zugewiesen werden konnen.

echnischer Bericht

Die Arbeitsschritte gemass der kantonalen Arbeitshilfe «Festlegung des Gewasserraums
im Siediungsgebiet» werden im Bericht korrekt abgehandelt. Die darin enthaltenen Grunds-
atze und Prinzipien wurden ebenfalls berlicksichtigt. Folgendes ist anzupassen resp. zu er-
ganzen:

Vorprifungsbericht des AWEL Anhang 6: 2/9
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Die wichtigsten Grundiagen werden in Kapitel 2.2 aufgefihrt. Grundsétzlich sind alle
Grundlagen von mittlerer bis grosser Relevanz fiir den Gewdasserraum (gemass For-
mular Vorabklarung) zu beschreiben und zu illustrieren. Im Formular Vorabklarung
sind Status und Relevanz der einzelnen Grundlagen vollsténdig zu bewerten.

Die Stellungnahme des ARE (vgl. Beilage) ist als Anhang zum technischen Bericht zu
ergénzen. In Kapitel 2 ist an den entsprechenden Stellen entweder darauf zu verwei-
sen oder die massgebenden Inhalte daraus im Bericht zu erganzen. ‘

Im Kapitel 3 Abschnittsbildung sind fiir das bessere Verstandnis in den Abbildungen 4,
5 und 6 die Abschnittsgrenzen der Abschnitte D1 und D12, Laett_1 und S2 sowie L1
einzutragen.

Der Abschnitt 4.3 «Anpassung an die baulichen Gegebenheiten { asymmetrische An-
ordnung und Reduktion des minimalen Gewasserraums» ist so zu strukturieren, dass
die Beschreibungen der asymmetrischen Anordnungen und der Reduktionen des mini-
malen Gewasserraums getrennt werden. Die jeweiligen Themenfelder sind in eigenen
Unterabschnitten abzuhandeln.

Das Kapitel 5 «Ausscheidung Gewasserraum st mit einer tabellarischen Ubersicht
mit den abschliessenden Resultaten der Gewasserraumfestiegung zu erganzen.

Im Rahmen der Bereinigung sind die Angaben in der Tabelle «Herleitung und Resul-
taten zu vervollsténdigen, mit den entsprechenden Angaben im technischen Bericht
und den Gewasserraumplénen abzugleichen und ganzheitlich zu uberprifen.

Durchgefiihrte Feldbegehungen und Riickschliisse daraus sind im technischen Bericht
nachvollziehbar (z.B. anhand von Fotos aus der Feldbegehung) zu dokumentieren.

B. Projektperimeter und Abschnittsbildung
1) Projektperimeter

Der Projektperimeter wurde volistandig und weitgehend sinnvoll definiert. Am Dorfbach
wurde im Abschnitt zwischen Hubwiesenstrasse und Limmattalstrasse resp. entlang der
Gemeindehausstrasse bereits ein Gewésserraum im Verfahren zur Festsetzung von Was-
serbauprojekten rechtskraftig festgelegt. Folgendes ist am Projektperimeter anzupassen:

Der oberste Abschnitt des Dorfbachs sollte weiter bachaufwarts verschoben werden,
so dass die Bauzone auf der rechten Seite des Baches vollstandig abgedeckt wird.

Die untere Begrenzung des Lénggenbachs sollte durch die Grenze Wohnzone / kanto-
nale Freihaltezone und nicht durch den projektierten Gewasserraum der Limmat erfol-
gen. Der projektierte Gewasserraum der Limmat befindet sich in einem frihen Entwurf-
Stadium (noch keine offentliche Auflage erfolgt).

Das Léttenbéchli bildet im Abschnitt Laett_1 die Gemeindegrenze zu Oetwil an der Limmat
Die inhaltliche Abstimmung zwischen den beiden Gemeinden ist erfolgt. Wir weisen darauf
hin, dass die Festlegung auch verfahrenstechnisch (6ffentliche Auflage dieses Gewasser-
raums muss in beiden Gemeinden gleichzeitig erfolgen) mit der Gemeinde Oetwil an der
Limmat abzustimmen ist.

Vorprifungsbericht des AWEL
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2) Abschnittsbildung

Fir die Bestimmung des Gewésserraums miissen die einzelnen Gewasser abschnittsweise
betrachtet werden. Als zentrale Grundlage firr die Abschnittsbildung dient die Karte der Ge-
wasser-Okomorphologie des Kantons Ziirich. Die darin enthaltenen Informationen (u.a. ak-
tuelle Sohlenbreite und Breitenvariabilitat) sind mit der Informationsebene «Bodenbede-
ckung & Einzelobjekte» der AV-Daten undfoder vor Ort zu Uberprifen. Die Lage der offe-
nen Gewasser ist jeweils anhand des digitalen Héhenmodells (DHM) des Kantons Ziirich
zu prifen. Die Lage der Eindolungen ist, sofem vorhanden, mit dem Waerkleitungskataster
zu verifizieren.

Die im technischen Bericht geschilderten Griinde und Uberlegungen fiir die Abschnittsbil-
dung sind nachvollziehbar und erscheinen sinnvoll. Es wird jedoch nicht erwahnt, ob die
Lage der Gewasserachsen anhand des DHM, des Werkleitungskataster sowie der AV-Da-
ten verifiziert wurden. Bei erfolgter Priifung ist diese und deren Ergebnisse im Bericht zu
dokumentieren.

C. Minimaler Gewisserraum nach GSchV

Die Bemessung des erforderlichen Raumbedarfs von Fliessgewéassern und stehenden Ge-
wassern wird in Art. 41a der Gewasserschutzverordnung (GSchV; SR 814.201) definiert.
Art. 41a Abs. 1 und 2 sowie Art. 41b Abs. 1 GSchV bezeichnen die minimale Breite des
festzulegenden Gewisserraums.

Die massgebenden Gewasser befinden sich nicht in einem Schutzgebiet nach Art. 41a
Abs. 1 GSchV. Der minimale Gewasserraum wurde an allen Gewassern korrekt nach Art.
41a Abs. 2 GSchV berechnet. Die natiirlichen Gerinnesohlenbreiten wurden dazu korrekt
hergeleitet; bei den eingedolten Fliessgewéssem (alle Abschnitte Dorfbach und Teile des
Lattenbachlis) wurde die natiirliche Gerinnesohlenbreite anhand des bestehenden Dolen-
durchmessers und anhand von Referenzabschnitten (z.B. oberhalb angrenzender, offener
Gewasserabschnitt) hergeleitet,

D. Erhéhung Gewisserraum

Gemass Art. 41a Abs. 3 GSchV muss der Gewésserraum erhoht werden, soweit dies zur
Gewahrieistung des Hochwasserschutzes, fiir eine Revitalisierung, fir den Natur- und
Landschaftsschutz sowie fiir die Gewdssemutzung erforderlich ist.

1) Raum fiir den Hochwasserschutz

Die Unterlagen und Methodenbeschreibung zur Bestimmung des Raumbedarfs aus Sicht
des Hochwasserschutzes sind im technischen Bericht dokumentiert und Zu weiten Teilen
nachvollziehbar,

Insgesamt weist die Naturgefahrenkartierung vier Gerinneschwachstellen innerhalb des
Gemeindegebiets von Geroldswil aus. Diese Schwachstellen betreffen den Dorfbach (drei
Schwachstellen) und den Stettengraben (eine Schwachstelle). Fiir das Lattenbéchli und
den Langgenbach muss somit eine Erhdhung des Gewasserraums aus Sicht Hochwasser-
schutz nicht gepriift werden. Im technischen Bericht wird richtigerweise erwahnt, dass die
Hochwassergeféhrdung am Stettengraben durch einen Riickstau der Limmat entsteht,
weshalb keine weiteren Nachweise notwendig sind. Die Eintrage in der «Tabelle Herleitung
und Resultate, Arbeitsschritt 3: Erhdhung (Hochwasserschutz)» sind entsprechend zu 16-
schen.

Vorprifungsbericht des AWEL
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Beim Dorfbach wurde nicht geprift, ob eine Erhdhung aus Sicht Hochwasserschutz erfor-
derlich ist. Die Argumentation, dass Schwachstellen aufgrund von Verklausungen bzw.
Verstopfung nicht durch einen erhdhten Gewasserraum behoben werden kénnen, kann bei
Punktschwachstellen, i.d.R. sind dies Ubergénge (Briicken oder Durchigsse), herangezo-
gen werden. Bei Eindolungen ist dies hingegen nicht passend. Die Gefahrenkartierung
macht keine Aussagen zur Abflusskapazitat der Eindolung. Es ist nicht ersichtlich, ob die
Dole des Dorfbachs ohne Berlicksichtigung von Verklausungsszenarien geniigend Fas-
sungsvermogen fir die schadlose Durchleitung eines HQ100 oder HQ300 aufweist.

Aus diesem Grund miissen im Rahmen der Prifung Erhhung Hochwasserschutz fur alle
eingedolten Abschnitte Querprofilbetrachtungen nach Vorgabe der Informationsplattform
Gewasserraum durchgefuhrt werden. Der entsprechende Abschnitt im technischen Bericht
ist dahingehend zu erganzen.

Samtliche verwendeten Eingangsgrossen (Bemessungsabfluss, Gefalle, Rauigkeitsbeiwert)
sowie die Nebenresultate (Fliessgeschwindigkeit, Froudezahl) sind zu dokumentieren. Bei
eingedolten Abschnitten mit Langsgefalleverhaltnissen von Uber 2% ist ab einem TeilfGl-
lungsgrad von 60% ein Zuschlagen der Leitung zu erwarten; es ergibt sich ein (lokaler)
Druckabfluss. Je nach Fliessgeschwindigkeit, Langsgefalle und auch Energieverlusten er-
geben sich dadurch in den Schichten hohe Wasserspiegellagen, welche allenfalls auch zu
Austritten filhren kénnen. Die Kapazititsberechnung von steileren Leitungen sollte deshalb
nur mit Teilfillungsgraden von max. 60% erfolgen. Aligemein sollten rechnerisch sehr hohe
Fliessgeschwindigkeiten in den Leitungen kritisch hinterfragt werden, da diese auch einen
entsprechend hohen Aufstau am Einlaufbauwerk erfordern.

Die anzuwendenden Schutzziele wurden anhand der Risikokarte Hochwasser und der
Identifikation von Sonderrisiko-Objekten bestimmt. Die Schutzziele werden korrekt definiert.

2) Raum fiir die Gewasserrevitalisierung

Die Unterlagen und Methodenbeschreibung zur Bestimmung des Raumbedarfs aus Sicht
der Gewasserevitalisierung sind vollstandig und ausreichend sowie nachvollziehbar doku-
mentiert. Fur die Abschnitte L1 und L2 des Langgenbachs wird die Prifung Erhéhung Revi-
talisierung durchgefihrt. Grund hierfur ist ein grosser Revitalisierungsnutzen. Dabei werden
die Gewasserraume geméss Biodiversitatskurve bestimmt und ausgewiesen.

Im nachfolgenden Arbeitsschritt «Anpassung an die baulichen Gegebenheiten» werden die
nach Biodiversitatskurve ermittelten Gewasserraume wieder reduziert. Diese «Reduktion»
fallt nach Vorgabe der Informationsplattform Gewasserraum jedoch immer noch unter
Schritt 3 «Erhohung Revitalisierung». Besteht die Absicht, den Gewasserraum nach Bio-
diversititskurve zu reduzieren, ist der Raumbedarf aus Sicht Revitalisierung zu ermitteln.
Die Darlegungen und Argumente in Kapitel 4.3 sind folglich in das Unterkapitel 4.2.2 zu
{iberfiihren. Eine weitere Abhandlung in Schritt 4 wére erst dann notwendig, wenn eine Re-
duktion unter den minimalen Gewéasserraum angestrebt wiirde und entsprechend die Vo-
raussetzung «dicht Gberbaut» erfiillt sein musste. Diese Voraussetzung ist fir die Ab-
schnitte L1 und L2 unseres Erachtens jedoch ohnehin nicht erfullt,

Bei der Bestimmung des Raumbedarfs Revitalisierung sind folgende Aspekte nochmals zu
prufen.
« Die Gerinnesohlenbreiten des Langgenbachs werden mit 1 .5 mund 2.0 m angegeben.

In der Abbildung 20 ist die Gerinnesohlenbreite des Abschnittes L1 mit 2.75 m ange-
geben. Die tatséchliche Sohlenbreite ist zu Uberprufen.

Vorprifungsbericht des AWEL
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e Abschnitt D6: Der eingedolte Abschnitt liegt nicht in der Strasse. Aufgrund der raumli-
chen Verhiltnisse bestent linksufrig ein Offnungspotenzial. Mit der asymmetrischen
Anordnung in den Strassenraum hinein wird diesem Offnungspotenzial nicht Rech-
nung getragen. Demgegeniber steht die Nutzungseinschrénkung des privaten Grund-
stiicks. Auch mit dem symmetrisch angeordneten minimalen Gewasserraum werden
die Bestandesbauten nicht tangiert und das Grundstiick bleibt weiterhin nutz- und be-
baubar. Vor diesem Hintergrund ist nicht verstandlich, inwiefem durch die vorgeschla-
gene Anordnung in der Summe eine bessere Losung resultiert. Der minimale Gewas-
serraum ist symmetrisch auszuscheiden.

« Abschnitt D7: Das eingedolte Fliessgewasser liegt teilweise in der Strasse; das Off-
nungspotenzial an der aktuellen Lage scheint sehr gering. Dennoch ware mittel- bis
langfristig eine symmetrische Anordnung aus Sicht Gewasser grundsatzlich besser,
als die vorgeschlagene asymmetrische Anordnung in den Strassenraum hinein. Dem-
gegenliber steht die Nutzungseinschrankung der privaten Grundstiicke auf der rechten
Seite durch den Gewasserraum. Auch bei einer symmetrischen Anordnung des mini-
malen Gewasserraums sind die Grundstiicke jedoch weiterhin nutzbar und die Bestan-
desbauten werden kaum tangiert. Eine Verschiebung des Gewasserraums in den
Strassenraum hinein bringt dem Gewiésser hingegen auch langfristig keinen Mehrwert,
Vor diesem Hintergrund ist auch im Abschnitt D7 nicht ersichtlich, inwiefern durch die
vorgeschlagene Anordnung in der Summe eine bessere Losung resultiert. Ohne eine
stichhaltigere Argumentation ist der minimale Gewasserraum symmetrisch auszu-
scheiden. Mit den entsprechenden Nachweisen (dicht Uberbaut) konnte fir diesen Ab-
schnitt allenfalls auch ein reduzierter Gewéasserraum ausgeschieden werden.

« Abschnitt D11: Aufgrund der raumlichen Gegebenheiten wird die vorgeschlagene
asymmetrische Anordnung grundsétzlich als zweckmassig erachtet. Im Hinblick auf die
Opfersymmetrie sollte die Argumentation im technischen Bericht jedoch gescharft wer-
den.

2) Dicht uiberbautes Gebiet / Reduktion

Geméss Art. 41a Abs. 4 GSchV kann die Breite des Gewasserraums in dicht Gberbauten
Gebieten den baulichen Gegebenheiten angepasst werden, soweit der Schutz vor Hoch-
wasser gewahrieistet ist.

Vorliegend wird firr die beiden Abschnitte D8 und D9 des Dorfbachs die Lage in dicht Uber-
bautem Gebiet geltend gemacht, der minimale Gewasserraum reduziert und an die bauli-
chen Gegebenheiten angepasst. Die Einschétzung, wonach die beiden Abschnitte in dicht
(berbautem Gebiet liegen, wird geteilt.

Die Bestimmung des reduzierten Raumbedarfs aus Sicht Hochwasserschutz muss gemass
den Ausfiihrungen in Kapitel D.1) der vorliegenden Stellungnahme und bei Abschnitt D8,
aufgrund des vorhandenen Offnungspotenzials, anhand der Querprofilbetrachtung fir of-
fene Fliessgewasser nach Vorgabe der Informationsplattform Gewasserraum (T rapezprofil)
neu durchgefiihrt resp. erganzt werden.

F. Schlusspriifung
1) Harmonisierung

Anlasslich einer Schlusspriifung ist vom Planungstrager zu verifizieren, ob der ausgeschie-
dene Gewdsserraum mit bestehenden Vorgaben harmonisiert werden kann.

Vorprifungsbericht des AWEL
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¢ Das Schema der mdglichen Revitalisierung Lénggenbach (Abb. 20) zeigt auf, dass die
gesamte Breite des minimalen Gewésserraums von 14.5 m fiir die naturnahe Ausge-
staltung der Gerinnesohle und der Uferbereiche zur Verflgung steht. Nicht beriicksich-
tigt sind jedoch die beidseitigen Unterhaltsstreifen, welche fir die Querprofilbetrach-
tung grundsatzlich ebenfalls im Gewasserraum angeordnet werden miissen. Es ist zu
prifen und darzulegen, ob ein einseitiger Unterhaltsstreifen ausreichend oder allenfalls
eine Sicherung der Zuganglichkeit ausserhalb des Gewasserraums méglich ist, damit
dem Fliessgewdsser tatsachlich der ausgewiesene Raum fiir eine Aufwertung zur Ver-
figung steht.

3) Raum fiir den Natur- und Landschaftsschutz

Im Rahmen der Uberpn‘ifmg der Gewasserraumerhéhung aufgrund des Natur- und Land-
schaftsschulzes ist festzustellen, ob der minimale Gewasserraum fiir die Belange des Na-
tur- und Landschaftsschutzes ausreicht.

Im vorliegenden Projektperimeter gibt es keine Abschnitte, welche eine wenig beeintrach-
tigte oder natiidich/natumahe Okomorphologie aufweisen und/oder in einem Vorranggebiet
gemass kantonalem Richtplan liegen. Die Prifung kann entfallen.

4) Raum fiir die Gewissernutzung (inkl. Erholung)

Im massgebenden Perimeter sind keine Wasserkraftwerke oder Anlagen zur Sanierung der
Wasserkraft vorhanden.

Im technischen Bericht ist eine Aussage zum Stellenwert der Erholungsnutzung entlang der
Gewdsser und Inwiefern hierzu die ausgeschiedenen Gewasserrdume ausreichend sind,
Zu erganzen.

E. Anpassung an die baulichen Gegebenheiten
1) Asymmetrische Anordnung

Gemass § 15 k Abs. 1 HWSchV wird der Gewasserraum in der Regel beidseitig gleichmas-
sig zum Gewasser angeordnet. Bei besonderen Verhiltnissen kann davon abgewichen
werden, insbesondere zur Verbesserung des Hochwasserschutzes, fiir Revitalisierungen,
zur Forderung der Artenvielfalt oder bei bestehenden Bauten und Anlagen in Bauzonen,

Eine asymmetrische Anordnung des Gewasserraums wird am Dorfbach, in den sechs Ab-
schnitten D1, D2, D6, D7, D11 sowie mit zusatzlich reduziertem Gewasserraum im Ab-
schnitt D8 vorgeschlagen. Die Begriindung fir die Asymmetrie, und dass dadurch in der
Summe eine bessere Lésung resultiert, ist teilweise nicht nachvollziehbar:

*  Abschnitte D1 und D2; Teiloffenlegungen an der aktuellen Lage wéren theoretisch
nicht unmaglich, Da die Abschnitte mehrfach von Grundstiickserschliessungen (Zu-
fahrten und Parkplatze) Gberstellt werden, ist der Gkologische Mehrwert allerdings
fraglich. Demgegeniiber steht die Nutzungseinschrénkung der privaten Grundstiicke
durch den Gewdsserraum. Auch bei einer symmetrischen Anordnung des minimalen
Gewasserraums bleiben die Grundstiicke weiterhin verhéltnismassig nutzbar. Eine
Verschiebung des Gewésserraums in den Strassenraum hinein bringt dem Gewasser
hingegen auch langfristig keinen Mehrwert. Vor diesem Hintergrund ist nicht ersicht-
lich, inwiefern durch die vorgeschlagene Anordnung in der Summe eine bessere Lé-
sung resultiert. Ohne eine stichhaltigere Argumentation ist der minimale Gewisser-
raum symmetrisch auszuscheiden.

Vorprifungsbericht des AWEL
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Im vorliegenden Fall wurden alle vorhandenen bestehenden Vorgaben gepriift und keine
Harmonisierungen vorgenommen. Diesem Vorgehen wird zugestimmt,

2) Recht- und zweckmdssige Ausgestaltung des Gewasserraums

Der Planungstrager kommt zum Schluss, dass mit dem festzulegenden Gewasserraum
eine verhaltnisméssige bauliche Nutzung und zweckmassige Bewirtschaftung der Parzellen
weiterhin moglich bleibt.

Mit der Ausscheidung des minimalen Gewasserraums am Stettengraben kommen die eher
steilen Bdschungen zum Teil nicht volistandig im Gewasserraum zu liegen. Vor diesem
Hintergrund ist die Zweckmassigkeit des ausgeschiedenen Gewasserraums zu Uberprifen
und ggf. anzupassen.

G. Fruchtfolgeflichen

Im vorliegenden Projektperimeter sind keine Fruchtfolgefiachen (FFF) von der Gewéasser-
raumfestiegung tangiert.

H. Zusammenfassung / Antriage

« Die Unterlagen sind geméss den Erlduterungen in Kapitel A. der vorliegenden Stel-
lungnahme zu korrigieren bzw. zu erganzen.

* Die obere Begrenzung des Abschnitts D1 ist weiter bachaufwirts zu verschieben, so-
dass die Bauzone auf der rechten Seite von der Festlegung vollstandig abgedeckt
wird. i

* Die Querprofilbetrachtungen sind geméss den Angaben in Kapitel D.1) der voriiegen-
den Stellungnahme zu verifizieren und ggf. anzupassen.

« Firdie Abschnitte des Langgenbachs ist der Nachweis fir den erforderlichen Raum-
bedarf fiir die Revitalisierung unter Berlicksichtigung eines beidseitigen Unterhalts-
streifens oder einer Sicherung der Zugénglichkeit ohne Unterhaltsstreifen nochmals zu
priifen und ggf. anzupassen.

* Die asymmetrische Anordnung an den Abschnitten D1, D2, D6 und D7 ist gemass den
Erlauterungen in Kapitel E.1) der vorliegenden Stellungnahme besser zu begriinden
und der Gewasserraum ggf. symmetrisch anzuordnen.

¢ Die Breite des reduzierten Gewésserraums in den Abschnitten D8 und D9 ist aufgrund
der Antrége in Kapitel D.1) der vorliegenden Stellungnahme ggf. anzupassen. Fir den
Abschnitt D8 ist der Nachweis fiir den reduzierten Raumbedarf aufgrund des Off-
nungspotenzials anhand der Querprofilbetrachtung fiir offene Fliessgewdsser zu fih-
ren.

« Beim Stettengraben ist die Zweckmassigkeit des ausgeschiedenen Gewdsserraums
zu Uberprifen. Der ausgeschiedene Gewasserraum verlduft stellenweise durch die
Bdschungen.

«  Nach der Uberarbeitung des Entwurfs sind die digitalen Unterlagen und der bereinigte
Geodatensatz dem AWEL (gewaesserraum@bd.zh.ch) noch vor der 6ffentlichen Auflage
zur Schlusskontrolle zuzustellen,

Abschliessend mochten wir Sie bei Interesse einladen, den Newsletter unserer Informati-
onsplattform Gewasserraum (www.gewaesserraum.ch/newsletter/) zu abonnieren. Mit dem

Vorprifungsbericht des AWEL
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Newsletter informieren wir Sie in Zukunft umgehend iber Neuerungen (neue Hilfsmittel,
Merkblétter und inhaltliche Prazisierungen) auf der Informationsplattform Gewasserraum.

Freundliche Grisse

iV //zuw

Dr. Christian Marti

Beilagen

- Stellungnahme des Amts fir Raumentwicklung (ARE) zu Richt-/ und Nutzungsplanung,

Ortsbildschutz, kantonale Denkmalpflege, Archaologie, IVS-Wege in der Gemeinde
Geroldswil.

Kopie an

- ALN/Stab/Franziska Heinrich

- ALN/FJV/Lukas Bammatter

- ALN/FNS/Gregor Lang
ALN/Wald/Stefan Studhalter
IMA/Stab/Kanzlei/Jeanette Meyer
ARE/RP/Ute Sakmann
TBA/SI/UR/David Amrein
AFM/Stab/llaria Ghezzi
AWEL/WB/BB/Ueli Bieri

SWR+, Schéneggstrasse 30, 8953 Dietikon

Vorpriifungsbericht des AWEL
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Kanton Zirich

Baudireklion

Amt fir

Abfall, Wasser, Energie und Luft

Gewisserraumprojekt Kanton Ziirich
Stellungnahmen zur Behérdenvernehmlassung «Festlegung des Gewdsserraums im Siedlungsgebiet der Gemeinden Prio 1»

Die Ruckmeldungen werden als konkrete Antrage ans AWEL geleitet.

Ansprechperson AWEL: Mikal Maller

Telefon: +41 43259 43 49
E-Mail: mikal. mueller@bd zh.ch
Ansprechperson ARE: Ute Sakmann

Telefon: +41 43259 30 37
E-Mail: ute.sakmann@bd.zh.ch

» DP Christine Barz; Archaclogie, IVS Beat Horisberger
Fachstelle / Gemeinde: Amt fiir Raumentwicklung (Richt-/ und Nutzungsplanung, Ortsbildschutz, kantonale Denkmalpflege,
Archéologie, IVS-Wege). Geroldswil
1. Generelle Riickmeldung zum Dossier

Gebiete und Zonen

Kantonales oder regionales Zentrumsgebiet
Die Gemeinde Geroldswil weist kein kantonales oder regionales Zentrumsgebiet im Bereich des Gewasserraums auf.

MSZon:
Die Abschnitte D7, D8 und D9 der vorliegenden Gewasserraumfestiegung tangieren eine Zentrumszone.

Die Zonierung als Zentrumszone gilt als Indiz fur «dicht dberbauts.
In Zusammenhang mit der Siedlungsentwicklung nach innen ist der Nutzungsdruck auf Bauland (fur die bauliche Verdichtung) und Freiraum (fur die Erholung) sehr
hoch. For beide Nutzungen miissen Spielrdume geschaffen und gesichert werden. Zentrumszonen sind gemass § 51 Abs. 1 PBG flr eine dichte Uberbauung zur

Entwicklung von Stadt-, Orts- und Quartierzentren bestimmt. Aufgrund ihrer Funktion als Siedlungsschwerpunkte, ihrer zentralen Lage sowie der angestrebten
Ausnitzung eignen sich Zentrumszone flr eine kanftige bauliche Verdichtung.

ewp AG Effretikon
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M Kanten Zirich

i] Amt fiir

Abfall, Wasser, Energie und Luft

rkommunaler Bedeutung (KOBI

S Jér Sc! wil HQE ;_ =LA =
Im vorliegenden Fall sind keine Kernzonen ausserhalb des KOBI von der Gewasserraumfestiegung betroffen,
Weilerkemzone
Die Gemeinde Geroldswil verfigt iber keine Weilerkemzonen, die von der Gewasserraumfestiegung betroffen sind.
Gestaltungsplan

Von der Gewasserraumfestlegung sind keine Gestaltungsplane betroffen. Gemass dem Technischen Bericht wurde der Dorfbach unterhalb des Abschnitts D9 im
Rahmen eines Wasserbauprojekts bereits im Jahr 2016 ausgeschieden. Der bereits ausgeschiedene Gewasserraum ist ca. 180 m lang.

Inventare
Bei der geplanten Gewésserraumfestlegung ist der Perimeter des Inventars der schutzwirdigen Ortsbilder von tUberkommunaler Bedeutung (KOBI) nicht tangiert.

Bei der geplanten Gewasserraumfestiegung ist der Perimeter des Bundesinventars der schitzenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung
(ISOS) nicht betroffen,

Im Perimeter des Gewasserraums befindet sich ein Objekt, welches im Inventar der Denkmalschutzobjekte von iberkommunaler Bedeutung erfasst ist. Das Objekt
«Umgebung, Dorfplatz und Innenhdfe Gemeindezentrum», ohne Vers.-Nr. liegt wird von dem geplanten Gewassarraum durchfahren.

Das betroffene Objekt ist in der Tabelle nach Gewasserraumabschnitt und im verkleinerten Ubersichisplan dargestellit.

Gemass § 203 Abs. 1 lit. ¢ des Planungs- und Baugesetzes (PBG) sind Schutzobjekte Ortskerne, Quartiere, Strassen und Plétze, Gebaudegruppen, Gebdude und
Teile sowie Zugehor von solchen, die als wichtige Zeugen einer politischen, wirtschaftlichen, sozialen oder batkunsﬂerisc_hen Epoche erhaltenswirdig sind oder

Uberkommunaler Bedeutung im Vordergrund.
Bei einer zukinftigen, sich konkretisierenden Waeiterentwickiung des Inventarobjektes «Umgebung, Dorfplatz und Innenhéfe Gemeindezentrums ist eine weitere
Interessenabwagung durchzufiihren. In dieser sind auch bauliche Erweiterungen und Wachstumsméglichkeiten (inklusive Neubauten) zu beriicksichtigen. Um

ewp AG Effretikon
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Kanton ZOrch
Baudirektion

n Amt fir
Abfall, Wasser, Energie und Luft

2. Themenspezifische Riickmeldungen (Angaben in nachfolgender Tabelle)

Abschnitt Nr. Inventar Kurzbeschrieb Situation

Dorfbach 2.0 ohne Vers.-Nr. Umgebung, g L S x - % ;
Dorfplatz und Innenhdfe N G I X
Gemeindezentrum, ' J g - R A <

Gemeindezentrum, Kat.-Nm, & vy fAAN | T
1581 und 1582, kantonale iR o em | NRAN A
Bedeutung. v i \

i~ 5, l\"“‘- ’ g‘
£ A L ‘ % &)
E 5 L, A J
'\,‘ :‘ ‘\‘}:
> = -, \
A J 3 \i’&" N X
AN s N
> S L) AENNY,
—— / L
ewp AG Effretikon
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Baudirektion
U Amt for
Abfall, Wasser, Energie und Luft

den langfristigen Erhalt und Unterhalt gewahrleisten und finanzieren zu kénnen, sind bei sich konkretisierenden Projekten auch betriebliche Erweiterungs- und
Wachstumsmaéglichkeiten (inklusive Neubauten) des Inventarobjektes in einer weiteren Interessenabwagung zu berlicksichtigen.

pveniial cel S EALCAN rkenrsweqge (1IVS

Die Strassenabschnitte ZH 4.2.1, ZH 4.2.2, ZH 1085 der Wege und Briicken, die im Inventar der historischen Verkehrswege VS erfasst sind, sind von der
Gewasserraumfestiegung betroffen.

Die betroffenen Objekte sind in der Tabelle nach Gewasserraumabschnitt und im verkleinerten Ubersichtsplan dargestellt.

Das Inventar der historischen Verkehrswege IVS wurde zum Schutz der historischen Verkehrswege in der Schweiz geschaffen, Wege von nationaler Bedeutung
mit sichtbarer historischer Wegsubstanz sind im Bundesinventar erfasst und stehen unter besonderem Schutz. Nationale Objekte «mit viel Substanz» sollen
ungeschmalert, solche «mit Substanzs in ihren wesentiichen Elementen erhalten bleiben. Im IVS sind aber auch Wege erfasst. die nicht im Bundesinventar
enthalten sind. Es handelt sich um Wege von nationaler Bedeutung, von welchen aber nur noch der historische Verlauf sichtbar ist, sowie um Wege von regionaler
und lokaler Bedeutung, fiir welche die Kantone zustandig sind.

Im Kanton Zarich sind jegliche Eingriffe in die im IVS aufgefahrten Objekte der Kantonsarchaologie zur Beurteilung vorzulegen.

Archaologische Zonen
Es sind keine Archaologischen Zonen bei der Gewasseraumfestiegung betroffen.

ewp AG Effretikon
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D9, D10

D7

IVS Objekt ZH 4.2.1,
Unterengstringen - Oetwil,
nationale Bedeutung,
historischer Verlauf,

IVS Objekt ZH 4.2.2, Zirich -
Héngg - Weiningen -
Geroldswil - Oetwil, nationale
Bedeutung, historischer
Verlauf,

ewp AG Effretikon
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Laett 2 Inventar histonscher IVS Objekt ZH 4.2.1,
Verkehrswege IVS Unterengstringen - Oetwil,
nationale Bedeutung,
historischer Verlauf.
L2 Inventar historischer IVS Objekt ZH 1085,
fidsioe gy B o .
Dietikon, lokale Bedeutung,
historischer Verlauf.
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Abbildung 5: Planausschnitt des Stettengrabens und Lattenbé&chlis mit nummerierten
Fotostandorten

7123



SWr+
Geroldswil, Gewasserraum: Fotodokumentation

2 Langgenbach

Abbildung 6: Aufnahme Standort 1, Abschnitt L1

Abbildung 7: Aufnahme Standort 2, Abschnitt L2

823



SWr+

Geroldswil, Gewasserraum: Fotodokumentation

U

5

I

Abbildung 9: Aufnahme Standort 4, Abschnitt L2

9123



SWr+
Geroldswil, Gewasserraum: Fotodokumentation

Abbildung 11: Aufnahme Standort 6. Abschnitt L2

10123



SWr+
Geroldswil, Gewasserraum: Fotodokumentation

3 Dorfbach

Abbildung 13: Aufnahme Standort 8, Abschnitt D1

11123



SWr+

Geroldswil, Gewasserraum: Fotodokumentation

Abbildung 14: Aufnahme Standort 9, Abschnitt D2

o7\

,;,
s
E
=
=
=
s

Abbildung 15: Aufnahme Standort 9a, Abschnitt D2

12123



SWr+
Geroldswil, Gewasserraum: Fotodokumentation

Abbildung 16: Aufnahme Standort 9, Abschnitt D3

Abbildung 17: Aufnahme Standort 10, Abschnitt D5

13123



SWr+
Geroldswil, Gewasserraum: Fotodokumentation

Zx

Abbildung 19: Aufnahme Standort 12, Abschnitt D5

1423



SWr+
Geroldswil, Gewasserraum: Fotodokumentation

Abbildung 20: Aufnahme Standort 13, Abschnitt D5

Abbildung 21: Aufnahme Standort 14, Abschnitt D6

15123



SWr+
Geroldswil, Gewasserraum: Fotodokumentation

Abbildung 22: Aufnahme Standort 15, Abschnitt D7

Abbildung 23: Aufnahme Standort 16, Abschnitt D7

16123



SWr+
Geroldswil, Gewasserraum: Fotodokumentation

Abbildung 25: Aufnahme Standort 18, Abschnitt D9

17123



SWr+
Geroldswil, Gewasserraum: Fotodokumentation

Abbildung 26: Aufnahme Standort 19, Abschnitt D9

Abbildung 27: Aufnahme Standort 20, Abschnitt D9

18123



SWr+
Geroldswil, Gewasserraum: Fotodokumentation

Abbildung 28: Aufnahme Standort 21, Abschnitt D 10

Abbildung 29: Aufnahme Standort 21a, Abschnitt D 10

19123



SWr+
Geroldswil, Gewasserraum: Fotodokumentation

ST

Abbildung 30: Aufnahme Standort 22, Abschnitt D10

20123



SWr+
Geroldswil, Gewasserraum: Fotodokumentation

4 Stettengraben

Abbildung 31: Aufnahme Standort 23 Abschnitt D11/S1

(Ll
i
T

Abbildung 32: Aufnahme Standort 24, Abschnitt S1/D11

21123



SWr+
Geroldswil, Gewasserraum: Fotodokumentation

Abbildung 33: Aufnahme Standort 25, Abschnitt S2

5 Lattenbachli

Abbildung 34: Aufnahme Standort 26, Abschnitt Laett1

22123



SWr+
Geroldswil, Gewasserraum: Fotodokumentation

Abbildung 35: Aufnahme Standort 27, Abschnitt Laett2

Abbildung 36: Aufnahme Standort 28, Abschnitt Laett2

23123



	244_20231130_BD01241759_GWR_VV-kommunal-Siedlungsgebiet.pdf
	Sammelmappe1.pdf
	244_20231130_BD01241759_GWR_VV-kommunal-Siedlungsgebiet.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

	2024-07-19. Rechtskraftbescheinigung BRG. Gewässerraum Gerol.pdf


	2025-01-29_Rechtskraftbescheinigung_Gewässerraum.pdf
	244_20231130_BD01241759_GWR_VV-kommunal-Siedlungsgebiet
	Sammelmappe1.pdf
	Beilage_Bericht_Einwendungen_AWEL_Geroldswil.pdf
	Publikationstext_Geroldswil.pdf
	Publikationstext_Oetwil_adL.pdf

	Sammelmappe2.pdf
	20230117 Geroldswil Gewässerraum Technischer Bericht
	Beilage 1 Blattschnitt
	Fotodokumentation
	GWR_GER Dorfbach_2023.02.10
	Pläne und Ansichten
	GWR_GER Dorfbach_08.02.2023dwg-594_1260_200


	GWR_GER Länggenbach_2023.02.10
	Pläne und Ansichten
	GWR_GER Länggenbach_08.02.2023-594_1260_200


	GWR_GER Stettengraben_2023.02.10
	Pläne und Ansichten
	GWR_GER Stettengraben_08.02.2023-594_1260_500







